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Vorwort

Durch unser neues Schulgesetz sind die Rahmenbedingungen

für ein modernisiertes und zukunftsfähiges gegliedertes Schul-

wesen gesetzt – begabungsgerecht, durchlässig und wohnort-

nah! Die vorliegende Broschüre enthält dazu die neuen Grund-

satzerlasse für die allgemein bildenden Schulen. 

Die Grundschule wird als Bildungsfundament nachhaltig

gestärkt. Die Pflichtstundentafel wird auf 94 Jahreswochen-

stunden erhöht. Wir haben die Stundenanteile für die Fächer

Deutsch, Mathematik und Sachunterricht erhöht. Wir setzen

auf die Vermittlung grundlegender Kenntnisse, Fähigkeiten und

Fertigkeiten. Für die Eltern ist es beruhigend zu wissen, dass für

alle Grundschulen ein Schulangebot von täglich mindestens fünf

Zeitstunden verpflichtend gemacht worden ist. 

Die Hauptschule bekommt entsprechend unseren langjährigen

Forderungen ein völlig neues Profil: Wir wollen sie konsequent

auf die berufliche Bildung ausrichten. Maßnahmen zur beruf-

lichen Orientierung, praxisorientierte Betriebstage, werden im

8. und 9. Schuljahrgang der Hauptschule 60 bis 80 Unterrichts-

tage umfassen. Die Stundenanteile in den Fächern Deutsch und

Mathematik sind durchgängig von vier auf jeweils fünf Stunden

heraufgesetzt worden. Die Pflichtstundentafel der Hauptschule

wurde um zwei Jahreswochenstunden erhöht. Durch ein flä-

chendeckendes Angebot von Schulsozialarbeiterstellen wollen

wir Hauptschülerinnen und Hauptschüler wirksam unterstützen

und fördern. Bei der Einrichtung von Ganztagsschulen werden

Hauptschulen bevorzugt berücksichtigt. Als deutliches Signal

senken wir die Klassenobergrenzen an der Hauptschule von 28

auf nur noch 26 Schülerinnen und Schüler. 

Auch die Realschule wird nachhaltig gestärkt. Die Pflichtstun-

dentafel ist um vier Jahreswochenstunden deutlich erhöht worden.

Mit einem besonderen Wahlpflichtbereich erhält die Realschule
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Bernd Busemann, Niedersächsischer Kultusminister

ein klares Leistungsprofil. Wie am Gymnasium wird die zweite

Fremdsprache auf den 6. Schuljahrgang vorgezogen und ist von

Anfang an versetzungs- und auch abschlusswirksam.

Das Gymnasium erhält durch die Einführung des Abiturs nach

12 Schuljahren eine neue Stundentafel. Gemäß der Vorgabe der

Kultusministerkonferenz werden mindestens 265 Jahreswochen-

stunden angeboten. Im Bereich der Fremdsprachen, in Musik,

Sport, Informatik oder Technik können Schwerpunkte gesetzt

werden, so dass ein eigenes Schulprofil entwickelt wird. Wie in

allen weiterführenden Schulen beginnt die zweite Fremdsprache

ab dem 6. Schuljahrgang,  Die dritte Fremdsprache wird ab dem

7. Schuljahrgang erlernt.

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass es in unserem Bundesland

keine weiteren Gesamtschulen geben wird, die angesichts des

beginnenden Rückgangs der Schülerzahlen notwendigerweise

zu Lasten bestehender anderer Schulen gegangen wären.

Bestehende Gesamtschulen können jedoch ihre Arbeit fortset-

zen und sich weiter entwickeln. Auch ihren Bedürfnissen wird

im entsprechenden neuen Grundsatzerlass Rechnung getragen.

Sie erhalten eine faire Chance, sich dem Wettbewerb der Schu-

len zu stellen. 

Wir haben umfassende Maßnahmen zu Qualitätssicherung und

-verbesserung der Schulen ergriffen: Grundsätzlich erfolgt ab

dem 2. Schuljahr an der Grundschule wieder nach jedem Schul-

jahr eine Versetzung. Dabei werden die Kernfächer wieder

gestärkt. An unseren Schulen gilt künftig der Grundsatz: Kein

Abschluss ohne Abschlussprüfung! Nicht nur am Gymnasium

gibt es deshalb im Rahmen der Abiturprüfung 2006 erstmals ein

Zentralabitur mit landesweit einheitlichen Aufgabenstellungen

in den schriftlichen Abiturprüfungsfächern. Ab 2007 werden in

allen weiterführenden Schulen nach Klasse 10 landesweit ein-

heitliche Abschlussprüfungen erfolgen. Regelmäßige Vergleichs-

tests überprüfen, sichern und entwickeln schulische Qualität in

unserem Bundesland und sorgen für Vergleichbarkeit und

Gerechtigkeit in der Bewertung. Ich bin froh und dankbar, dass

die Kultusministerkonferenz im Dezember 2003 verbindliche

Bildungsstandards für den mittleren Schulabschluss in den

Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache

beschlossen hat. Damit ist ein wesentlicher Bestandteil eines

umfassenden Systems der Qualitätssicherung geschaffen wor-

den. Wir werden diese und andere Bildungsstandards konse-

quent in schulisches Handeln umsetzen.

Die neue Landesregierung steht für die Durchlässigkeit unseres

Schulwesens, die wir erstmalig schulgesetzlich festgeschrieben

haben. Durch eine entsprechende Verordnung ist geregelt, dass

Schülerinnen und Schüler bei entsprechenden Leistungen das

verbriefte Recht auf einen Schulformwechsel haben. Die Stun-

dentafeln in allen weiterführenden Schulformen sind im 5. und

6. Schuljahrgang nahezu deckungsgleich, so dass die Durchläs-

sigkeit konsequent sichergestellt wird. Hauptschule, Realschule

und Gesamtschule erhalten deshalb jeweils 179 Jahreswochen-

stunden in den Klassen 5 bis 10. In den weiterführenden Schu-

len können am Ende des 10. Schuljahrgangs alle relevanten

Abschlüsse erworben werden. Über das berufsbildende Schul-

wesen bleiben alle Bildungschancen gewahrt. So berechtigt der

Meisterbrief in Niedersachsen uneingeschränkt zum Hochschul-

studium. 

Der äußeren Schulstrukturreform muss die innere Schulreform

folgen. Wir setzen auf Wertevermittlung und Erziehung in

unseren Schulen. Die Erziehungspartnerschaft von Schule und

Elternhaus steht dabei im Vordergrund. Wir wollen erreichen,

dass in Niedersachsen alle Schülerinnen und Schüler entspre-

chend ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten die bestmögliche För-

derung erhalten! Die neuen Grundsatzerlasse bieten dafür alle

Möglichkeiten.

Bernd Busemann, Niedersächsischer Kultusminister
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Auf einen Blick: Was ist neu?
Die wichtigsten Änderungen der neuen Grundsatzerlasse

und Verordnungen

Die Arbeit in der Grundschule

Mehr Lernzeit und ein verlässlicher Zeitrahmen für alle

Schülerinnen und Schüler

– Alle Grundschulen stellen für ihre Schülerinnen und Schüler 

ein täglich mindestens fünf Zeitstunden umfassendes Schul-

angebot sicher. 

– Die Pflichtstundenzahl gemäß Stundentafel wird von 88 in 

den Grundschulen bzw. 92 in den Verlässlichen Grundschulen

auf 94 Lehrerwochenstunden erhöht. 

– Neben den Lehrerstunden erhalten die Grundschulen ein Budget

zur Beschäftigung von pädagogischen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, um das täglich mindestens fünf Zeitstunden 

umfassende Schulangebot sicher zu stellen. 

– Die Grundschulen sind verpflichtet, ein Vertretungskonzept 

zur Sicherstellung der verlässlichen Schulzeiten zu erarbeiten. 

Stärkung von Basiskompetenzen

– Erhöhung des Stundenanteils für das Fach Deutsch auf insge-

samt 24 Stunden.

– Erhöhung des Stundenanteils für das Fach Mathematik auf 

insgesamt 21 Stunden.

– Englisch mit jeweils zwei Unterrichtsstunden im 3. und 4. 

Schuljahrgang.

– Erwerb von Basiskompetenzen wie Sachwissen, Methoden- 

und Verfahrenswissen, Selbstkompetenz, soziale Kompetenz 

und Wertebewusstsein muss durch die Grundschulen gewähr-

leistet werden. 

– Die Schulen werden im Erlass verpflichtet, ein pädagogisches

Konzept (Schulprogramm) zu erarbeiten, das beschreibt, wie 

der Erwerb grundlegender Bildung in der jeweiligen Schule 

sichergestellt werden soll.

Maßnahmen zur Senkung des Einschulungsalters

– Verpflichtung zur Zusammenarbeit von Kindergarten und 

Grundschule.

– Schulanmeldung bereits zehn Monate vor der Einschulung mit

der Möglichkeit der Feststellung des Entwicklungs- und 

Sprachstands der Kinder.

– Sprachfördermaßnahmen im letzten Halbjahr vor der Einschu-

lung für Kinder mit unzureichenden Deutschkenntnissen.

– Die Aufnahme aller schulpflichtigen Kinder wird im Erlass als 

Regelfall festgeschrieben. 

Recht jedes Kindes auf individuelle Förderung

– Verpflichtende Dokumentation der individuellen Lernentwick-

lung ab dem 1. Schuljahr.

– Im Förderkonzept sind die Fördermaßnahmen zu beschreiben,

die in differenzierten Lernangeboten im täglichen Unterricht 

umgesetzt werden. 

Zusammenarbeit / Gemeinsame Verantwortung von Eltern-

haus und Schule 

– Inhalte und Formen der Zusammenarbeit werden beschrieben. 

– Die Dokumentation der individuellen Lernentwicklung ist 

regelmäßig mit den Erziehungsberechtigten zu besprechen 

und die Ergebnisse der regelmäßigen Gespräche mit den 

Erziehungsberechtigten sind bei der Schullaufbahnempfeh-

lung zu berücksichtigen.

Schullaufbahnempfehlung am Ende der Grundschulzeit

– Am Ende des 4. Schuljahrgangs spricht die Grundschule für 

jedes Kind eine Schullaufbahnempfehlung aus. 

– Der Erlass schreibt vor, dass in den Grundschulklassen immer 

mindestens zwei Lehrkräfte unterrichten und spätestens ab 

dem 3.Schuljahrgang die Fächer Deutsch, Mathematik und 

Sachunterricht von mindestens zwei Lehrkräften erteilt wer-

den. Damit soll u. a. sichergestellt werden, dass sich die Schul-

laufbahnempfehlung auf die Unterrichtserfahrungen mehrerer

Lehrkräfte gründet und so eine größere Verlässlichkeit der 

Aussage erreicht wird. 

Qualität durch mehr Eigenverantwortung

– Erarbeitung eines pädagogischen Konzepts unter Berücksich-

tigung der standort-spezifischen Bedingungen. 

– Gestaltungsfreiräume bei Auswahl und Einsatz der pädagogi-

schen Mitarbeiterinnen, den Inhalten der unterrichtsergänzen-

den Angebote, bei der inhaltlichen und organisatorischen 

Umsetzung der Fördermaßnahmen und bei der Rhythmisie-

rung des Schulvormittags.
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– Möglichkeit zur Einführung der Kontingentstundentafel, d. h.

Schulen können im Rahmen eines für die Fächer vorgegebe-

nen Stundenvolumens über die Verteilung der Stunden auf die

Schuljahre selbst entscheiden und einen Teil der Lehrerstunden

eigenständig Fächern oder Fachbereichen zuordnen.

Die Arbeit in der Hauptschule

Stellung der Hauptschule innerhalb des öffentlichen Schul-

wesens

– Die Einrichtung der 5. und 6. Schuljahrgänge gemäß § 9 

NSchG wird aufgenommen.

– In einer nach § 106 Abs. 4 NSchG zusammengefassten Haupt-

und Realschule wird der Unterricht grundsätzlich schulform-

spezifisch erteilt. 

Aufgaben und Ziele

– Stärkung der beruflichen Orientierung, 

– Verpflichtung zur individuellen Förderung der Schülerinnen 

und Schüler, 

– Erarbeitung eines Erziehungskonzepts. 

Zur Stärkung und Neuausrichtung der Arbeit in der Hauptschule

gehören auch:

– Sozialpädagogische Unterstützungsmaßnahmen, 

– Persönlichkeitsstärkung der Schülerinnen und Schüler, 

– Beherrschung der Grundfertigkeiten in den Kulturtechniken 

– Verknüpfung von Fachunterricht und berufspraktischen Erfah-

rungen.

Organisation der Lernprozesse

– Es wird besonders darauf hingewiesen, dass im Fachunterricht

erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten in den Kulturtechni-

ken durch regelmäßige Übung und Anwendung gesichert und

weiterentwickelt werden.

– Als Maßnahme zur Stärkung der beruflichen Orientierung 

werden im 8. und 9. Schuljahrgang 60 bis 80 wöchentliche 

Betriebs- oder Praxistage durchgeführt, die sowohl in Koope-

ration mit Betrieben als auch mit berufsbildenden Schulen 

eine deutliche Erhöhung der Praxisanteile des Unterrichts über

die Betriebspraktika hinaus bewirken.

– Fortschreiben der in der Grundschule begonnenen Dokumen-

tation individueller Lernentwicklung für Schülerinnen und 

Schüler der Schuljahrgänge 5 bis 9 (10).

– Möglichkeit klassen- und schuljahrgangsübergreifend Lern-

gruppen zur Durchführung besonderer Förderprojekte zu bilden. 

Stundentafel

– Erhöhung der Pflichtstundenzahl im 5. und 6. Schuljahrgang 

jeweils um eine Stunde. 

– Durchgängig jeweils fünf Stunden Deutsch und Mathematik. 

– Für die Durchführung berufsorientierender Maßnahmen (z. B.

Betriebs- oder Praxistage) werden Stunden aus allen ausge-

wiesenen Fächern und Fachbereichen in unterschiedlichem 

Umfang verwendet.

Leistungsbewertung, Übergänge

– Bestimmungen über Notensprünge gelten auch für den Über-

gang von der Grundschule in die Hauptschule. 

– In den Schuljahrgängen 7 und 8 kann an die Stelle einer der 

verbindlich festgelegten schriftlichen Lernkontrollen eine 

schriftliche oder fachpraktische Dokumentation treten, die 

mündlich präsentiert wird. 

– Aufnahme der Regelung zu den Vergleichsarbeiten.

Die Arbeit in der Realschule

Stellung der Realschule innerhalb des öffentlichen Schul-

wesens

– Die Einrichtung der 5. und 6. Schuljahrgänge gemäß § 10 

NSchG wird aufgenommen. 

– In einer nach § 106 NSchG organisatorisch zusammengefass-

ten Haupt- und Realschule wird der Unterricht grundsätzlich 

schulformspezifisch erteilt. 

Aufgaben und Ziele

– Schärfung des Bildungsauftrages, d. h. Möglichkeit der indivi-

duellen Schwerpunktbildung, insbesondere im naturwissenschaft-

lichen Bereich und im Erlernen einer zweiten Fremdsprache.

– Als zusätzliche Kooperationspartner bei der Durchführung 

berufsorientierender Maßnahmen sind die Betriebe und berufs-

bildenden Schulen aufgenommen.
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Stundentafel

– Erhöhung der Pflichtstunden pro Woche um jeweils eine Stunde

in den Schuljahrgängen 5 bis 8. 

– Vierstündiges Unterrichtsangebot in den Kernfächern 

(Deutsch, erste Fremdsprache, Mathematik); [in Mathematik 

im Durchschnitt der Schuljahrgänge vier Stunden].

– Die zweite Fremdsprache wird als Wahlpflichtunterricht auf 

den 6. Schuljahrgang vorgezogen. Sie ist damit versetzungs- 

oder abschlusswirksam. 

– Verpflichtendes Angebot von zwei je zweistündigen Wahl-

pflichtkursen für Schülerinnen und Schüler, die nicht die zweite

Fremdsprache wählen. 

– Wegfall des dritten Wahlpflichtkurses im 9. und 10. Schul-

jahrgang zugunsten des Fachunterrichts. 

Organisation von Lernprozessen

– Erwerb einer fachübergreifenden Methodenkompetenz; hierzu

hat die Schule ein Methodenkonzept zu entwickeln.

Individuelle Förderung und Differenzierung

– Verpflichtung zur Entwicklung eines Förderkonzepts für jede 

Schülerin und jeden Schüler sowie Dokumentation der indivi-

duellen Lernentwicklung (individueller Förderplan)

– Bereitstellung besonderer Förderangebote im 9. und 10. 

Schuljahrgang zur Vorbereitung auf den Übergang in die Ein-

führungsphase der gymnasialen Oberstufe.

– Fortschreiben der in der Grundschule begonnenen Dokumen-

tation der individuellen Lernentwicklung für Schülerinnen und

Schüler der Schuljahrgänge 5 bis 10.

Leistungsbewertung, Versetzungen, Aufrücken, Übergänge,

Überweisungen und Abschlüsse

– Festlegung einer verbindlichen Anzahl von schriftlichen, zu 

zensierenden Lernkontrollen auch in den Kurzzeitfächern. 

– Möglichkeit, eine der in den Fächern verbindlich vorgeschriebenen

Lernkontrollen durch eine schriftliche oder fachpraktische Arbeit zu

ersetzen, die zu dokumentieren und mündlich.zu präsentieren ist.

– Aufnahme der Regelung zu den Vergleichsarbeiten.

Zusammenarbeit mit anderen Schulen

– Verpflichtung der Zusammenarbeit mit der Grundschule

Die Arbeit in den 
Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums

Vorbemerkung

Auf Grund der Schulzeitverkürzung wird die Schülerpflichtstun-

denzahl in den Schuljahrgängen 5 bis 10 deutlich angehoben,

um einschließlich der Schülerpflichtstundenzahl in der Qualifika-

tionsphase der gymnasialen Oberstufe insgesamt 265 Gesamt-

wochenstunden, darunter fünf Wahlstunden, zu erreichen. 

Stellung des Gymnasiums innerhalb des öffentlichen Schul-

wesens

– Die Einrichtung der 5. und 6. Schuljahrgänge gemäß §§ 5 und

11 NSchG wird aufgenommen. 

Stundentafel

– Die Gesamtkonferenz entscheidet im Benehmen mit dem 

Schulelternrat, ob der Unterricht nach Stundentafel 1 oder 2 

erfolgt; sie kann auch beide vorhalten.

– Die Stundentafeln weisen eine Gesamtstundenzahl für das 

jeweilige Fach aus und es wird ein Stundenpool für schuleigene

Schwerpunktsetzung und Gestaltung angegeben. 

– Die Schule hat das Recht, von der Stundentafel abzuweichen und

die Fachstunden auf die Schuljahrgänge anders zu verteilen, wobei

die ausgewiesenen Gesamtwochenstunden je Fach einzuhalten sind. 

– Beginn der zweiten Pflichtfremdsprache im 6. Schuljahrgang. 

– Beginn der dritten Fremdsprache als Wahlpflichtfremdsprache

oder als Wahlfremdsprache im 7. Schuljahrgang.

– An den Standorten, an denen am 1.8.2003 eine andere erste

Pflichtfremdsprache als Englisch angeboten worden ist, kann

diese Pflichtfremdsprache als Wahlfremdsprache im 5. Schul-

jahrgang angeboten werden, die dann im 6. Schuljahrgang 

zweite Pflichtfremdsprache wird.

– Aufgrund der Abschlussprüfung künftig keine einstündigen 

Fächer in Schuljahrgang 10.

– Reduzierung des Stundenansatzes im Fach Biologie zugunsten

des Faches Physik um eine Wochenstunde.

– Das Fach Politik, demnächst „Politik/Wirtschaft“, wird in den

Schuljahrgängen 8 bis 11 erteilt.

Organisation von Lernprozessen

– Erwerb einer fachübergreifenden Methodenkompetenz; hierzu

hat die Schule ein Methodenkonzept zu entwickeln

6 | Auf einen Blick: Was ist neu?

Differenzierung und Förderung

– Fortschreiben der in der Grundschule begonnenen Dokumen-

tation der individuellen Lernentwicklung für Schülerinnen und

Schüler der Schuljahrgänge 5 bis 9.

Leistungsbewertung

– Präzisierung der Anzahl der schriftlichen Lernkontrollen und 

Zulassung anderer Formen von Lernkontrolle, über die die 

Fachkonferenz entscheidet.

Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der KGS

Stundentafel

– Nach dem Schulgesetz ist zu unterscheiden zwischen der nach

Schulzweigen und der nach Schuljahrgängen gegliederten KGS.

Für den Unterricht in der nach Schulzweigen gegliederten 

KGS gelten die Stundentafeln der den Schulzweigen entspre-

chenden Schulformen, für die nach Schuljahrgängen geglie-

derte KGS gilt die Stundentafel nach Nr. 3.2.1. Zur besseren 

Vergleichbarkeit und zur Vereinfachung sind die „Alternativen

zur Allgemeinen Stundentafel“ im geltenden Erlass gestrichen

worden. An die Stelle tritt der Gestaltungsspielraum der Schule

bei der Stundenverteilung auf die Schuljahrgänge.

– Schulzweigspezifischer und schulzweigübergreifender Unter-

richt werden ab dem 5. Schuljahrgang erteilt. Die Schule kann

den Anteil des schulzweigübergreifenden Unterrichts durch 

Beschluss ausweiten, wobei der schulzweigspezifische Unter-

richt überwiegen muss.

– An der nach Schuljahrgängen gegliederten KGS kann eine 

zweite Fremdsprache als Wahlfremdsprache im 6. Schuljahr-

gang angeboten werden, die dann im 7. Schuljahrgang Wahl-

pflichtfremdsprache wird. Es wird der Schule aber, sofern der

Elternrat zustimmt, die Möglichkeit eingeräumt, die zweite 

Fremdsprache als Wahlpflichtfremdsprache statt als Wahl-

fremdsprache anzubieten. Für diese Klasse wird dann der übrige

Pflichtbereich entsprechend gekürzt.

Organisation von Lernprozessen

– Erwerb einer fachübergreifenden Methodenkompetenz; hierzu

hat die Schule ein Methodenkonzept zu entwickeln

Differenzierung und Förderung

– Fortschreiben der in der Grundschule begonnenen Dokumen-

tation der individuellen Lernentwicklung für Schülerinnen und

Schüler der Schuljahrgänge 5 bis 9.

Leistungsbewertung

– Präzisierung der Anzahl der schriftlichen Lernkontrollen und 

Zulassung anderer Formen von Lernkontrolle, über die die 

Fachkonferenz entscheidet.

– An der nach Schuljahrgängen gegliederten KGS kann ab dem

5. Schuljahrgang eine Klasse eingerichtet werden, deren 

Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet werden, einen 

Schuljahrgang zu überspringen und so die allgemeine Hoch-

schulreife bereits nach zwölf Schuljahren zu erwerben.

Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der IGS

Stundentafel

– Nach dem Schulgesetz umfasst die IGS die Schuljahrgänge 5 

bis 10 oder 5 bis 13. Die Stundentafel im Sekundarbereich I ist

mit Bezug auf die Schülerpflichtstunden an die Stundentafeln

für die Hauptschule, Realschule und den Gymnasialzweig der

nach Schuljahrgängen gegliederten KGS angeglichen worden.

– Die IGS hat die Möglichkeit, die Verteilung der Gesamtstunden

für die Fächer auf die Schuljahrgänge anders vorzunehmen; 

aus diesem Grunde sind die „Alternativen zur Allgemeinen 

Stundentafel“ des bestehenden Erlasses entfallen.

– Die Vorgaben für den Wahlpflichtunterricht sind präzisiert und

modifiziert worden, weil der Umfang des Wahlpflichtunter-

richts im 9. und 10. Schuljahrgang gekürzt werden musste.

– Im 6. Schuljahrgang kann eine zweite Fremdsprache als Wahl-

fremdsprache angeboten werden, die dann im 7. Schuljahr-

gang Wahlpflichtfremdsprache wird. Es wird der Schule aber,

sofern der Elternrat zustimmt, die Möglichkeit eingeräumt, 

die zweite Fremdsprache als Wahlpflichtfremdsprache statt als

Wahlfremdsprache anzubieten. Für diese Klasse wird dann der

übrige Pflichtbereich entsprechend gekürzt (kostenneutrale 

Lösung).

Organisation von Lernprozessen

– Erwerb einer fachübergreifenden Methodenkompetenz; hier-

zu hat die Schule ein Methodenkonzept zu entwickeln



H
a

u
p

ts
ch

u
le

R
e

a
ls

ch
u

le
G

ym
n

a
si

u
m

K
o

o
p

e
ra

ti
ve

 
G

e
sa

m
ts

ch
u

le
In

te
g

ri
e

rt
e

G
e

sa
m

ts
ch

u
le

Die Arbeit in der Grundschule

Erlass des MK vom 3.2.2004 – 301.2-31020–
-VORIS 22410-

G
ru

n
d

sc
h

u
le

Differenzierung und Förderung

– Fortschreiben der in der Grundschule begonnenen Dokumen-

tation der individuellen Lernentwicklung für Schülerinnen und

Schüler der Schuljahrgänge 5 bis 9.

Leistungsbewertung

– Präzisierung der Anzahl der schriftlichen Lernkontrollen und 

Zulassung anderer Formen von Lernkontrolle, über die die 

Fachkonferenz entscheidet.

– Ab dem 5. Schuljahrgang kann eine Klasse eingerichtet werden,

deren Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet werden, 

einen Schuljahrgang zu überspringen und so die allgemeine 

Hochschulreife bereits nach zwölf Schuljahren zu erwerben.

Durchlässigkeits- und Versetzungsverordnung

– Das Prinzip der Durchlässigkeit der Schulformen ist im Nieder-

sächsischen Schulgesetz erstmalig festgeschrieben.

– Freiwilliger Schulformwechsel aufgrund eines Leistungsnach-

weises liegt in der Entscheidungsverantwortung der Erzie-

hungsberechtigten. Voraussetzung ist die Feststellung des 

erforderlichen Notendurchschnittes durch die Klassenkonfe-

renz und die Beratung der Erziehungsberechtigten durch die 

abgebende Schule. Der Wechsel ist am Ende des ersten oder 

zweiten Schulhalbjahres zulässig.

– Im Falle der Nichtversetzung am Ende des 5. Schuljahrgangs 

besteht das Recht auf Wiederholung dieses Schuljahrganges 

auch dann, wenn keine entsprechende Schullaufbahnempfeh-

lung vorliegt. Eine Überweisung an eine Schule einer anderen

Schulform auch gegen den Elternwillen durch Beschluss der 

Klassenkonferenz mit Zweidrittelmehrheit ist erst am Ende des

6. Schuljahrganges möglich. Dabei ist die Überweisung in den

nächsthöheren Schuljahrgang der aufnehmenden Schule zu 

beschließen. Die neue Überweisungsregelung am Ende des 6.

Schuljahrganges tritt erst am 1.8.2005 in Kraft.

– Versetzungen finden jetzt auch in der Grundschule am Ende 

des 3. Schuljahres, in der Hauptschule, der Realschule und 

dem Gymnasium am Ende des 5. und 6.  sowie in der Haupt-

schule ebenfalls am Ende des 7. Schuljahres statt.

– Nach Ablauf des 4. Schuljahrganges entscheiden die Erzie-

hungsberechtigten auf der Grundlage des Grundschulzeug-

nisses, der Schullaufbahnempfehlung und einer Beratung der

Grundschule in eigener Verantwortung über die Schulform, in

die ihr Kind wechseln soll.

8 | Auf einen Blick: Was ist neu?

– Bei der Versetzung in der Realschule, im Gymnasium, im Real-

schulzweig und im Gymnasialzweig der KGS sowie der IGS 

können die Fächer Deutsch, die Pflicht- und Wahlpflicht-

fremdsprachen sowie Mathematik nur untereinander ausge-

glichen werden.

– Nachprüfungen sind in Zukunft nur noch in den Schuljahr-

gängen der Sekundarstufe I der allgemein bildenden Schulen

zulässig, in denen keine Abschlussprüfung stattfindet.

Abschlussverordnung

– Eine zentrale Abschlussprüfung für den Erwerb des Haupt-

schulabschlusses am Ende des 9. Schuljahrganges findet erst-

mals im Schuljahr 2005/2006, für die übrigen Abschlüsse am

Ende des 10. Schuljahrgangs im Schuljahr 2006/2007 statt. 

Die Aufgaben für die Fächer der schriftlichen Prüfung werden

von der obersten Schulbehörde landesweit einheitlich gestellt.

Dazu werden die Schulen jährlich rechtzeitig vor Beginn des 

Abschlussjahrgangs auf die fachbezogenen thematischen 

Schwerpunkte hingewiesen.

– Eine Abschlussprüfung entfällt für die Schülerinnen und Schüler,

die nach dem ersten Halbjahr des Abschlussjahrgangs auf-

grund des Beschlusses der Klassenkonferenz durch Übersprin-

gen eines Schuljahres vorzeitig in das zweite Halbjahr der Ein-

führungs- und Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe

wechseln.

– Wegen der Verkürzung der Schulzeit am Gymnasium und der

nach Schulzweigen gegliederten KGS (Abitur nach 12 Schul-

jahren) berechtigt nur der Erweiterte Sekundarabschluss I die-

ser Schulformen zum Eintritt in die Qualifikationsphase der 

gymnasialen Oberstufe. Der Erweiterte Sekundarabschluss I 

der nach Schuljahrgängen gegliederten KGS, der IGS, der 

Realschule sowie der Hauptschule berechtigt zum Eintritt in 

die Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe. An der 

nach Schuljahrgängen gegliederten KGS und der IGS wird die

allgemeine Hochschulreife weiterhin nach 13 Schuljahren 

erworben.

– Der Wechsel in das Fachgymnasium ist grundsätzlich nur in 

der Einführungsphase möglich. 

– Das Zentralabitur mit landesweit einheitlicher Aufgabenstel-

lung im ersten bis dritten Prüfungsfach wird erstmals im 

Schuljahr 2005/2006 durchgeführt.



1. Stellung der Grundschule innerhalb des öffentlichen 

Schulwesens

1.1 Die Grundschule ist nach §§ 5 und 6 Niedersächsisches

Schulgesetz (NSchG) eine Schulform im Primarbereich. In ihr wer-

den Schülerinnen und Schüler des 1. bis 4. Schuljahrgangs unter-

richtet und erzogen.

1.2 Die Grundschule stellt für alle Schülerinnen und Schüler

ein täglich mindestens fünf Zeitstunden umfassendes Schulan-

gebot sicher (Verlässliche Grundschule). Das Schulangebot in

Vollen Halbtagsschulen kann im 1. und 2. Schuljahrgang auch

vier bzw. viereinhalb Zeitstunden umfassen.

1.3 Für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder

kann bei einer Grundschule ein Schulkindergarten eingerichtet

werden. Im Schulkindergarten werden die Kinder durch geeignete

pädagogische Maßnahmen auf den Besuch des 1. Schuljahr-

gangs vorbereitet. Vom Schulbesuch zurückgestellte Kinder kön-

nen verpflichtet werden, einen Schulkindergarten zu besuchen.

1.4 Grundschulen können den 1. und 2. Schuljahrgang als

pädagogische Einheit führen (Eingangsstufe), die von einzelnen

Schülerinnen und Schülern auch in einem oder drei Schuljahren

durchlaufen werden kann. In der Eingangsstufe werden die Kin-

der des 1. und 2. Schuljahrgangs in jahrgangsübergreifenden

Lerngruppen unterrichtet. An Grundschulen mit einer Eingangs-

stufe wird kein Schulkindergarten geführt. Die Entscheidung für

die Einrichtung der Eingangsstufe trifft die Gesamtkonferenz im

Benehmen mit dem Schulträger.

1.5 Grundschulen richten für die Kinder, deren Deutschkennt-

nisse nicht ausreichen, um erfolgreich am Unterricht teilzunehmen,

zum 1. Februar des Einschulungsjahres besondere Sprachförder-

maßnahmen zum Erwerb oder zur Verbesserung deutscher

Sprachkenntnisse ein. Die Durchführung ist im Bezugserlass zu

b) geregelt.

1.6 Grundschulen, die nicht mindestens durchgängig zweizügig

sind, sollen mit benachbarten Grundschulen gemäß § 25 Abs. 1

NSchG zusammenarbeiten. Eine solche Zusammenarbeit wird

auch für größere Grundschulen empfohlen.

2. Aufgaben und Ziele

2.1 Die Grundschule hat die Aufgabe, den im § 2 NSchG fest-

gelegten Bildungs- und Erziehungsauftrag in einer dieser Schul-

form pädagogisch angemessenen Weise in einem für alle Schü-

lerinnen und Schüler gemeinsamen Bildungsgang zu erfüllen. Sie

setzt dabei die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Kindertages-

einrichtungen im Elementarbereich fort. Als erste Schulstufe ist

sie entscheidend für die weitere Lernentwicklung und das Lern-

verhalten des Kindes. 

2.2 Die Grundschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern

grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dies

umfasst sprachliche Grundsicherheit in Wort und Schrift, Lesefä-

higkeit, mathematische Grundfertigkeiten und -fähigkeiten,

erste fremdsprachliche Fähigkeiten und die Eröffnung von

Zugängen zu den Lernfeldern in den Gesellschafts- und Natur-

wissenschaften. Schülerinnen und Schüler werden in den Umgang

mit Medien, Informations- und Kommunikationstechniken ein-

geführt und erwerben grundlegende psychomotorische und

musisch-ästhetische Ausdrucks- und Gestaltungsformen. Die

Grundschule schafft damit die Grundlagen für die weitere Schul-

laufbahn ihrer Schülerinnen und Schüler.

2.3 In der Grundschule wird eine eigene altersangemessene

Form des Zusammenlebens und Arbeitens entwickelt. Diese

erfordert entsprechende Regeln, die mit der Akzeptanz unter-

schiedlicher Lebensformen sowie der Achtung der religiösen und

weltanschaulichen Überzeugungen Anderer einhergehen. Das

Zusammenleben in der Schule muss gelernt und geübt werden.

Dazu gehört, sich anderen Schülerinnen und Schülern gegenü-

ber situationsangemessen, hilfsbereit und rücksichtsvoll zu ver-

halten, eigene Wünsche zurückzustellen, mit Rückmeldungen zu

Lernergebnissen angemessen umzugehen, sich an Ordnungsfor-

men zu halten, Regeln der Zusammenarbeit zu beachten, aber

auch sich selbst zu behaupten und eigene Standpunkte zu ver-

treten. Die Schule sorgt für ein positives soziales Klima, nimmt auf

den unterschiedlichen Stand sozialer Fähigkeiten bei den Schul-

anfängern Rücksicht und führt die Schülerinnen und Schüler in

einem individuell fortschreitenden Prozess zu den genannten Zielen.

2.4 Die Grundschule muss den Schülerinnen und Schülern

erfolgreiches Lernen ermöglichen und ihre Lernfreude sowie ihre

Lern- und Leistungsbereitschaft weiterentwickeln oder anregen.

Dabei knüpft sie an die Formen des Lernens im vorschulischen

Bereich an und führt allmählich zu den spezifischen Formen des

Lernens in den Fächern der Grundschule.

2.5 Eine intensive, auf gemeinsamer Verantwortung basieren-

de Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und deren

Einbeziehung in das Schulleben fördern und koordinieren erzie-

herisches Handeln.

2.6 Jede Grundschule legt in einem pädagogischen Konzept

(Schulprogramm) auf der Grundlage des Bildungs- und Erziehungs-

auftrags, der Rahmenrichtlinien und unter Berücksichtigung

ihrer jeweils besonderen Bedingungen Ziele und Schwerpunkte
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4. Stundentafel

4.1 Stundentafel

Fach/Fachbereich / Schuljahrgang 1 2 3 4

Erstunterricht 20 22

Deutsch 1) (6) (6) 6 6

Mathematik 1) (5) (6) 5 5

Sachunterricht 1) (2) (3) 4 4

Englisch 2) (1. Pflichtfremdsprache) 2 2 

Religion (2) (2) 2 2

Sport 3) (2) (2) 2 2

Musisch-kulturelle Bildung

Musik (1) (1) 24) 24)

Kunst, Gestaltendes Werken,

Textiles Gestalten (2) (2) 2 2

Arbeitsgemeinschaften 1 1

Pflichtstunden für alle Schülerinnen und Schüler 20 22 26 26 

wahlfreie unterrichtsergänzende Angebote 5 3

1) Anteile dieser Fächer können von der Schule zur thematisch-individuellen Schwerpunktsetzung im Rahmen eines Förderkonzeptes eingeplant wer-

den. Jedes der genannten Fächer darf hierfür während der gesamten Grundschulzeit nur einmal um eine Stunde gekürzt werden. 

2) Die Einführung einer anderen Fremdsprache als 1. Pflichtfremdsprache bedarf der Genehmigung durch die Schulbehörde. Andere Fremdsprachen 

können zusätzlich im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften aber auch im Rahmen der thematisch-individuellen Schwerpunktsetzung angeboten werden.

3) Eine zusätzliche Sportstunde ist durch tägliche, in den Fachunterricht zu integrierende Bewegungszeiten zu gewährleisten.

4) Sollte aus personellen Gründen nur eine Stunde Musik erteilt werden können, verbleibt die frei gewordenen Stunde im Fachbereich musisch-kulturelle Bildung.

Hinweise zur Stundentafel:

4.1.1 Für den Erstunterricht (1. und 2. Schuljahrgang) geben die

eingeklammerten Zahlen an, welche Zeitanteile für die einzelnen

Fächer im Jahresdurchschnitt eingehalten werden müssen.

4.1.2 Die Schule kann im 1. und 2. Schuljahrgang auch jeweils

insgesamt 21 Pflichtstunden erteilen. In diesem Fall kann entwe-

der die sechste Mathematikstunde oder die dritte Stunde im

Sachunterricht im 1. Schuljahrgang unterrichtet werden.

4.1.3 Eine Unterrichtsstunde in der Stundentafel wird mit 45

Minuten gerechnet. Die Unterrichtszeit ist unter Berücksichti-

gung der Belastbarkeit, der Konzentrationsfähigkeit und der

Bewegungsbedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie der

fachlichen Notwendigkeiten variabel zu gestalten. Hierfür kann

der Zeittakt von 45 Minuten aufgelöst werden.

4.1.4 Der Schulvormittag ist durch ausreichende Pausenzeiten

zu gliedern. Neben Unterricht, unterrichtsergänzenden Angebo-

ten und Pausenzeiten kann im Rahmen der mindestens fünf Zeit-

stunden auch eine „Ankommzeit“ von 15 Minuten zum Schul-
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der pädagogischen Arbeit fest. Fächerübergreifende Bildungs-

und Erziehungsaufgaben wie 

– Werteerziehung,

– soziales Lernen und grundlegende politische und 

wirtschaftliche Bildung,

– Gesundheitserziehung, 

– Erziehung zu umweltbewusstem Verhalten,  

– interkulturelle Erziehung, 

– Medienerziehung, 

– Mobilität (vormals Verkehrserziehung) sowie 

– Familien- und Sexualerziehung 

sind im pädagogischen Konzept der Grundschule angemessen

zu berücksichtigen. 

2.7 Der Schulkindergarten ist Teil der Grundschule. Er hat die

Aufgabe, die Kinder ihren individuellen Möglichkeiten entspre-

chend in ihrer gesamten Persönlichkeit zu fördern, bis sie dem

Erstunterricht folgen können. Die Förderung im Schulkindergarten

soll längstens ein Schuljahr dauern. Es ist anzustreben, die Kinder

auch am Unterricht im 1. Schuljahrgang teilnehmen zu lassen.

3. Schulanfang und Zusammenarbeit mit dem 

Kindergarten

Schulanfang

3.1 Die Grundschule nimmt grundsätzlich alle gemäß § 64 NSchG

schulpflichtigen Kinder auf. Noch nicht schulpflichtige Kinder

können auf Antrag der Erziehungsberechtigten aufgenommen

werden, wenn der Entwicklungsstand eine erfolgreiche Mitarbeit

im ersten Schuljahrgang erwarten lässt. Dabei ist es Aufgabe aller

an der Bildung und Erziehung beteiligten Personen aus Familie,

vorschulischen Einrichtungen und Grundschule, gute Vorausset-

zungen für eine möglichst erfolgreiche Lernentwicklung (Schulfä-

higkeit) eines jeden Kindes zu schaffen. Die Schule fördert im

Rahmen ihrer Möglichkeiten alle Schülerinnen und Schüler ent-

sprechend ihrer Lernausgangslage.

3.2 Die Zurückstellung vom Schulbesuch darf nur dann erfol-

gen, wenn zu erwarten ist, dass der individuell festgestellte Ent-

wicklungsrückstand durch integrative Fördermaßnahmen nicht

ausgeglichen werden kann. Nicht ausreichende Deutschkennt-

nisse sind allein kein Grund für die Zurückstellung vom Schulbe-

such. In Grundschulen mit veränderter Eingangsstufe gemäß § 6

Abs. 4 NSchG erfolgt in der Regel keine Zurückstellung. Der

Besuch der Eingangsstufe gewährt den Kindern die erforderliche

unterschiedliche, an der Lernentwicklung orientierte Lernzeit.

3.3 Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist zu

prüfen, ob die organisatorischen, personellen und sächlichen Voraus-

setzungen den Besuch der Grundschule gemäß § 4 NSchG ermög-

lichen. Das Verfahren ist durch den Bezugserlass zu d) geregelt. 

3.4 Die Verfahren zur Aufnahme in die Schule und zur Zurück-

stellung vom Schulbesuch sind durch den Bezugserlass zu e)

geregelt.

Zusammenarbeit mit dem Kindergarten

3.5 Um die Kontinuität der Bildungs- und Erziehungsarbeit

sicher zu stellen, arbeitet die Grundschule mit dem Kindergarten

zusammen. 

3.6 Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf

– gegenseitige Informationen und Abstimmung über Ziele, Auf-

gaben, Arbeitsweisen und Organisationsformen der jeweiligen

Bereiche,

– Verständigung über elementare Kenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten, die eine Grundlage für die Arbeit in der Grund-

schule darstellen,

– regelmäßigen Austausch über Fragen im Zusammenhang mit

dem Übergang vom Kindergarten in die Grundschule,

– wechselseitige Hospitationen,

– gemeinsame Veranstaltungen und Projekte,

– gegenseitige Besuche von Kindergartengruppen und Schul-

gruppen sowie

– gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen.

3.7 Eine enge Abstimmung zwischen Schule und Kindergarten

über die Ausstattung der Schule und des Kindergartens mit

Spiel- und Lernmaterialien sowie die Übernahme von Anregungen

aus dem Kindergarten und die Fortführung von Projekten unter-

stützen insbesondere im Anfangsunterricht die Kontinuität der

Arbeit.

3.8 Die Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grund-

schule erfolgt im Einvernehmen mit dem Träger des Kindergar-

tens. In die Veranstaltungen der Schule zu Fragen des Schulein-

tritts sollen auch Eltern einbezogen werden, deren Kinder keinen

Kindergarten besuchen.
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angebot gehören, die durch Lehrkräfte betreut wird, allerdings

nicht als Unterrichtszeit zählt.

4.1.5 In jeder Klasse unterrichten ab dem 1. Schuljahrgang min-

destens zwei Lehrkräfte, dabei erteilt die Klassenlehrerin oder

der Klassenlehrer den überwiegenden Teil des Unterrichts in der

Klasse. Ein Klassenlehrerwechsel nach dem 2. Schuljahrgang

wird aus pädagogischen Gründen empfohlen.

Die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht müssen

spätestens ab dem 3. Schuljahrgang von mindestens zwei unter-

schiedlichen Lehrkräften unterrichtet werden. Möglichkeiten der

Teambildung sind zu nutzen. 

4.1.6 Arbeitsgemeinschaften können klassen- und jahrgangs-

übergreifend, ggf. auch schulübergreifend eingerichtet werden.

4.1.7 Schülerinnen und Schüler sollen durch zusätzliche Förder-

maßnahmen nicht mehr als zwei Stunden über die Pflichtstun-

denzahl hinaus unterrichtet werden. Die Förderung von Schüle-

rinnen und Schülern mit besonderen Begabungen, Schwierigkeiten

beim Erlernen des Lesens und Rechtschreibens oder des Rech-

nens, unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen, sonderpä-



wichtigste Grundlage dafür, Schwierigkeiten beim Lesen, Rechtschrei-

ben und Rechnen frühzeitig zu erkennen oder diesen vorzubeugen. 

5.3 Im Erstunterricht haben das Lernen im Spiel und das spielende

Lernen eine wichtige Funktion. Das Spiel bietet den Schülerinnen

und Schülern ein wichtiges Erfahrungsfeld für die Entwicklung

von Ordnungssystemen wie Regeln und Vereinbarungen. Spiel

und freie Arbeitsformen verdeutlichen den Kindern, dass sie mit

ihren Interessen und Bedürfnissen sowie ihrem Wunsch nach

Selbstständigkeit ernst genommen werden.

5.4 Der Unterricht muss gewährleisten, dass geschlechtsspezi-

fische Rollenzuweisungen vermieden und strukturelle Benachtei-

ligungen ausgeglichen werden. Dabei sind die Interessen, Sicht-

weisen und Lernwege von Mädchen und Jungen gleichermaßen

zu fördern. Ferner sind unterschiedliche kulturelle und sprachli-

che Hintergründe zu berücksichtigen.

5.5 Der Unterricht ist so zu planen und zu gestalten, dass

selbstständiges und kooperatives Lernen sowie handlungsorien-

tiertes und problembezogenes Arbeiten der Schülerinnen und

Schüler angeregt und unterstützt werden. Deshalb kommt der

Auswahl geeigneter Sozialformen sowie offener Unterrichtsfor-

men und -verfahren große Bedeutung zu. Die Gestaltung der

Lernprozesse orientiert sich – vor allem hinsichtlich des Lerntem-

pos, der Art und des Umfangs von Wiederholungen – an der

individuellen Lernfähigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie

an der Lernsituation der jeweiligen Lerngruppe.

5.6 Die Ausrichtung am Entwicklungsstand jeder Schülerin

und jeden Schülers bildet ein Gestaltungsprinzip jeden Unter-

richts. Darüber hinaus kann individuelle Förderung in gesonder-

ten Sequenzen stattfinden. Inhalte und Schwerpunktsetzungen

von Fördersequenzen richten sich an den individuellen Begabun-

gen und Neigungen und an bestehenden oder sich abzeichnen-

den Lernerfolgen und -problemen der Schülerinnen und Schüler

aus. Förderung bleibt nicht nur den Schülerinnen und Schülern

mit Lernschwierigkeiten vorbehalten.

Für die zielgerichtete Förderung aller Schülerinnen und Schüler

in gesonderten Fördersequenzen bietet sich die Einrichtung von

Förderbändern an. Tägliche kurze Fördersequenzen sind effekti-

ver als eine einzelne Förderstunde in der Woche. Möglichkeiten

dazu, Fächer anteilig zur Förderung zu nutzen, sind in der Stun-

dentafel (Nr. 4) ausgewiesen.

5.7 Intensive Übungs-, Wiederholungs-, Anwendungs- und

Übertragungsphasen sowie die Einübung altersgemäßer Formen

selbstständiger Ergebnissicherung ermöglichen die Aneignung des

Gelernten und befähigen die Schülerinnen und Schüler, Erlerntes in

zukünftigen Situationen verfügbar zu haben und anzuwenden. 

5.8 Hausaufgaben dienen u.a. der Übung, Wiederholung und

Ergebnissicherung, vor allem sollen sie aber die Schülerinnen

und Schüler anregen, sich mit dem im Unterricht Gelernten wei-

ter zu beschäftigen. Die Lehrkräfte würdigen durch regelmäßige

Durchsicht die häusliche Arbeit und vergewissern sich damit u.a.

über den individuellen Lernprozess. Weitere Einzelheiten regelt

der Bezugerlass zu k). 

5.9 Zum Erreichen dieser Ziele ist eine enge Zusammenarbeit

der Lehrkräfte, insbesondere im Rahmen von Klassenkonferen-

zen und Fachkonferenzen erforderlich. Diese dienen u.a. der

– Planung von Unterricht,

– Abstimmung didaktischer und methodischer Grundsätze,

– Absprache über Maßnahmen der inneren und äußeren 

Differenzierung,

– Lernstandsbeschreibung, Leistungsmessung und -beurteilung,

– Koordinierung der Hausaufgaben,

– Hilfestellung bei fachfremd erteiltem Unterricht,

– Vorbereitung der Vertretung bei kurzfristigen Ausfällen von

Lehrkräften.

5.10 Die jeweilige Fachkonferenz erstellt auf der Grundlage der

Vorgaben für jedes Unterrichtsfach schuleigene Arbeitspläne. In

ihnen sind die verbindlichen Inhalte und Lernziele aufzunehmen.

Dabei sind fachbezogene und fächerübergreifende Inhalte sowie

Hinweise auf Arbeitsformen, Differenzierungsangebote und

Medien, auf außerschulische Lernorte und auf die Leistungsbe-

wertung angemessen zu berücksichtigen. Die Erstellung, regel-

mäßige Überarbeitung und ständige Weiterentwicklung der

Arbeitspläne erfolgen in Abstimmung mit den weiterführenden

Schulen.

5.11 Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte umfasst neben den

Absprachen über den Unterricht auch die Begleitung der Lern-

entwicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Gegensei-

tige Unterrichtsbesuche der Lehrkräfte und Gruppenhospitatio-

nen sind in besonderer Weise geeignet, die Abstimmung und

Konsensbildung zu fördern.

5.12 Die Möglichkeit, über den Pflichtunterricht hinaus Projekt-

unterricht anzubieten, ist zu nutzen. Projektunterricht hilft den

Schülerinnen und Schülern, individuelle Fähigkeiten und Nei-

gungen zu entdecken und weiterzuentwickeln und ermöglicht

eine altersgemäße Beteiligung an der Unterrichtsplanung und

-gestaltung. Die Erziehungsberechtigten sind über die mit dem

Projektunterricht verbundenen pädagogischen und organisatori-

schen Fragen zu informieren und bei der Planung und Vorbereitung

sowie nach Möglichkeit an der Durchführung zu beteiligen.
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dagogischem Förderbedarf sowie im Sportförderunterricht sind

durch besondere Erlasse geregelt.

4.1.8 Der muttersprachliche/herkunftssprachliche Unterricht für

Schülerinnen und Schüler anderer Herkunftssprache ist durch

den Bezugserlass zu g) geregelt. 

4.1.9 Durch unterrichtsergänzende Angebote stellt die Schule

für die Schülerinnen und Schüler im 1. und 2. Schuljahrgang ein

täglich mindestens fünf Zeitstunden umfassendes Schulangebot

sicher. Das Konzept für die unterrichtsergänzenden Angebote ist

Teil des pädagogischen Konzepts der Schule. Für die unterrichts-

ergänzenden Angebote werden die pädagogischen Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter eingesetzt, die im Rahmen eines Stun-

denbudgets von der Schule eingestellt werden.

4.1.10 Umfasst die Gruppe im Schulkindergarten weniger als 15

Kinder, ist durch teilweise gemeinsamen Unterricht mit den Klas-

sen im 1. Schuljahrgang die Mindeststundenzahl von 20

Wochenstunden für alle Kinder sicherzustellen. Die Kinder aus

dem Schulkindergarten können auch an unterrichtsergänzenden

Angeboten teilnehmen.

4.1.11 Die Grundschule stellt in einem Vertretungskonzept dar,

wie das mindestens täglich fünf Zeitstunden umfassende Schul-

angebot für alle Kinder sichergestellt werden soll. Dabei ist bei

kurzfristigen Ausfällen von Lehrkräften die Vertretung durch

Lehrkräfte oder durch die pädagogischen Mitarbeiterinnen oder

Mitarbeiter der Schule vorzusehen. Das Vertretungskonzept ist

mit den Erziehungsberechtigten abzustimmen, insbesondere die

Vorgehensweise bei extremen Witterungsverhältnissen gemäß

Bezugserlass zu h), bei kirchlichen Feiertagen gemäß Bezugser-

lass zu i) und bei unvorhersehbarem gleichzeitigen Ausfall von

mehreren Lehrkräften. 

4.2 Kontingentstundentafel

Auf Beschluss der Gesamtkonferenz und mit Zustimmung des

Schulelternrates kann die Stundentafel (4.1) durch eine Kon-

tingentstundentafel ersetzt werden. In der Kontingentstunden-

tafel wird die Gesamtzahl der Stunden für ein Fach oder eine

Fächergruppe festgesetzt. Dabei muss sichergestellt werden,

dass jeweils zum Ende des 2. und 4. Schuljahrgangs die in den

Rahmenrichtlinien vorgegebenen Ziele erreicht werden.

Fach/Fachbereich         Schuljahrgänge   1 – 4

Deutsch 22

Fremdsprachenlernen  4

Sachunterricht 12

Mathematik 18

Religion 8

Sport  8

Musisch-kulturelle Bildung

Musik 4

Kunst, Gestaltendes Werken, 

Text. Gestalten 8

Arbeitsgemeinschaften 2

Konzeptstunden 8

Pflichtstunden für alle Schülerinnen und Schüler         94

wahlfreie unterrichtsergänzende Angebote 8

4.2.1 Die Verteilung der Fächer und deren Stundenanteile auf

die Schuljahrgänge können die Schulen in eigener Verantwor-

tung vornehmen. 

4.2.2 Die Konzeptstunden können von der Schule für thema-

tisch-individuelle Schwerpunkte den Fächern zugeordnet oder

für fächerübergreifenden Unterricht eingesetzt werden. Sie soll-

ten gleichmäßig auf die vier Schuljahrgänge verteilt werden.

Eine Festlegung erfolgt im Rahmen des pädagogischen Konzepts

der Schule (Nr. 2.6). 

4.2.3 Die Hinweise 4.1.2 – 4.1.8 gelten auch für die Kontin-

gentstundentafel.

4.2.4 Die Einführung der Kontingentstundentafel bedarf der

Genehmigung durch die Schulbehörde. Der Antrag muss jeweils

bis zum 1. März eines Jahres vorgelegt werden.

4.3 Für die Arbeit im Schulkindergarten gelten die Bestim-

mungen gemäß Bezugserlass zu j).

5. Organisation von Lern- und Lehrprozessen

5.1 Der Unterschiedlichkeit von Schülerinnen und Schülern

hinsichtlich ihrer Begabungen und Neigungen und ihres Lern-,

Arbeits- und Sozialverhaltens ist durch ein differenziertes Lern-

angebot und durch binnendifferenzierten Unterricht Rechnung

zu tragen. Hierbei gilt es, das Selbstvertrauen in die eigene Lei-

stungsfähigkeit und die Leistungsfreude des Kindes zu stärken. 

5.2 Dem Erstunterricht (1. und 2. Schuljahrgang) kommt besondere

Bedeutung zu. Ein sorgfältig durchgeführter Erstunterricht bildet die
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den weiterführenden Schulformen Hauptschule, Realschule,

Gymnasium und Gesamtschule ist eine wichtige Entscheidung.

Die Durchlässigkeit des Schulwesens in Niedersachsen garantiert

aber, dass auch in späteren Schuljahrgängen ein Schulform-

wechsel möglich ist. 

7.2 Im zweiten Schulhalbjahr des 3. Schuljahrgangs sind die

Erziehungsberechtigten in Veranstaltungen über

– den Bildungsauftrag, die Leistungsanforderungen und 

Arbeitsweisen der weiterführenden Schulen,

– die Empfehlungskriterien und ihre Anwendung,

– das Verfahren zur Erstellung der Schullaufbahnempfehlung 

sowie

– die Möglichkeiten eines späteren Schullaufbahnwechsels

zu informieren. 

Dabei ist auch umfassend darüber zu informieren, welche

Abschlüsse und Berechtigungen an den verschiedenen Schulfor-

men erworben werden können und welche Möglichkeiten der

Weiterführung es in der gymnasialen Oberstufe sowie in den Bil-

dungsgängen des berufsbildenden Schulwesens gibt. 

Die Informationsveranstaltungen werden von der Schulleiterin

oder dem Schulleiter der Grundschule durchgeführt; Vertreterin-

nen oder Vertreter aus weiterführenden Schulen stellen Bil-

dungsauftrag, Arbeitsweisen und Leistungsanforderungen der

Schulformen vor. 

7.3 Grundlagen für die Schullaufbahnempfehlung sind

– der Leistungsstand, 

– die Lernentwicklung während der Grundschulzeit,

– das Sozial- und Arbeitsverhalten und

– Erkenntnisse aus den Gesprächen mit den Erziehungsberechtigten.

Der Leistungsstand wird durch die erreichten Noten dokumen-

tiert. Die Schullaufbahnempfehlung soll allerdings nicht allein

auf der Errechnung von Notendurchschnittswerten beruhen.

Neben den Lernergebnissen sind die Entwicklung der Schüler-

persönlichkeit sowie die den Lernerfolg beeinflussenden äuße-

ren Gegebenheiten zu berücksichtigen.

7.4 In der Zeugniskonferenz zum Ende des ersten Schulhalb-

jahres des 4. Schuljahrgangs erfolgt eine erste Beratung über die

voraussichtlich geeignete Schulform für jede Schülerin und jeden

Schüler. 

Das Ergebnis dieser Beratung wird den Erziehungsberechtigten

auf einem Formblatt mitgeteilt (Anlage 1).

7.5 Auf der Grundlage der Ergebnisse der Halbjahres-Zeugnis-

konferenzen findet ein Beratungsgespräch mit den Erziehungs-

berechtigten statt. 

Im Mittelpunkt dieser Beratung stehen: 

– Informationen über Leistungsstand und Lernentwicklung 

sowie Arbeits- und Sozialverhalten der Schülerin oder des 

Schülers im Zusammenhang mit den Anforderungen der 

weiterführenden Schulen, 

– Informationen über alternative Wege zu dem von den Erzie

hungsberechtigten gewünschten Schulabschluss sowie

– Hinweise auf die möglichen Konsequenzen, die sich für die 

Schülerin oder den Schüler aus der Wahl einer nicht ihren oder

seinen Fähigkeiten entsprechenden Schulform ergeben können.

Die Schülerinnen und Schüler sind in geeigneter Form in die

Beratungen einzubeziehen. Sie werden zu den Beratungsgesprä-

chen eingeladen.

Nach diesem Gespräch ist die von den Erziehungsberechtigten

für ihr Kind gewünschte zukünftige Schule zu erfragen (Anlage 2).

Der Schulträger ist über die Anzahl der Schulbesuchswünsche

für die jeweilige Schule zu informieren.

7.6 Die Klassenkonferenz beschließt in der Zeugniskonferenz

bis spätestens zwei Wochen – in Ausnahmefällen vier Wochen –

vor Ende des 4. Schuljahrgangs für jede Schülerin und für jeden

Schüler eine Schullaufbahnempfehlung.

Die Schullaufbahnempfehlung ist den Erziehungsberechtigten

mit einem Anschreiben gegen Empfangsbestätigung bekannt zu

geben (Anlagen 3, 4, 4a).

7.7 Nach Bekanntgabe der Schullaufbahnempfehlung an die

Erziehungsberechtigten ist diesen hinreichend Gelegenheit für

ein weiteres Beratungsgespräch zu geben. Das Angebot dieser

abschließenden Beratung wird den Erziehungsberechtigten mit

der Empfehlung schriftlich mitgeteilt.

7.8 Die Daten zum Übergang von der Grundschule in die

weiterführenden Schulformen sind für jedes Schuljahr auf einem

vorgegebenen Erhebungsbogen zu erfassen. Die Grundschulen

legen den Erhebungsbogen bis zum Beginn der Sommerferien

der Schulbehörde vor. Diese übermitteln eine Zusammenfassung

an das Kultusministerium. (Anlage 5)

8. Zusammenarbeit mit den Förderschulen, den weiter-

führenden Schulen und anderen Einrichtungen 

8.1 Es ist Aufgabe der Grundschule, sich abzeichnendem Leis-

tungsversagen und anderen Beeinträchtigungen des Lernens,

der Sprachentwicklung sowie der sozialen, emotionalen und

körperlichen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler recht-

zeitig entgegenzuwirken oder die Auswirkungen von Beein-

trächtigungen und Behinderungen zu verringern. Frühzeitige

Unterstützung und Hilfen zielen darauf, weitergehende Auswir-

kungen einer Benachteiligung oder einer bestehenden Behinde-

rung zu vermeiden oder zu begrenzen. Bei Kindern und Jugend-
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6. Individuelle Lernentwicklung und Leistungsbewertung

Individuelle Lernentwicklung

6.1 Jede Schülerin und jeder Schüler hat Anspruch auf Aner-

kennung des individuellen Lernfortschritts. Die Beobachtung,

Feststellung und Bewertung der Lernergebnisse erfüllen für sie

die pädagogische Funktion der Bestätigung und Ermutigung,

der Selbsteinschätzung und Lernkorrektur.

6.2 Für jede Schülerin und jeden Schüler ist die individuelle

Lernentwicklung zu dokumentieren. Die Dokumentation bildet

die wichtigste Grundlage für die Individualisierung von Lern-

prozessen.

Die Dokumentation enthält Aussagen 

– zur Lernausgangslage,

– zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen, 

– zur Maßnahme, mit deren Hilfe die Ziele erreicht werden sol-

len und

– zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch 

die Lehrkraft sowie durch die Schülerin oder den Schüler.

Die individuelle Lernausgangslage wird von den Lehrkräften in

einer Prozessbeobachtung zu Beginn der Schulzeit erhoben.

Dabei sollten – wenn vorhanden – auch Lerndokumentationen

des abgebenden Kindergartens einbezogen werden. Die Fest-

stellung der Lernausgangslage bezieht die bisherigen Lernerfah-

rungen und die Selbsteinschätzung jedes Kindes ein. Bei Bedarf

greifen die Lehrkräfte auf Kompetenzen anderer Fachkräfte

zurück.

Die Aussagen zur Lernausgangslage, zu Zielen und Maßnahmen

werden regelmäßig aktualisiert. Die Klassenkonferenz erörtert

die individuelle Lernentwicklung und beschließt die sich daraus

ergebenden Maßnahmen. 

Die dokumentierte individuelle Lernentwicklung ist mit Grundlage

der Unterrichtung und Beratung der Erziehungsberechtigten

über die schulische Entwicklung ihrer Kinder. 

Leistungsbewertung

6.3 Die Grundschule führt alle Schülerinnen und Schüler an

eine angemessene Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit heran.

Neben Leistungsanforderung und Leistungsüberprüfung gehö-

ren hierzu auch Ermutigung, Unterstützung und Anerkennung

von Leistungen sowie ein positives Lern- und Leistungsklima und

das Schaffen von Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit.

6.4 Im 1. und 2. Schuljahrgang liegt der Schwerpunkt der Leis-

tungsbewertung auf der unmittelbaren Schülerbeobachtung. Im

Verlauf des 2. Schuljahrgangs kommen kurze schriftliche Lern-

kontrollen hinzu. Die Schülerleistungen werden durch mündli-

che und schriftliche Hinweise der Lehrkraft  gewürdigt. Lern-

kontrollen und Leistungsbewertung sind notwendige Bestand-

teile des Unterrichts. Die Überprüfung der Lernfortschritte und

der Lernergebnisse erfolgt durch kontinuierliche Beobachtung

der Lernprozesse und durch den Einsatz mündlicher, schriftlicher

und fachspezifischer Lernkontrollen. Dabei sind auch die unter-

schiedlichen Bedingungen zu beachten, von denen der Lerner-

folg einer Schülerin oder eines Schülers abhängt. Lernkontrollen

informieren über den Lernstand und Lernzuwachs der Schülerin-

nen und Schüler. Ihre Auswertung bildet eine Grundlage für indi-

viduelle Fördermaßnahmen, für Differenzierungsmaßnahmen

und für Zeugnisse. Sie geben der Lehrkraft Auskunft über den

Erfolg ihres Unterrichts und damit zugleich Hinweise für weitere

unterrichtliche Maßnahmen. 

6.5 In einem Schuljahrgang können fachbezogene verbindli-

che schriftliche Lernkontrollen auf der Grundlage landesweit

einheitlicher Aufgabenstellungen und Bewertungsvorgaben

geschrieben und bewertet werden. Das Nähere regelt die ober-

ste Schulbehörde.

6.6 Schriftliche Arbeiten sind ein Teilbereich der notwendigen

Lernkontrollen. 

Fachkonferenzen legen Bewertungsgrundsätze und -maßstäbe

für schriftliche Arbeiten fest.

Grundsätze zu schriftlichen Arbeiten in den allgemein bildenden

Schulen sind in dem Bezugserlass zu l) geregelt.

6.7 Zeugnisse dienen in erster Linie der Information der Schü-

lerinnen und Schüler sowie der Erziehungsberechtigten über

Lernfortschritte, den erreichten Leistungsstand sowie über Lern-

stärken und Lernschwierigkeiten.

6.8 Die Zeugnisbestimmungen für die Grundschule sind in

dem Bezugserlass zu r) festgelegt. Für Versetzungen, Aufrücken,

Übergänge und Überweisungen gelten die Bezugsverordnung zu

m) sowie der Bezugserlass zu n).

7. Schullaufbahnempfehlung 

7.1 Am Ende des 4. Schuljahrgangs gibt die Grundschule

gemäß § 6 Abs. 5 NSchG eine Empfehlung für die geeignete

weiterführende Schulform ab.

Ziel des Verfahrens zur Schullaufbahnempfehlung ist es, die

Erziehungsberechtigten durch umfassende Information und

Beratung bei der Entscheidung einer geeigneten weiterführen-

den Schulform für ihr Kind zu unterstützen. Die Wahl zwischen
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10. Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern in der Schule

Schülerinnen und Schüler wirken altergemäß bei der Planung

von Unterricht und der Gestaltung des Schullebens und ihrer

Lernumgebung mit. Zudem sollen sie sich in Klassen- und Schü-

lerräten, in Schülerversammlungen und in Schülerforen erproben.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Einzelne Schulen können mit Genehmigung der obersten

Schulbehörde von den Regelungen dieses Erlasses abweichende

Modelle erproben.

11.2 Dieser Erlass tritt am 01.08.2004 in Kraft

11.3 Die Bezugserlasse zu  a), f) und o) werden aufgehoben.
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lichen, die von einer Behinderung bedroht sind, wirken präven-

tive Hilfen dem Entstehen einer Behinderung entgegen. Der

Zusammenarbeit mit Gesundheitsamt, Jugendhilfe, Fachärzten

und Psychologen u.a. kommt in der frühen Förderung eine her-

ausragende Bedeutung zu.

8.2 Prävention umfasst alle Maßnahmen sonderpädagogi-

scher Förderung in Grundschulen, die darauf abzielen, der Ent-

stehung eines individuellen sonderpädagogischen Förderbedarfs

entgegenzuwirken. Prävention erfolgt in kooperativen Formen

zwischen Förderschulen und Grundschulen 

– auf der Grundlage einer Vereinbarung zur Zusammenarbeit 

zwischen Grundschule und Förderschule gemäß Bezugserlass zu p).

– durch eine sonderpädagogische Grundversorgung der Grund

schule (für die Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, Emotio-

nale und soziale Entwicklung),

– durch Mobile Dienste für die Förderschwerpunkte Sehen, Hören,

Emotionale und soziale Entwicklung sowie für die körperliche

und motorische Entwicklung und Sprache. 

8.3 Die Zusammenarbeit der Grundschule mit den weiterfüh-

renden Schulen ist erforderlich, um für alle Schülerinnen und

Schüler pädagogisch und didaktisch gesicherte Übergänge in die

jeweils folgende Schulform zu ermöglichen und einen kontinu-

ierlichen Bildungsgang zu gewährleisten. 

8.4 Zur Abstimmung und Koordinierung des Übergangs von

der Grundschule in die weiterführenden Schulen finden regel-

mäßige Abstimmungsgespräche statt. 

8.5 Die Grundschule informiert die weiterführenden Schulen

über die am Ende des 4. Schuljahrgangs erreichten Lernstände.

Sie erhält von den weiterführenden Schulen am Ende des 6.

Schuljahrgangs eine Rückmeldung über den Schulerfolg ihrer

ehemaligen Schülerinnen und Schüler, um die Bewertungs- und

Empfehlungskriterien, die der Schullaufbahnempfehlung zu

Grunde liegen, überprüfen und weiterentwickeln zu können.

8.6 Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen

wie Büchereien, Umweltzentren, Verbänden, Vereinen, Musik-

schulen, Kunstschulen bereichert die Grundschularbeit. Mit Hor-

ten im Einzugsbereich einer Grundschule ist die Zusammenarbeit

in besonderem Maße zu pflegen.

8.7 Die Zusammenarbeit der Grundschule mit anderen Ein-

richtungen, wie der schulpsychologischen Beratung, den Erzie-

hungsberatungsstellen, den Jugend-, Sozial- und Gesundheits-

ämtern, muss nach Abstimmung mit den Erziehungsberechtig-

ten dann gesucht werden, wenn sie sich für den Bildungsprozess

einer Schülerin oder eines Schülers als notwendig erweist.

9. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

9.1 Die Wechselwirkung von schulischen und außerschulischen

Erziehungs- und Lerneinflüssen erfordert eine enge, vertrauens-

volle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Unter-

schiede zwischen der Erziehung im Elternhaus, der Erziehung

und dem Lernen in der Schule können die Schülerin oder den

Schüler belasten; daher ist in der Grundschule die kontinuierli-

che Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Erziehungsbe-

rechtigten von besonderer Bedeutung. Anzustreben ist eine Erzie-

hungspartnerschaft von Lehrkräften und Erziehungsberechtigten.

9.2 Für diese Zusammenarbeit ist die gegenseitige Information

Voraussetzung. Die Lehrkräfte sind verpflichtet, die Erziehungs-

berechtigten über die Grundsätze der schulischen Erziehung zu

informieren sowie Inhalt, Planung und Gestaltung des Unter-

richts mit ihnen zu erörtern. Das gilt auch für die Kriterien der

Leistungsbewertung. Außerdem müssen die Erziehungsberech-

tigten über die Entwicklung ihres Kindes in der Schule, über sein

Verhalten sowie über Lernerfolge und Lernschwierigkeiten

unterrichtet werden. Die Erziehungsberechtigten sollten die

Lehrkräfte über die Lebensumstände ihrer Kinder und über die

eigene Erziehungspraxis in dem für die Schule erforderlichen

Umfang informieren. Möglichkeiten einer rechtzeitigen Kontakt-

aufnahme mit den Erziehungsberechtigten einzuschulender Kin-

der sollten genutzt werden.

9.3 Zur Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten bie-

tet die Schule im Rahmen ihrer Möglichkeiten neben Sprech-

stunden und Elternsprechtagen zusätzliche Sprechnachmittage,

Hausbesuche, Elternabende, Elterninformationsbriefe, Hospita-

tion der Erziehungsberechtigten im Unterricht sowie Teilnahme

und Mitarbeit der Erziehungsberechtigten an besonderen Veran-

staltungen der Klasse oder der Schule an. Eltern können die

Lehrkräfte in einzelnen Phasen des Unterrichts unterstützen,

Neigungsgruppen betreuen, die Lehrkraft bei der Vorbereitung

und Durchführung von Festen, Feiern und von Gemeinschafts-

vorhaben, z. B. Landheimaufenthalten, Wanderungen, Ausflü-

gen und Besichtigungen unterstützen oder mitwirken. Aus der

Hospitation interessierter Eltern im Unterricht kann sich nach

Abstimmung mit der Klassenelternschaft auch eine sinnvolle

Mitarbeit entwickeln. 

9.4 Für die Zusammenarbeit von Schule und Erziehungsbe-

rechtigten gelten die Bestimmungen der §§ 88 - 100 NSchG.
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.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

(Name der Grundschule)

Gewünschte Schule*

Wechsel von der Grundschule in eine der weiterführenden Schulformen

für

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

geboren am .………………………………............................         in ..………………………………………………………………............

Schuljahr  ……. / ……. Klasse …………………………….

Am ………………................  fand ein Beratungsgespräch über den Wechsel von der Grundschule in eine weiterführende Schule statt.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Halbjahreskonferenz wurde für mein/unser Kind der Besuch 

der /des ………………………………………………………………………….....................................................................   empfohlen.

Die von mir/uns gewünschte Schule ist: ……………………………………………………………………...............................................

(Name der Schule)

……………………………………………………….....................,  den ……………………………………………………………................

(Ort) (Datum)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

(Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten)

* Diese Angaben sind unverbindlich und ersetzen nicht die Anmeldung an der weiterführenden Schule.

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

(Name der Schule)

Ergebnis der Beratung über die voraussichtlich geeignete Schulform
für

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

geboren am .………………………………............................         in ..………………………………………………………………............

Schuljahr  ……. / ……. Klasse …………………………….

Auf der Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung während der Grundschulzeit sowie des Sozial- und Arbeitsverhaltens

erfolgte durch die Klassenkonferenz der Klasse …………….. am ……………… eine erste Beratung über die voraussichtlich geeignete

Schulform. 

Die Klassenkonferenz schlägt den Besuch der /des ………………………………….………………….. vor. 

Dieser Vorschlag gilt auch für den entsprechenden Schulzweig einer Kooperativen Gesamtschule; der Besuch einer Integrierten

Gesamtschule ist ebenfalls möglich.

Einladung

Frau / Herrn  …………………………………………………

Am ………………  um …….….  Uhr lade ich Sie und Ihre Tochter/ Ihren Sohn zu einem Beratungsgespräch auf der Grundlage der

Ergebnisse der Halbjahres-Zeugniskonferenz in die Schule ein.

…………………………………………………………................., den ………………………………........................……………………..

(Ort) (Datum)

…………………………………………………………..................       …………………………………………………...............................

(Klassenlehrer/in) (Schulleiter/in)

………   ……………………………………………………………………………………………................................................................

Empfangsbestätigung (Bitte bis spätestens zum ………………………..  zurücksenden)

Ich/Wir habe(n) das Beratungsergebnis über die voraussichtlich geeignete Schulform sowie die Einladung zu einem Beratungsgespräch erhalten.

Ich /Wir kann /können an dem Beratungsgespräch         teilnehmen          nicht teilnehmen.

Da ich/wir den vorgeschlagenen Termin nicht wahrnehmen kann/können, bitte/n ich/wir darum,

einen neuen Termin mit mir/uns zu vereinbaren. 

Name des Kindes …………………………………………………….............................................  Klasse ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

(Datum, Unterschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten)

✂

Anlage 1 Anlage 2



.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

(Name der Schule)

Schullaufbahnempfehlung

Wechsel von der Grundschule in eine der weiterführenden Schulformen

für

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

geboren am .………………………………............................         in ..………………………………………………………………............

Schuljahr  ……. / ……. Klasse …………………………….

Auf der Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung während der Grundschulzeit sowie des Sozial- und Arbeitsverhaltens

und der Beratungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten hat die Klassenkonferenz der Klasse………...…… am ……………………

folgende Schullaufbahnempfehlung beschlossen:

Die Klassenkonferenz schlägt den Besuch der/des ……………………………………………………….vor *.

Begründung: ………………………………………………………………………………………………………...........................................

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

.……………………………………………………………………………………………………………………….........................................

……………………………………………………….....................,  den ……………………………………………………………................

(Ort) (Datum)

………………………………………………..……….....................       …………………………………………………………….................

(Klassenlehrer/in) (Schulleiter/in)

* Diese Empfehlung gilt auch für den entsprechenden Schulzweig einer Kooperativen Gesamtschule.
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Grundschule ………………………………......................................... …………………………………....., den ………..………........

(Ort) (Datum)

Frau/Herrn

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Betr. Anmeldung Ihres Kindes ………….…………...………………........................................  an einer weiterführenden Schule

Anlage

Sehr geehrte Frau  ………………………………………......………….!

Sehr geehrter Herr  …………………………………………......………!

Mit Beginn des neuen Schuljahres geht Ihre Tochter/ Ihr Sohn …………………………………………………….......................................

in eine der weiterführenden Schulformen Hauptschule, Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule über.

Die für Ihre Tochter/ Ihren Sohn örtlich zuständigen Schulen sind die/das …………………………..................* (Namen der Schulen/Schulform).

Dabei entscheiden Sie in eigener Verantwortung darüber, in welcher Schule Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn anmelden. Die Grundschule empfiehlt

Ihnen in der anliegenden  Schullaufbahnempfehlung den Besuch der/des ………………………...........………………………………..

Die Anmeldung bei der von Ihnen gewünschten Schule müssen Sie selbst bis zum ………………………... vornehmen.

Der Anmeldung sind beizufügen:

1. die Schullaufbahnempfehlung

2. die Zeugnisse der Schuljahrgänge 3 und 4.

Im Falle der nicht fristgerechten Anmeldung wird Ihre Tochter/ Ihr Sohn von uns bei der ………………………………………..................

(Name der Schule) angemeldet. Diese Schule gehört zu der Schulform, die der Schullaufbahnempfehlung der Grundschule für Ihre

Tochter/ Ihren Sohn entspricht.

Bitte bestätigen Sie auf anliegendem Formblatt bis zum ………….....................… den Empfang der Schullaufbahnempfehlung, und

teilen Sie gleichzeitig der Grundschule mit, an welcher Schule Sie Ihr Kind anmelden oder angemeldet haben. Zu einer Rücksprache

stehen Ihnen die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer sowie die Schulleiterin oder der Schulleiter der Grundschule nach Terminab-

sprache zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

* entfällt, wenn keine Schulbezirke festgelegt sind.

Anlage 3 Anlage 4



Empfangsbestätigung

(Bitte bis spätestens zum ………………………………….. zurücksenden)

An die

Grundschule ………………………………............................................................................................…………………..…………….

(Name der Schule)

in ……………………………………………………………………………………………….…….......................................………………..

(Ort/Straße)

Mein/Unser Kind ………………….......................................………………………………………………………………………………….

(Vor- und Zuname)

habe(n)/werde(n) ich/wir bei der/dem ………………………………………………………………........................................…………….

(Name der Schule)

angemeldet/anmelden.

……………………………………………………….....................,  den ……………………………………………………………................

(Ort) (Datum)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

(Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten)
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Die Arbeit in der Hauptschule

Erlass des MK vom 3.2.2004 – 301.5-81022/3
- VORIS 22410 -

Notizen



1. Stellung der Hauptschule innerhalb des öffentlichen

Schulwesens

1.1 Die Hauptschule ist nach den §§ 5 und 9 des Niedersäch-

sischen Schulgesetzes (NSchG) eine Schulform im Sekundarbe-

reich I. Die Hauptschule umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 9, an

ihr kann eine 10. Klasse eingerichtet werden. Der Besuch einer

10. Klasse an der Hauptschule ist freiwillig.

1.2 Die Hauptschule baut auf der Grundschule auf. Der Über-

gang der Schülerinnen und Schüler von der Grundschule in die

Hauptschule ist durch Bezugsverordnung zu c) und Bezugserlass

zu d) geregelt.

1.3 Die Zügigkeit der Hauptschule oder einer nach § 106 Abs.

4 NSchG zusammengefassten Schule mit Hauptschulzweig wird

durch Bezugsverordnung zu b) bestimmt.

1.4 Die Zusammenarbeit einer Hauptschule mit anderen Schul-

formen des Sekundarbereichs I mit geeignetem Unterrichts-

angebot am selben Standort ermöglicht ein ausreichend differen-

ziertes Unterrichtsangebot. Grundlage für die Zusammenarbeit

ist § 25 NSchG.

1.5 In einer nach § 106 Abs. 4 NSchG zusammengefassten

Haupt- und Realschule wird der Unterricht im Hauptschulzweig

grundsätzlich schulformspezifisch erteilt. 

Für die pädagogische und organisatorische Zusammenarbeit der

Schulzweige der Hauptschule und der Realschule ist § 25 NSchG

entsprechend anzuwenden.

2. Aufgaben und Ziele

Die Hauptschule erfüllt den im NSchG festgelegten Bildungsauf-

trag. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grund-

legende Allgemeinbildung, die eine gründliche Vorbereitung auf

einen berufsbezogenen Bildungsweg einschließt. 

Die Hauptschule stimmt ihre Lehr- und Lernmethoden und ihre

Anforderungen auf das Leistungsvermögen und auf die Interessen

der Schülerinnen und Schüler ab und richtet diese an lebensna-

hen Sachverhalten und den Anforderungen einer Berufstätigkeit

aus. Sie befähigt ihre Schülerinnen und Schüler, eine begründete

Berufswahlentscheidung zu treffen. Hierzu arbeitet die Haupt-

schule eng mit den berufsbildenden Schulen und den Betrieben

der Region zusammen.

Die Hauptschule fördert Kernkompetenzen, die für eine sinnvolle,

eigenverantwortlich gestaltete Lebensführung in persönlicher

und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme am

gesellschaftlichen Leben notwendig sind. 

Hierzu gehört auch die Vermittlung von Grundkenntnissen und

-fertigkeiten im Umgang mit Medien, insbesondere den Infor-

mations- und Kommunikationstechnologien, damit Schülerin-

nen und Schüler mit diesen Medien in der Schule und im Beruf

kompetent umgehen können. 

Darüber hinaus fördert die Hauptschule ihre Schülerinnen und

Schüler entsprechend ihren Fähigkeiten und stellt bei vorliegen-

den Leistungsnachweisen den Wechsel auf eine andere Schul-

form sicher (Prinzip der Durchlässigkeit). Näheres regelt die

Bezugsverordnung zu c).

Nach Maßgabe der Abschlüsse können die Schülerinnen und

Schüler ihren Bildungsweg berufsbezogen fortsetzen, haben

aber auch Zugang zu studienbezogenen Bildungswegen.

Die Hauptschule stärkt die Schülerinnen und Schüler durch plan-

volle erzieherische Maßnahmen und eine entsprechende Unter-

richtsgestaltung nachhaltig in ihren personalen und sozialen

Kompetenzen.

Bei der Umsetzung dieser Aufgaben und Ziele setzt die Haupt-

schule die nachfolgenden Schwerpunkte.

2.1 Stärkung der Grundfertigkeiten

Ein besonderes Ziel der Hauptschule ist es, dass ihre Schülerin-

nen und Schüler die Grundfertigkeiten in den Kulturtechniken

sicher beherrschen. Dies schließt die Nutzung des Computers

ein. Dazu werden den Schülerinnen und Schülern grundlegende

Kenntnisse in den Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien vermittelt. Sie erhalten damit eine wesentliche Vorausset-

zung, Lernprozesse selbstständig zu organisieren, zu reflektieren

und werden befähigt, lebenslang zu lernen.

Alle Fächer der Hauptschule leisten hierzu ihren Beitrag. Die

Fächer Deutsch und Mathematik weisen hohe Stundenanteile

auf, um durch übendes und wiederholendes Lernen die Grund-

fertigkeiten zu festigen.

2.2 Stärkung der beruflichen Orientierung

Die Hauptschule stärkt die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit

ihrer Schülerinnen und Schüler. Die Jugendlichen sollen sich ihrer

persönlichen Fähigkeiten zunehmend bewusst werden und ihr

Leistungsvermögen realistisch einschätzen können. Die Haupt-

schule bezieht hierzu praxisorientierte Lernphasen in den Fach-

unterricht ein. Sie ermöglicht praktische Erfahrungen in den

Betrieben und im berufsbezogenen, insbesondere aber fach-

praktischen Unterricht oder in der praktischen Ausbildung in den

berufsbildenden Schulen.

Dabei arbeitet die Hauptschule eng mit den Betrieben und den
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3.2 Berufliche Orientierung

Maßnahmen zur beruflichen Orientierung sind Betriebs- und

Praxistage, Schülerbetriebspraktika, Erkundungen, berufsprakti-

sche Projekte, praxisorientierte Lernphasen innerhalb des Fach-

unterrichts und andere Lernangebote, die der Sicherung der

Ausbildungsfähigkeit in einem umfassenden Sinne dienen.

Die Maßnahmen zur beruflichen Orientierung umfassen in den

Schuljahrgängen 8 und 9 mindestens 60 und höchstens 80 Tage.

Betriebs- oder Praxistage werden grundsätzlich an einem Tag der

Woche durchgeführt. Diese Tage können auch geblockt werden.

Betriebs- oder Praxistage können in Ausbildungsbetrieben, Lern-

werkstätten oder in berufsbildenden Schulen stattfinden. Soweit

eine Hauptschule über geeignete Fachräume verfügt, können

diese genutzt werden.

Für Schülerinnen und Schüler, die im 9. Schuljahrgang an beson-

deren pädagogischen Angeboten zur Vorbereitung auf den Über-

gang in den 10. Schuljahrgang anstelle berufsorientierender Maß-

nahmen teilgenommen haben, kann ein weiteres, höchstens 14-

tägiges Schülerbetriebspraktikum im 10. Schuljahrgang durch-

geführt werden.

Alle Maßnahmen zur Berufsorientierung werden durch Beschluss

der Gesamtkonferenz festgelegt und durch Kooperationsverein-

barungen mit berufsbildenden Schulen und außerschulischen

Partnern (Betriebe, Jugendhilfe, kommunale Beratungseinrich-

tungen) für den Planungszeitraum eingerichtet.

Die Schülerinnen und Schüler führen über die berufsorientieren-

den Maßnahmen einen entsprechenden Nachweis.

3.3 Förderung und Differenzierung

Innere Differenzierung ist wegen der unterschiedlichen Lernvor-

aussetzungen und des individuellen Lernverhaltens der Schüle-

rinnen und Schüler unerlässlich. Sie erfordert einen angemessenen

Einsatz verschiedener Lernformen und -methoden.

Durch äußere Differenzierung werden die Schülerinnen und

Schüler nach ihrem Leistungswillen sowie ihrer individuellen Lei-

stungsfähigkeit in klassen- oder jahrgangsübergreifenden Lern-

gruppen gefördert. 

3.3.1 Förderplanung

Zur individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler ent-

wickelt die Schule ein Förderkonzept. Wesentliche Bestandteile

des Förderkonzepts sind Maßnahmen der inneren und äußeren

Differenzierung. Formen der äußeren Differenzierung sind

– Fachleistungskurse, 

– Wahlpflichtangebote, 

– Arbeitsgemeinschaften sowie

– Förderunterricht und besondere Förderprojekte.

In der Hauptschule wird die von der Grundschule dokumentierte

individuelle Lernentwicklung für Schülerinnen und Schüler in

den Schuljahrgängen 5 bis 9 (10) fortgeschrieben. 

Die Dokumentation enthält Aussagen

– zur Lernausgangslage,

– zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen,

– zur Maßnahme, mit deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll 

sowie

– zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch 

die Lehrkraft und durch die Schülerin oder den Schüler.

Die Klassenkonferenz erörtert die individuelle Lernentwicklung

und beschließt die sich daraus ergebenden Arbeitsschritte.

Die dokumentierte individuelle Lernentwicklung ist mit Grundlage

der Information und Beratung der Erziehungsberechtigten über

die schulische Entwicklung ihrer Kinder. 

3.3.2 Fachleistungskurse

Fachleistungskurse sind in den Fächern Englisch und Mathematik

mit zwei Kursstufen (A und B) vom 9. Schuljahrgang an einzu-

richten. Die Anforderungen in den Fachleistungskursen B ent-

sprechen den Grundanforderungen. In den Fachleistungskursen

A werden über die Grundanforderungen hinausgehende erhöhte

Anforderungen gestellt.

Kurszuweisungen und -umstufungen sind pädagogische Maß-

nahmen. Die Entscheidung trifft die Klassenkonferenz auf Vor-

schlag der Fachlehrerin oder des Fachlehrers. Hierbei ist über die

Noten der schriftlichen, mündlichen und anderen fachspezifi-

schen Lernkontrollen hinaus die Gesamtpersönlichkeit der Schü-

lerin oder des Schülers zu berücksichtigen. 

Die Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler

sind über beabsichtigte Kurszuweisungen und -umstufungen vor

den entsprechenden Klassenkonferenzen zu unterrichten.

3.3.3 Wahlpflichtkurse

Neben dem Pflichtunterricht werden Wahlpflichtkurse angebo-

ten. Dadurch wird den Schülerinnen und Schülern die Bildung

von Lernschwerpunkten ermöglicht. Die Schülerinnen und Schü-

ler treffen ihre Entscheidung grundsätzlich für ein Schuljahr. Eine

Umorientierung nach einem Schuljahr ist möglich. Die Leistun-

gen in den Wahlpflichtkursen werden benotet und sind verset-

zungs- oder abschlusswirksam. 

3.3.4 Arbeitsgemeinschaften

Arbeitsgemeinschaften können als wahlfreie Angebote einge-
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berufsbildenden Schulen der Region zusammen. Sie kooperiert

mit Kammern, Wirtschaftsverbänden und der Berufsberatung.

2.3 Stärkung durch individuelle Förderung

Ausgehend von den Lernstärken und -schwächen der einzelnen

Schülerinnen und Schüler erarbeitet die Hauptschule ein Förder-

konzept für jede Schülerin und jeden Schüler. Das Förderkonzept

der Hauptschule schließt an die Förderung durch die Grund-

schule an und entwickelt diese weiter. In das Förderkonzept sind

vorrangig die Festigung der Grundfertigkeiten und das Training

von Arbeits- und Sozialverhalten aufzunehmen. 

Die Persönlichkeitsstärkung und die Stärkung der sozialen Kom-

petenzen der Schülerinnen und Schüler sind maßgeblicher Bestand-

teil der schulischen Arbeit.

Individuelle Fördermaßnahmen, die aus dem Förderkonzept abge-

leitet werden, dienen auch der Sicherstellung der Durchlässigkeit

zwischen den Schulformen.

Das Förderkonzept wird kontinuierlich fortgeschrieben.

2.4 Stärkung durch Erziehung

Die Hauptschule entwickelt ein Erziehungskonzept und setzt es

konsequent um. Dabei wirken Lehrkräfte mit Erziehungsberech-

tigten und Schülerinnen und Schülern zusammen. Die Haupt-

schule stärkt damit die Schülerpersönlichkeit sowie die sozialen

Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen, ihre Selbstverant-

wortlichkeit, Anstrengungsbereitschaft und befähigt sie zum

Überwinden von Schwierigkeiten. Dazu gehört auch das Erlernen

notwendiger Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit,

Ordnung und Pünktlichkeit.

2.5 Stärkung durch Elternarbeit

Die Wechselwirkung von schulischen und außerschulischen

Erziehungs- und Lerneinflüssen erfordert eine enge, vertrauens-

volle Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. 

Die Lehrkräfte beziehen die Erziehungsberechtigten insbesondere

bei der Umsetzung des Erziehungsauftrags und bei den Maß-

nahmen zur individuellen Förderung in ihre Arbeit ein. Sie infor-

mieren die Erziehungsberechtigten über Inhalte, Planung und

Gestaltung des Unterrichts sowie über Kriterien der Leistungs-

bewertung. 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus för-

dert die gemeinsame Verantwortung für das Arbeits- und Sozial-

verhalten und für die Lernergebnisse der Schülerinnen und Schüler.

2.6 Stärkung durch sozialpädagogische Unterstützung

Sozialpädagogische Unterstützungsmaßnahmen sind integraler

Bestandteil der Arbeit der Hauptschulen.

Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wirken mit an der Ent-

wicklung und Umsetzung der Förder- und Erziehungskonzepte der

Hauptschulen und unterstützen die Lehrkräfte. Sie stärken und

fördern die Schülerinnen und Schüler und tragen so dazu bei,

dass diese den Anforderungen und Erwartungen der Berufs- und

Arbeitswelt gewachsen sind. Sie bringen sich aktiv in die Zusam-

menarbeit mit Berufsschulen und Betrieben sowie allen Einrich-

tungen ein, die am Übergang in das Berufsleben beteiligt sind.

Darüber hinaus leisten Sie einen Beitrag zur Gestaltung eines

Schullebens, das durch das tägliche Zusammenleben und die Art

des Umgangs miteinander geprägt wird. 

2.7 Stärkung durch Ganztagsangebote

Hauptschulen als Ganztagsschulen oder mit Ganztagsangeboten

beziehen Lernzeiten am Nachmittag in die Durchführung von

berufsorientierenden und anderen Projekten sowie Fördermaß-

nahmen ein und bieten vielfältige Angebote für eine sinnvolle

Freizeitgestaltung. Hier können die Schülerinnen und Schüler

verstärkt künstlerisch-musischen, sportlichen und handwerklich-

technischen Interessen nachgehen. Ganztagsschulen arbeiten

mit sozialen und kulturellen Einrichtungen sowie mit berufsbil-

denden Schulen und Betrieben vor Ort zusammen. 

3. Organisation von Lernprozessen

Lernprozesse sind so zu gestalten, dass die unter Nr. 2 genannten

Aufgaben erfüllt und die vorgegebenen Ziele erreicht werden. In

diese Verpflichtung sind alle Fächer und Unterrichtsangebote

einbezogen. 

Die Lernprozesse können klassen- und jahrgangsübergreifend

sowie in den Fällen der Ziffern 4.10 und 6.2 auch schulform-

übergreifend organisiert werden.

Schülerinnen und Schüler sollen in zunehmendem Maße an der

Unterrichtsplanung und -gestaltung Anteil haben. In den Unter-

richt oder in projektbezogene Arbeit sollen Aufgaben von den

Schülerinnen und Schülern eingebracht und auch zunehmend

selbstständig bearbeitet werden.

Im Einzelnen sind für eine Kompetenzentwicklung bei den Schü-

lerinnen und Schülern die nachfolgenden Elemente des Unter-

richts zu berücksichtigen und miteinander zu verbinden.

3.1 Fachunterricht

Der Unterricht ist so zu planen und zu gestalten, dass selbst-

ständiges und kooperatives Lernen sowie handlungsorientiertes

und problembezogenes Arbeiten der Schülerinnen und Schüler

angeregt und unterstützt werden. Daher kommt der Auswahl

geeigneter Sozialformen und offener Unterrichtsverfahren große

Bedeutung zu.

Die in den Kulturtechniken erworbenen Kenntnisse und Fertig-

keiten werden durch regelmäßige Übung und Anwendung gesi-

chert und weiterentwickelt.

30 | Hauptschule



tung einer Förderplanung erfolgen, um frühzeitig eine zielge-

richtete Förderung einleiten zu können.

4.3 Informationstechnische Grundbildung

Anknüpfend an die Arbeit in der Grundschule werden den Schü-

lerinnen und Schülern Grundkenntnisse im Umgang mit dem

Computer in den Fachbereichen Mathematik/Naturwissenschaf-

ten und/oder Arbeit/Wirtschaft-Technik mit Beginn des 6. Schul-

jahrgangs, spätestens jedoch ab dem 7. Schuljahrgang ver-

mittelt.

4.4 Verfügungsstunden

In der Verfügungsstunde des 5. Schuljahrgangs nimmt die Klas-

senlehrerin oder der Klassenlehrer erzieherische sowie organisa-

torische Aufgaben wahr. In den Schuljahrgängen 6 bis 9 kann

eine Verfügungsstunde eingerichtet werden; zusätzliche Lehrer-

stunden können nicht beansprucht werden. 

4.5 Teilnahme am Unterricht der zweiten Fremdsprache

Schülerinnen und Schüler können im 6. Schuljahrgang am

Unterricht in einer zweiten Fremdsprache teilnehmen, wenn ihre

Leistungen einen erfolgreichen Wechsel in das Gymnasium nach

dem 6. Schuljahrgang erwarten lassen. Ihnen ist z.B. die Teilnahme

am Unterricht in der zweiten Fremdsprache an einer benachbar-

ten Realschule oder am Realschulzweig einer zusammengefas-

sten Haupt- und Realschule zu ermöglichen.

4.6 Bildung von Lerngruppen

Zur Durchführung von besonderen Unterrichtsangeboten nach

Nr. 3.3.5 können im Pflichtbereich zeitlich begrenzt klassenüber-

greifende Lerngruppen gebildet werden. 

In den Schuljahrgängen 7 – 9 kann die Bildung von klassenüber-

greifenden Lerngruppen zur Durchführung von Maßnahmen zur

Berufsorientierung vorgenommen werden.

4.7 Berufsorientierende Maßnahmen

Bei der Durchführung berufsorientierender Maßnahmen ist in

allen ausgewiesenen Fächern und Fachbereichen anteilig zu kür-

zen. Die Fächer Deutsch und Mathematik können in den Schul-

jahrgängen 8 und 9 um jeweils eine Stunde gekürzt werden,

wenn sich Fachinhalte dieser beiden Fächer in den jeweiligen

berufsorientierenden Maßnahmen angemessen abbilden. 

Wöchentliche Betriebs- und Praxistage sind so zu organisieren,

dass die Erteilung des Religionsunterrichts sichergestellt ist. 

4.8 Epochale Anordnung des Unterrichts

In der Stundentafel einstündig ausgewiesene Fächer sind in der

Regel epochal oder halbjährlich zu unterrichten. Entsprechendes

gilt für die in den Fachbereichen ausgewiesenen Stunden sowie

für den fächerübergreifenden Unterricht. Dabei ist sicherzustel-

len, dass die vorgesehenen Anteile jedes einzelnen Faches

gewahrt bleiben.

4.9 Fachleistungskurse

Fachleistungskurse sind in den Fächern Englisch und Mathematik

mit zwei Kursstufen (A und B) vom 9. Schuljahrgang an einzu-

richten. 

4.10 Wahlpflichtkurse und Arbeitsgemeinschaften

Wahlpflichtkurse und Arbeitsgemeinschaften können jahrgangs-

und schulformübergreifend angeboten werden. Sie können auch

in flexiblen Zeiteinheiten (z.B. durch Blockung von Stunden) durch-

geführt werden, damit Unterricht an außerschulischen Lernorten

begünstigt wird.

Ab dem 7. Schuljahrgang wählen die Schülerinnen und Schüler

je einen Wahlpflichtkurs aus dem Fachbereich musisch-kulturelle

Bildung, ab dem 8. Schuljahrgang außerdem aus den Fächern

Technik und Hauswirtschaft des Fachbereichs Arbeit/Wirtschaft-

Technik.

Die dritte Sportstunde wird im Rahmen der Arbeitsgemeinschaf-

ten bereitgestellt.

4.11 Religionsunterricht und Werte und Normen 

Die Teilnahmeverpflichtung am Religionsunterricht oder am

Unterricht Werte und Normen ergibt sich aus den §§ 124 und

128 NSchG. Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu i).

4.12 Mobilität (Verkehrserziehung)

Unterricht nach dem Curriculum ‚Mobilität’ ist Bestandteil des

Pflichtunterrichts gemäß Bezugserlass zu m).

5. Leistungsbewertung, Versetzungen, Aufrücken, 

Übergänge, Überweisungen und Abschlüsse

5.1 Leistungsbewertung

Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen Anspruch auf Aner-

kennung des individuellen Lernfortschritts. Die Feststellung und

Bewertung der Lernergebnisse haben für sie die Funktion der

Bestätigung und Ermutigung, der Selbsteinschätzung und Lern-

korrektur. Die Erziehungsberechtigten sind über den Leistungs-

stand und über besondere Lernschwierigkeiten zu informieren.

Davon unberührt sind bei einer Gefährdung der Versetzung die

Terminregelungen gemäß Bezugserlass zu d).

Die Leistungsbewertung darf sich nicht in punktueller Leistungs-

messung erschöpfen, sondern muss den Ablauf eines Lernpro-

zesses einbeziehen. Bei allen Entscheidungen, die für den weite-

ren Bildungsweg von Bedeutung sein können, werden auch die
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richtet werden. Für Schülerinnen und Schüler, die sich für eine

Arbeitsgemeinschaft entschieden haben, ist die Teilnahme für

die Dauer eines Schulhalbjahres verbindlich. Die Teilnahme an

einer Arbeitsgemeinschaft wird im Zeugnis ohne Note vermerkt. 

3.3.5 Förderunterricht und besondere Förderprojekte

Die Förderung von Schülerinnen und Schülern erfolgt auf der

Grundlage der Förderplanung und der dokumentierten indivi-

duellen Lernentwicklung.

Die Schule kann entsprechend Nr. 4.6 klassen- und jahrgangs-

übergreifende Lerngruppen zur Durchführung besonderer För-

derprojekte bilden. Diese sind zeitlich längstens auf die Dauer

eines Schulhalbjahres begrenzt. Gegenstand der besonderen

Förderprojekte sind Lernaufgaben mit Werkstattcharakter, die

einen Bezug zu den Unterrichtsfächern der Hauptschule aufwei-

sen (z.B. Lese-, Schreibprojekte zur Förderung von Schülerinnen

und Schülern mit Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten). 

Die Teilnahme an besonderen Förderprojekten beschließt die

Klassenkonferenz auf der Grundlage der Förderplanung. Zielset-

zung ist, die Schülerinnen und Schüler so zu fördern, dass sie

wieder erfolgreich im Fachunterricht mitarbeiten können.

Die Klassenkonferenz legt auf Vorschlag der in den Lerngruppen

unterrichtenden Lehrkräfte fest, wie die erbrachten Leistungen

während dieser zeitlich befristeten Maßnahme benotet werden

und welche Form der Leistungsbewertung oder des Leistungs-

nachweises vorgenommen wird.

In den Schuljahrgängen 7 bis 9 sollen diese Förderprojekte einen

Arbeitsweltbezug aufweisen und möglichst in Zusammenarbeit

mit Betrieben und berufsbildenden Schulen durchgeführt wer-

den. Zur Vorbereitung auf den Übergang in den 10. Schuljahr-

gang können Schülerinnen und Schüler an besonderen pädago-

gischen Angeboten teilnehmen. Diese Förderung kann im 10.

Schuljahrgang fortgesetzt werden.

3.4 Sozialpädagogische Unterstützungsmaßnahmen

Sozialpädagogische Unterstützungsmaßnahmen stärken Schüle-

rinnen und Schüler in ihrer Lern- und Persönlichkeitsentwick-

lung. 

Sie werden in die individuelle Förderplanung mit dem Ziel einbe-

zogen, das Arbeitsverhalten (z. B. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,

sorgsamer Umgang mit Arbeitsgeräten und mit Arbeitsmaterial)

und das Sozialverhalten (u.a. Kooperations- und Kommunika-

tionsfähigkeit) der Schülerinnen und Schüler altersangemessen

zu entwickeln.

3.5 Schuleigene Arbeitspläne

Die Konferenzen erstellen auf der Grundlage der Vorgaben

schuleigene Arbeitspläne. Sie sind für jede Lehrkraft verbindlich.

Dabei sind fachbereichsbezogene und fachbereichsübergreifende

Inhalte angemessen zu berücksichtigen. Die schuleigenen

Arbeitspläne müssen Hinweise auf Arbeitsformen und Medien,

auf computergestütztes Lernen, außerschulische Lernorte und

zur Leistungsbewertung enthalten.

Die Erstellung, regelmäßige Überarbeitung und ständige Weiter-

entwicklung der Arbeitspläne erfolgen in Abstimmung mit den

Grundschulen, den weiterführenden Schulen im Sekundarbe-

reich I und den aufnehmenden berufsbildenden Schulen. 

3.6 Hausaufgaben

Hausaufgaben dienen u.a. der Übung, Wiederholung und

Ergebnissicherung. Die Lehrkräfte würdigen durch regelmäßige

Durchsicht der Hausaufgaben die häusliche Arbeit und verge-

wissern sich damit u.a. über den individuellen Lernprozess. Wei-

tere Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu j).

4. Stundentafel (siehe Anlage)

4.1 Lehrereinsatz

Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer soll mindestens acht

Stunden in ihrer oder seiner Klasse unterrichten.

Erzieherische Aufgaben, die Förderung der Klassengemeinschaft

und die gemeinsame Besprechung des Unterrichts sind Aufga-

ben aller in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte, wobei die

Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer eine koordinierende

Funktion übernimmt.

Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer und Fachlehrerinnen oder

Fachlehrer sollen in der Regel ihre Klassen mindestens in zwei

aufeinander folgenden Schuljahren unterrichten.

Der Unterricht in einer Klasse ist von möglichst wenigen Lehr-

kräften zu erteilen; die Fächer eines Fachbereichs sollen mög-

lichst von einer Lehrkraft erteilt werden, um epochalen Unter-

richt zu erleichtern. 

4.2 Eingangsphase

Zu Beginn des 5. Schuljahrgangs können bis zu vier Wochen

freie Unterrichts- und Arbeitsformen im Vordergrund stehen. Die

Einhaltung der Stundenanteile der Fächer und Fachbereiche ist

in dieser Zeit nachrangig. Damit sollen der Übergang aus der

Grundschule in die Hauptschule und die Bildung einer Klassen-

gemeinschaft erleichtert werden. In diesen ersten Wochen sollen

Maßnahmen zur Stärkung der Persönlichkeit der Schülerinnen

und Schüler sowie die Feststellung der Lernstände zur Erarbei-
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richtsangebotes kann es sich als notwendig erweisen, dass eine

Hauptschule mit anderen Schulen des Sekundarbereichs I

zusammenarbeitet und gemeinsamen Unterricht einrichtet. Die-

ser kann in Wahlpflichtkursen, Arbeitsgemeinschaften sowie in

den Fächern Religion, Werte und Normen sowie Sport erteilt

werden. Die Zensierung erfolgt jeweils schulformspezifisch.

Grundlage für gemeinsame Unterrichtsangebote ist § 25 NSchG.

In einer nach § 106 Abs. 4 NSchG zusammengefassten Haupt-

und Realschule arbeiten die Schulzweige pädagogisch und orga-

nisatorisch zusammen.

Neben dem vorstehend aufgeführten gemeinsamen Unterricht

können auch schulzweigübergreifende Maßnahmen zur Berufs-

orientierung durchgeführt werden. Die Zensierung erfolgt

jeweils schulformspezifisch.

Die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern der Hauptschule

am Unterricht einer Realschule oder eines Realschulzweiges in

den Fächern Englisch und Mathematik ersetzt im 9. und 10.

Schuljahrgang die Teilnahme am entsprechenden A-Kurs des

Hauptschulzweigs. Die Beurteilung der Leistungen erfolgt in die-

sem Fall nach den Anforderungen der Realschule.

Die Zusammenarbeit mit Förderschulen dient der Prävention von

Lern- und Verhaltensproblemen und der Integration bei festge-

stelltem sonderpädagogischen Förderbedarf.

7. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

Die Erziehungsberechtigten müssen über die Entwicklung ihres

Kindes in der Schule, über das Lern- und Sozialverhalten ebenso

wie über Lernerfolge und Lernschwierigkeiten unterrichtet wer-

den. Andererseits benötigt auch die Schule Informationen der

Erziehungsberechtigten über ihre Kinder. Die Ergebnisse der

gemeinsamen Beratungen sollten in Form einer Erziehungsver-

einbarung in die dokumentierte individuelle Lernentwicklung

aufgenommen werden. Erziehungsberechtigte können die Bera-

tung von sozialpädagogischen Fachkräften der Hauptschule in

Anspruch nehmen.

Einzelheiten über die Elternvertretung ergeben sich aus den

Bestimmungen des NSchG in den §§ 88 - 100.

7.1 Berufswegplanung als gemeinsame Aufgabe

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Erziehungsberechtig-

ten ist notwendig, um die Schülerinnen und Schüler über ihren

weiteren Bildungs- und Berufsweg zu beraten. Die Erziehungs-

berechtigten sind über die mit dem Schulabschluss ihres Kindes

verbundenen Berechtigungen zu unterrichten. Dabei sind sie ins-

besondere auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass alle allgemein

bildenden Schulabschlüsse auch in den berufsbildenden Schulen

erworben werden können. 

Der gegenseitigen Information und Beratung dienen Elternabende,

Elternsprechtage, Sprechnachmittage, besondere Informations-

veranstaltungen zur Berufsorientierung und Einzelberatungen.

Die Erziehungsberechtigten sind vor Entscheidungen, die sie in

Bezug auf den Bildungsweg ihrer Kinder zu treffen haben, recht-

zeitig zu informieren und zu beraten.

7.2 Informationsveranstaltungen

Informationsveranstaltungen finden zu Beginn des 5. Schuljahr-

gangs statt. Sie dienen der Information über Aufgaben und Ziele

der Hauptschule, über die Organisation des Unterrichts, über

Inhalte und Arbeitsweisen und über ihr Erziehungskonzept.

Spätestens zu Beginn des 8. Schuljahrgangs werden mögliche

Schullaufbahnen und Abschlüsse im allgemein bildenden und

berufsbildenden Schulwesen dargestellt. An diesen Veranstal-

tungen nehmen Vertreter der berufsbildenden Schulen und der

Berufsberatung teil; diese sollten auch für Schülerinnen und

Schüler offen sein.

7.3 Einzelberatungen

Einzelberatungen erstrecken sich u.a. auf Auskünfte über die

Lernsituation einer Schülerin oder eines Schülers, über Fragen

der Schullaufbahn und die im Zusammenhang damit zu planen-

den Fördermaßnahmen. 

Für die Einzelberatungen im Rahmen der Förderplanung ist vor

allem die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer zuständig. Sie

sind in der Regel zeitlich so anzusetzen, dass sie nicht in die nor-

male tägliche Arbeitszeit der Erziehungsberechtigten fallen.

8. Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in der Schule

Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit in der Hauptschule

gehört es, den Schülerinnen und Schülern die Mitwirkung und

die Mitgestaltung in der Schule zu ermöglichen.

Einzelheiten ergeben sich aus den Bestimmungen der §§ 72 – 87

NSchG.

8.1 Rahmenbedingungen

Die Schule muss deshalb entsprechende Rahmenbedingungen

für eine altersgemäß angemessene Beteiligung der Schülerinnen

und Schüler an schulischen Entscheidungsprozessen und Fragen

schaffen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören unter anderem:

– die Sicherstellung der Wahl der Schülervertretung sowie der 

Konferenzteilnahme von Schülervertreterinnen und -vertretern;
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verschiedenen Bedingungen beachtet, von denen der Lernerfolg

einer Schülerin oder eines Schülers abhängt.

Um eine kontinuierliche Förderung der einzelnen Schülerin oder

des einzelnen Schülers zu gewährleisten, sind im ersten Halbjahr

des 5. Schuljahrgangs die in der Grundschule über die Schülerin

oder den Schüler gewonnenen Erkenntnisse zu berücksichtigen.

Deshalb gelten die Bestimmungen des Bezugserlasses zu g) über

Notensprünge auch für den Übergang von der Grundschule in

die Hauptschule.

5.2 Mündliche, schriftliche und fachspezifische Lernkon-

trollen

Lernkontrollen informieren über den Lernstand und Lernzu-

wachs der Schülerinnen und Schüler. Ihre Auswertung bildet in

Verbindung mit den Ergebnissen der Schülerbeobachtung eine

Grundlage für Maßnahmen der individuellen Förderung, für Maß-

nahmen der Differenzierung und für Zeugnisse. Sie geben der

Lehrkraft Auskunft über den Erfolg ihres Unterrichts und damit

zugleich Hinweise für die weitere Gestaltung des Unterrichts.

Die Bewertung von Leistungen erfolgt aufgrund der Überprü-

fung von Lernfortschritten und Lernergebnissen durch mündli-

che, schriftliche und andere fachspezifische Lernkontrollen

sowie durch kontinuierliche Beobachtung der Lernprozesse. 

Andere fachspezifische Leistungen sind solche, die nicht oder

nicht vorrangig mündlich oder schriftlich erbracht werden. Dazu

zählen u.a. der Praktikumsbericht, die Erstellung eines Produkts

oder Planung und Aufbau von Versuchen in den naturwissen-

schaftlichen Fächern. In allen Fächern haben mündliche und

andere fachspezifische Leistungen eine große Bedeutung.

Die Benotung der Schülerleistungen in Fachleistungskursen und

Wahlpflichtkursen erfolgt kursbezogen.

5.3 Schriftliche Lernkontrollen

In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sind pro

Schuljahr fünf bis sieben, im B-Kurs Englisch drei bis fünf zu

benotende schriftliche Lernkontrollen verpflichtend. Bei einem

wöchentlich vierstündig zu erteilenden Unterricht ist von der

mittleren Zahl auszugehen. Die schriftlichen Lernkontrollen sol-

len in der Regel nicht länger als zwei Unterrichtsstunden, im

Fach Deutsch in den Schuljahrgängen 9 und 10 in der Regel

nicht länger als drei Unterrichtsstunden dauern. 

In allen übrigen Fächern sind bis zu drei schriftliche zu benotende

Lernkontrollen im Schuljahr – bei epochalem Unterricht bis zu

zwei im Schulhalbjahr – zulässig; sie dauern in der Regel nicht

länger als 45 Minuten und beziehen sich auf eine für die Schü-

lerinnen und Schüler überschaubare Unterrichtseinheit.

An die Stelle einer der schriftlichen Lernkontrollen kann in den

Schuljahrgängen 7 und 8 nach Beschluss der Konferenzen eine

andere Form von Lernkontrolle treten, die schriftlich oder fach-

praktisch zu dokumentieren und mündlich zu präsentieren ist.

Die Lernkontrolle kann sich auf Inhalte berufsorientierender

Maßnahmen oder auf Inhalte einzelner Fächer beziehen. Das

Nähere regelt die jeweilige Fachkonferenz.

Weitere Einzelheiten zu den schriftlichen Arbeiten sowie zu den

Zeugnissen sind durch die Bezugserlasse zu h) und g) geregelt.

5.4 Vergleichsarbeiten

In einem Schuljahrgang können fachbezogene verbindliche

schriftliche Lernkontrollen auf der Grundlage landesweit ein-

heitlicher Aufgabenstellungen und Bewertungsvorgaben

geschrieben und bewertet werden. Das Nähere regelt die ober-

ste Schulbehörde.

5.5 Versetzungen, Aufrücken, Übergänge, Überweisun-

gen und Abschlüsse

Für Versetzungen, Aufrücken, Übergänge, Überweisungen und

Abschlüsse gelten die Bezugsverordnungen zu c) und e) sowie

der Bezugserlasse zu d) und f).

6. Zusammenarbeit mit anderen allgemein bildenden 

Schulen

6.1 Zusammenarbeit mit Grundschulen 

Zur Koordinierung des Übergangs von der Grundschule in die

Hauptschule findet eine regelmäßige Zusammenarbeit zwischen

Hauptschulen und Grundschulen statt. 

Zur Gestaltung der Zusammenarbeit finden Schulleiterdienstbe-

sprechungen sowie Dienstbesprechungen der Fachlehrkräfte der

4. und 5. Schuljahrgänge insbesondere in den Fächern Deutsch,

Fremdsprachen und Mathematik statt. 

Die Grundschulen informieren die Hauptschulen über die am

Ende des 4. Schuljahrgangs erreichten Lernstände. Zur Überprü-

fung und Weiterentwicklung der Bewertungs- und Empfehlungs-

kriterien, die der Schullaufbahnempfehlung zu Grunde liegen,

erfolgt von den Hauptschulen am Ende des 6. Schuljahrgangs

eine Rückmeldung an die Grundschule über den Schulerfolg

ehemaliger Grundschülerinnen und -schüler. 

Es wird empfohlen, die Zusammenarbeit durch gegenseitige

Hospitationen sowie gemeinsame Schulveranstaltungen zusätz-

lich zu fördern. 

6.2 Zusammenarbeit mit Schulen des Sekundarbereichs I

Zur Aufrechterhaltung eines ausreichend differenzierten Unter-
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Fachbereich/Fach Schuljahrgänge
5 6 7 8 9 10

Fachbereich Sprachen

Deutsch 5 5 5 5 5 4

Fremdsprache (Englisch) 4 4 3 3 3 4

Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften

Mathematik 5 5 5 5 5 4

Physik 1

Chemie 3 4 4 4 4 1

Biologie 2

Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde

Geschichte 2 2 2

Politik - - 3 3 3 1

Erdkunde 2 2 1

Fachbereich Arbeit/Wirtschaft – Technik

Wirtschaft - - 2 2 2 2

Technik - - 1

Hauswirtschaft - - 1
+ + +

Fachbereich musisch-kulturelle Bildung

Musik 1 2

Kunst

Gestaltendes Werken 2 2
+ + + +

Textiles Gestalten

Religion / Werte und Normen 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Verfügungsstunden 1 - - - - -

Pflichtunterricht 29 30 28 26 26 26

Wahlpflichtunterricht - - 2 4 4 4

Pflichtstunden pro Schülerin und Schüler 29 30 30 30 30 30

wahlfreier Unterricht1) 

Förderunterricht/Arbeitsgemeinschaften x x x x x x

Höchststunden pro Schülerin oder Schüler x x x x x x

+ = Wahlpflichtunterricht

– die Nutzung der Schulanlagen durch die gewählte Schülerver-

tretung;

– die wöchentliche SV-Stunde für Versammlungen und Beratun-

gen innerhalb der regelmäßigen Unterrichtszeit;

– die Ermöglichung von bis zu je vier Schülerversammlungen 

und Schülerratssitzungen im Schuljahr;

– die Tätigkeit von SV-Beraterinnen oder SV-Beratern der Schü-

lerschaft.

8.2 Informationsaustausch

Ein regelmäßiger Informationsaustausch, insbesondere vor

grundsätzlichen Entscheidungen, die die Schule betreffen, ist

Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-

schen Schule und Schülerschaft. Grundsätzlich bestehen ein

Informationsrecht der Schülervertretung sowie eine Informa-

tionspflicht der Schulleitung und der Lehrkräfte.

8.3 Veranstaltungen der Schülervertretung

Die Durchführung von eigenen Veranstaltungen, die die Schü-

lervertretung organisiert, sowie Mitteilungen der Schülervertre-

tung stellen nach dem Bildungsauftrag des NSchG für die Schüle-

rinnen und Schüler einen Erfahrungsraum zur freien Gestaltung

dar. Derartige Aktivitäten sind von der Schule anzuregen, zu

unterstützen und zu fördern.

Das Flugblatt, die Schülerzeitung, die von der Schülervertretung

gestaltete Homepage sowie die für politische, religiöse oder

weltanschauliche Richtungen eintretenden Schülergruppen

ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, sich zu artikulieren

und ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Die Schule sollte

eine Vielfalt von Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler för-

dern und eine breite Meinungsbildung gewährleisten. 

9. Schlussbestimmungen

9.1 Schulen können mit Genehmigung der obersten Schulbe-

hörde von den Regelungen dieses Erlasses abweichende Modelle

erproben.

9.2 Dieser Erlass tritt am 01.08.2004 in Kraft. Er gilt erstmals

für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zum 01.08.2004 in

den 5., 6. und 7. Schuljahrgang der Hauptschule eintreten.

Abweichend hiervon können Schulen beschließen, die Umstel-

lung der Stundentafel für alle Schuljahrgänge zum 01.08.2004

vorzunehmen. Der Bezugserlass zu a) wird vorbehaltlich der in

Satz 2 getroffenen Übergangsregelung aufgehoben.
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Anlage zu Nr. 4: Stundentafel

} }

} } } } } }

} } }

} } }

} } }

1) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen” erhalten die Schulen einen Stundenpool zur schuleigenen

Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem Pool dürfen für Differenzierungs- und Fördermaß-

nahmen sowie für das Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden.
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1. Stellung der Realschule innerhalb des öffentlichen 

Schulwesens

1.1 Die Realschule ist nach den §§ 5 und 10 des Niedersächsi-

schen Schulgesetzes (NSchG) eine Schulform im Sekundarbe-

reich I. Sie umfasst die Schuljahrgänge 5 - 10. Sonderregelungen

für Realschulen sind durch Gesetz bestimmt (§ 144 NSchG).

1.2 Die Realschule baut auf der Grundschule auf. Der Übergang

der Schülerinnen und Schüler von der  Grundschule in die Realschule

ist durch Bezugsverordnung zu c) und Bezugserlass zu d) geregelt.

1.3 Die Zügigkeit der Realschule oder einer nach § 106 Abs. 4

NSchG zusammengefassten Schule mit Realschulzweig wird durch

die Bezugsverordnung zu b) bestimmt.

1.4 Die Zusammenarbeit einer Realschule mit anderen Schul-

formen des Sekundarbereichs I mit geeignetem Unterrichtsan-

gebot am selben Standort ermöglicht ein ausreichend differen-

ziertes Unterrichtsangebot. Grundlage hierfür ist § 25 NSchG.

1.5 In einer nach § 106 Abs. 4 NSchG organisatorisch zusam-

mengefassten Haupt- und Realschule wird der Unterricht grund-

sätzlich schulformspezifisch erteilt. Für die pädagogische und

organisatorische Zusammenarbeit ist § 25 NSchG entsprechend

anzuwenden.

2. Aufgaben und Ziele

2.1 Die Realschule hat wie alle Schulformen die Aufgabe, den

im NSchG festgelegten Bildungsauftrag zu erfüllen.

2.2 Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern

eine erweiterte Allgemeinbildung, die sich an lebensnahen Sach-

verhalten ausrichtet. Durch ein breites Fächerangebot im Pflicht-,

Wahlpflicht- und wahlfreien Bereich bewirkt die Realschule bei

den Schülerinnen und Schülern zunehmend ein vertieftes Ver-

ständnis für diese Sachverhalte. Sie führt die Schülerinnen und

Schüler zu einer Zusammenschau komplexer Handlungszusam-

menhänge und befähigt sie, zunehmend Lernprozesse selbst-

ständig zu vollziehen.

Die Bildungsangebote der Realschule qualifizieren die Schülerin-

nen und Schüler nach ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Nei-

gungen durch individuelle Schwerpunktbildung, insbesondere

im naturwissenschaftlichen Bereich und im Erlernen einer zwei-

ten Fremdsprache. 

Nach Maßgabe der Abschlüsse können sie ihren Bildungsweg

berufs- oder studienbezogen fortsetzen. 

2.3 Die Arbeit in der Schule zielt neben der Vermittlung einer

erweiterten Allgemeinbildung vorrangig auf die Bildung der

Gesamtpersönlichkeit ihrer Schülerinnen und Schüler und darf

nicht einseitig auf Leistungen im kognitiven Bereich ausgerichtet

sein.  Sie muss sich zugleich um die Herausbildung sozialer und

humaner Verhaltensweisen und Einstellungen bei den Schülerin-

nen und Schülern bemühen und die soziale Integration fördern.

Außerdem muss sie die Förderung emotionaler und kreativer

Kräfte sowie Hilfen zu immer größerer Selbstständigkeit der

Heranwachsenden umfassen.

Mitmenschliche Begegnungen zwischen Lehrkräften und Schü-

lerinnen und Schülern sowie der Schülerinnen und Schüler

untereinander machen die Schule zu einem Übungs-, Erpro-

bungs- und Erfahrungsraum für Formen und Möglichkeiten indi-

vidueller Lebensgestaltung und humanen Umgangs miteinander.

Eine wesentliche Aufgabe der Schule besteht darin, die Schüle-

rinnen und Schüler zunehmend zu befähigen, sich gesundheits-

bewusst zu verhalten und sich sachgerecht und aktiv für die

Erhaltung der natürlichen Umwelt einzusetzen. Ihre Bereitschaft

soll gestärkt werden, für gute Beziehungen unter den Menschen

verschiedener Nationen, Religionen und Kulturkreise einzutre-

ten. Die Gleichberechtigung der Geschlechter ist durch eine

Erziehung zu partnerschaftlichem Verhalten zu fördern, das ein-

seitigen Rollenorientierungen in der Familie, im Beruf und in der

Gesellschaft entgegenwirken kann.

2.4 Diesen Zielen dient neben dem Unterricht sowie der pro-

jektorientierten Arbeit bis hin zu Projektwochen vor allem ein

Schulleben, das durch das tägliche Zusammenleben und die Art

des Umgangs miteinander geprägt wird. Die aktive Teilnahme

am politischen, kulturellen und sportlichen Leben der Gemeinde

leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erziehungs- und Bildungs-

arbeit und begünstigt die Lernatmosphäre und das Schulklima.

Insbesondere fördert die intensive und partnerschaftliche Einbe-

ziehung der Erziehungsberechtigten in das Schulleben das erzie-

herische Bemühen.

2.5 Die Realschule vermittelt eine allgemeine Orientierung auf

die Berufs- und Arbeitswelt, wobei Erkundungen und Betriebs-

praktika wesentliche Elemente dieses Teilbereichs sind. Sie

ermöglicht den Schülerinnen und Schülern konkrete Erfahrun-

gen und Orientierungshilfen, mit denen sie sich sachkompetent

für Ausbildungswege entscheiden können. Hierbei ist eine enge

Kooperation zwischen der Realschule, den berufsbildenden

Schulen, Betrieben und der Berufsberatung der Arbeitsverwal-

tung unverzichtbar. Einzelheiten regeln die Bezugserlasse zu k)

und l).
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Erlass des MK vom 3.2.2004 - 301.4-81 023/1- 
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Bezug:

a) Erlass „Die Arbeit in der Realschule“ vom 25.3.1997 (SVBI. S.118

- VORIS 22410 01 00 44 002)

b) Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (VO-SEP) vom 

19.10.1994 (Nds. GVBI. S. 460, SVBI. S. 311), geändert durch Ver-

ordnung vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 398, SVBl. 2004 S. 11)

c) Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über Versetzungen und

Überweisungen an allgemein bildenden Schulen (Durchlässigkeits-

und Versetzungsverordnung) vom 19.6.1995 (Nds. GVBl. S. 184, 

440, SVBl. S. 182, 330) zuletzt geändert mit Verordnung vom 

19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 404, SVBl. 2004 S.18)

d) Erlass „Ergänzende Bestimmungen zur Durchlässigkeits- und Ver-

setzungsverordnung“ vom 19.6.1995 (SVBl. S. 185, 238) zuletzt 

geändert durch Erlass vom 19.11.2003, SVBl. 2004 S. 20 - VORIS 

2241001 52 40 001)

e) Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO-SI) 

vom 7.4.1994 (Nds. GVBl S. 197; SVBI. S. 140), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 401, SVBl. 2004 S. 13)

f) Erlass „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die 

Abschlüsse im Sekundarbereich I“ vom 19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 16

- VORIS 22410 01 41 40 002)

g) Erlass „Zeugnisse in den allgemein bildenden Schulen“ vom 

22.3.1996 (SVBl. S. 87), zuletzt geändert durch Erlass vom 

8.2.2002 (SVBl. S. 128 - VORIS 22410 01 27 40 007)

h) Erlass „Schriftliche Arbeiten in den allgemein bildenden Schulen“ 

vom 21.10.1997 (SVBI. S. 395 – VORIS 22410 00 00 00 069)

i) Erlass „Organisatorische Regelungen für den Religionsunterricht 

und den Unterricht Werte und Normen“ vom 13.1.1998 (SVBI. S. 37

- VORIS 22410 01 00 35 082)

j) Erlass „Hausaufgaben an den allgemein bildenden Schulen“ vom 

27.1.1997 (SVBI. S. 66 - VORIS 2241000 00 00 061)

k) Erlass „Betriebspraktika für Schüler an allgemein bildenden Schulen“

vom 19.09.1998 (SVBI. S. 313 - VORIS 22410 01 00 40 058)

l) Erlass „Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung“ vom 

11.6.1996 (SVBI. S. 216 – VORIS 2241001 00 40 050)

m) Erlass „Einführung des Curriculums ’Mobilität’ in allgemein bilden

den und berufsbildenden Schulen“ vom 3.9.2002 (SVBl. S. 384

- VORIS 224 10)
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3.7 Im 5. Schuljahrgang können in der ersten Woche freie

Unterrichts- und Arbeitsformen im Vordergrund stehen. Die Ein-

haltung der Stundenanteile der Fächer und Fachbereiche ist

dabei nachrangig. Hierdurch sollen der Übergang der Schülerin-

nen und Schüler aus der Grundschule in die Realschule und die

Bildung einer Klassengemeinschaft erleichtert werden.

3.8 In der Verfügungsstunde nimmt die Klassenlehrerin oder der

Klassenlehrer erzieherische sowie organisatorische Aufgaben

wahr. In den Schuljahrgängen 6 bis 9 kann eine Verfügungs-

stunde eingerichtet werden; zusätzliche Lehrerstunden können

nicht beansprucht werden. 

4. Organisation von Lernprozessen

4.1 Lernprozesse sind so zu organisieren, dass die unter Ziffer

2.6 genannten Aufgaben zu erfüllen und die vorgegebenen Ziele

zu erreichen sind.

4.2 Die unterschiedlichen Lernausgangslagen, die Breite der

individuellen Begabungen und Neigungen sowie die unter-

schiedlichen Lernsituationen und Lernverhalten der Schülerin-

nen und Schüler erfordern angemessene Lehr- und Lernverfahren.

Die Lernprozesse müssen sicherstellen, dass geschlechtsspezifi-

sche Rollenzuweisungen und strukturelle Benachteiligungen ver-

mieden werden. Dabei sind unterschiedliche Formen gleichbe-

rechtigten Zusammenlebens von Mädchen und Jungen zu fördern.

4.3 Der Unterricht ist so zu planen und zu gestalten, dass das

selbstständige und kooperative Lernen und das handlungsorien-

tierte und problembezogene Arbeiten der Schülerinnen und

Schüler angeregt und unterstützt werden. Deshalb kommt der

Auswahl geeigneter Sozialformen sowie offener Unterrichtsver-

fahren und -formen große Bedeutung zu.

4.4 In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen die Schülerinnen

und Schüler insbesondere in den folgenden Bereichen fachüber-

greifende methodische Kompetenzen erwerben:

– Umgang mit der Bibliothek und dem Internet,

– Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und einfachen Referaten,

– Textverarbeitung und Tabellenkalkulation,

– Gestaltung und Strukturierung mündlicher Vorträge sowie

– mediengestützte Präsentationsverfahren.

Hierzu entwickelt die Schule ein Methodenkonzept und

bestimmt je Schuljahrgang ein Fach, in dem die entsprechende

Methode eingeübt wird.

4.5 Intensive Übungs-, Wiederholungs-, Anwendungs- und

Übertragungsphasen sowie die Einübung altersgemäßer Formen

selbstständiger Ergebnissicherung ermöglichen die Integration

des Neugelernten und befähigen die Schülerinnen und Schüler,

Erlerntes in zukünftigen Situationen verfügbar zu haben und

anzuwenden.

Die in den Kulturtechniken erworbenen Kenntnisse und Fertig-

keiten werden durch regelmäßige Übung und Anwendung gesi-

chert und kontinuierlich weiterentwickelt.

Hausarbeiten dienen u. a. der Übung, Wiederholung und Ergeb-

nissicherung. Die Lehrkräfte würdigen durch regelmäßige

Durchsicht der Hausaufgaben die häusliche Arbeit und verge-

wissern sich damit u. a. über den individuellen Lernprozess. Wei-

tere Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu j).  

4.6 Schülerinnen und Schüler sollen in zunehmendem Maße

an der Unterrichtsplanung und an der Unterrichtsgestaltung

Anteil haben. Zu Beginn einer Unterrichtseinheit sind diese mit

den Schülerinnen und Schülern zu erörtern. Zudem sollen im

Unterricht fachbezogene und fächerübergreifende Aufgaben

von den Schülerinnen und Schülern selbst gewählt oder einge-

bracht werden können.

4.7 Es ist sicherzustellen, dass die verbindlich vorgeschriebe-

nen Lernziele, die sich auf Inhalte, Ziele und Organisation von

Lernprozessen beziehen, erreicht werden und somit zwischen

den Klassen eines Schuljahrgangs ein annähernd gleicher Leis-

tungsstand gewährleistet ist. 

4.8 Hierzu ist eine enge Zusammenarbeit der Lehrkräfte ins-

besondere im Rahmen von Klassenkonferenzen, Fachkonferen-

zen und Fachbereichskonferenzen erforderlich. Diese dienen u. a.

der

– Planung von Unterricht;

– Abstimmung didaktischer und methodischer Grundsätze;

– Abstimmung von Fördermaßnahmen und Maßnahmen zur 

inneren Differenzierung;

– Absprachen zur Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung;

– Koordinierung der Hausaufgaben;

– Hilfestellung bei fachfremd erteiltem Unterricht.

4.9 Die Konferenzen erstellen auf der Grundlage der Vorga-

ben schuleigene Arbeitspläne. In ihnen sind die für jede Lehr-

kraft verbindlichen Inhalte und Ziele aufzunehmen. Dabei sind

fachbereichsbezogene und fachbereichsübergreifende Inhalte

angemessen zu berücksichtigen. Hinweise auf Arbeitsformen

und Medien, computergestütztes Lernen, außerschulische Lern-

orte und zur Leistungsbewertung sollen berücksichtigt werden.
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2.6 Im Einzelnen sollen die Schülerinnen und Schüler

– ein tragfähiges Grundwissen erwerben und anwenden;

– die Kulturtechniken beherrschen und über elementare Fertig-

keiten sicher verfügen;

– Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Medien, insbe-

sondere im Bereich der Informations- und Kommunikations-

technologien, erwerben und diese kompetent nutzen können;

– über den Umgang mit Gegenständen und konkreten Sachver-

halten sowie in Auseinandersetzung mit Anschauungen und 

Erfahrungen zu Erkenntnissen und Einsichten gelangen;

– die Fähigkeit zu problemlösendem, Zusammenhänge erfas-

sendem und produktivem Denken an konkreten Sachverhalten

altersgemäß entwickeln und zunehmend zur Abstraktion 

befähigt werden;

– Lernbereitschaft entwickeln und mit Erfolgen, aber auch Misser-

folgen eigenen Lernens und eigener Tätigkeit sowie mit Erfolgen

und Misserfolgen anderer angemessen umgehen;

– an den Erfolgen der eigenen Tätigkeit Freude gewinnen und 

so ihre Lernbereitschaft erhalten und stärken;

– Erfahrungen mit individuellen Neigungen und individueller 

Leistungsfähigkeit sowie mit individuellen Sichtweisen gewinnen;

– in einer Gruppe arbeiten und dabei Verantwortung übernehmen

lernen;

– sozialbestimmte Verhaltensweisen erkennen und soziale 

Beziehungen gestalten lernen;

– sich an der Gestaltung von Schule und an den schulischen Ent-

scheidungsprozessen altersgemäß beteiligen;

– Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt erhalten und das kom-

plexe Wirtschaftsgeschehen  in seinen Grundstrukturen ver-

stehen können;

– familiäre, berufliche und gesellschaftliche Aufgaben auch für

die eigene Lebensplanung erfahren lernen;

– altersgemäß in die im Bildungsauftrag des NSchG genannten

Wertvorstellungen und Normen eingeführt und fähig werden,

über sie zu reflektieren.

Auf diese Weise soll die Realschule die in § 2 des NSchG gefor-

derte Selbstständigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler fördern.

Sie soll eine sichere Grundlage für den persönlichen Lebensweg

und für das verantwortungsbewusste Mitwirken im gesellschaft-

lichen Leben vermitteln.

Die Aufgaben und Zielsetzungen der Realschule können nur ver-

wirklicht werden, wenn die Schule die Erziehungsberechtigten

über die schulischen Belange informiert und an Entscheidungs-

prozessen beteiligt.

3. Stundentafel (siehe Anlage)

3.1 In der Stundentafel einstündig ausgewiesene Fächer sind

in der Regel epochal oder halbjährlich zu unterrichten. Bei

fächerübergreifendem Unterricht sind die vorgesehenen Zeitan-

teile der Fächer im Schuljahr insgesamt einzuhalten. 

3.2 Die Entscheidung darüber, welche Wahlpflichtkurse und

Arbeitsgemeinschaften eingerichtet werden, wird von der ein-

zelnen Schule getroffen. Das Angebot soll sich an den Interessen

und Neigungen der Schülerinnen und Schüler sowie den Wün-

schen der Erziehungsberechtigten orientieren. 

Wahlpflichtkurse in der zweiten Fremdsprache müssen an jeder

Schule eingerichtet werden. Die dritte Sportstunde wird im Rah-

men der Arbeitsgemeinschaften bereitgestellt.

Wahlpflichtkurse und Arbeitsgemeinschaften können jahrgangs-,

schul- und schulformübergreifend durchgeführt werden. Sie kön-

nen auch in flexiblen Zeiteinheiten (z. B. durch Blockung von

Stunden) angeboten werden, damit Unterricht an außerschuli-

schen Lernorten begünstigt wird.

3.3 Schülerinnen und Schüler mit dem fremdsprachlichen

Schwerpunkt nehmen vom 6. bis zum 10. Schuljahrgang an

einem vierstündigen Wahlpflichtkurs in einer zweiten Fremd-

sprache teil. Im Regelfall ist die zweite Fremdsprache Franzö-

sisch. Die Teilnahme am Unterricht in einer zweiten Fremdspra-

che ab dem 6. Schuljahrgang ist Voraussetzung für einen Über-

gang in das Gymnasium gemäß Bezugsverordnung zu c).

Davon unberührt bleibt der Wechsel mit dem Erweiterten Sekun-

darabschluss I in die Einführungsphase der gymnasialen Ober-

stufe des Gymnasiums gemäß Bezugsverordnung zu e).

Alle anderen Schülerinnen und Schüler wählen ab dem 6. Schul-

jahrgang zwei jeweils zweistündige Wahlpflichtkurse verschie-

dener Fächer. Dabei kann insbesondere eine Schwerpunktbil-

dung im naturwissenschaftlichen Bereich erfolgen. 

3.4 Die Teilnahmeverpflichtung am Religionsunterricht oder

am Unterricht Werte und Normen ergibt sich aus den §§ 124

und 128 NSchG. Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu i).

3.5 Unterricht nach dem Curriculum ”Mobilität” ist Bestandteil

des Pflichtunterrichts gemäß Bezugserlass zu m). 

3.6 Der Unterricht in einer Klasse ist von möglichst wenigen Lehr-

kräften zu erteilen. Die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer soll in der

Regel sechs bis acht Stunden in ihrer bzw. seiner Klasse unterrichten.

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sowie Fachlehrerinnen

und Fachlehrer sollen ihre Klassen mindestens in zwei aufeinan-

der folgenden Schuljahren unterrichten. 
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stungskursen A werden über die Grundanforderungen hinaus-

gehende erhöhte Anforderungen gestellt. Der Unterricht in den

A-Kursen ist auch geeignet, Schülerinnen und Schüler  auf einen

möglichen Übergang in studienbezogene Bildungsgänge vorzu-

bereiten.

Kurszuweisungen und -umstufungen sind pädagogische Maß-

nahmen. Die Entscheidungen trifft die Klassenkonferenz auf

Vorschlag der Fachlehrerin oder des Fachlehrers. Hierbei ist über

die Noten der schriftlichen, mündlichen und anderen fachspezi-

fischen Lernkontrollen hinaus die Gesamtpersönlichkeit der

Schülerin oder des Schülers zu berücksichtigen.

Kursumstufungen sind bis zum Beginn des 10. Schuljahrgangs

möglich. Danach sollten sie auf Ausnahmen beschränkt bleiben.

Die Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler

sind über beabsichtigte Kurszuweisungen und -umstufungen vor

den entsprechenden Klassenkonferenzen zu unterrichten.

5.4.2 Neben dem Pflichtunterricht werden Wahlpflichtkurse

angeboten. Wahlpflichtunterricht kann jahrgangs-, schul- und

schulformübergreifend eingerichtet werden. Dadurch wird den

Schülerinnen und Schülern die Wahl von Lernschwerpunkten

ermöglicht.

Die Schülerinnen und Schüler treffen ihre Entscheidung in der

Regel zunächst für ein Schuljahr. Eine Umorientierung nach

einem Schuljahr ist möglich. Die Leistungen in den Wahlpflicht-

kursen werden benotet und sind versetzungs- oder abschluss-

wirksam.

5.4.3 Förderunterricht soll auf der Grundlage der dokumentier-

ten individuellen Lernentwicklung für jene Schülerinnen und

Schüler eingerichtet werden, die vorwiegend in den Fächern

Deutsch, Mathematik oder in der 1. Fremdsprache ihre Leistun-

gen verbessern wollen.

Eine erfolgreiche Förderung setzt die Analyse erkannter Lern-

schwierigkeiten oder besonderer Lernfähigkeiten voraus. Dies

erfordert eine intensive systematische Beobachtung der Schüle-

rinnen und Schüler durch die Fachlehrkräfte. Die Teilnahme am

Förderunterricht erfolgt auf Vorschlag der betreffenden Fach-

lehrkräfte durch Koordinierung der Klassenlehrerin oder des

Klassenlehrers.

Besondere Förderangebote sollten auch für Schülerinnen und

Schüler zum Übergang in das Gymnasium eingerichtet werden.

Der Förderunterricht sollte von der jeweiligen Fachlehrkraft

erteilt werden; anderenfalls ist eine enge Zusammenarbeit der

Fachlehrkräfte erforderlich.

5.4.4 Arbeitsgemeinschaften berücksichtigen die Interessen und

Neigungen der Schülerinnen und Schüler und geben Anregun-

gen für die Freizeitgestaltung. Unterrichtsangebote für Sport,

Chor, Orchester, Musiziergruppen, Darstellendes Spiel, Umwelt-

projekte, Neue Technologien, Berufsorientierung und Sprachen

sind bei der Bildung von Arbeitsgemeinschaften besonders zu

berücksichtigen.

Arbeitsgemeinschaften können klassen-, jahrgangs- und schul-

oder schulformübergreifend gebildet werden. Sie werden in der

Regel für den Zeitraum eines Schulhalbjahres eingerichtet.

Arbeitsgemeinschaften, die geeignet sind, Benachteiligungen

von Mädchen oder Jungen im Unterricht zu verringern, können

für einen begrenzten Zeitraum für Mädchen und Jungen

getrennt angeboten werden.

Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Arbeitsgemeinschaft

entschieden haben, sind zur regelmäßigen Teilnahme verpflich-

tet. Die Teilnahme wird ohne Note im Zeugnis bescheinigt.

6. Leistungsbewertung, Versetzungen, Aufrücken, 

Übergänge, Überweisungen und Abschlüsse

6.1 Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen Anspruch auf

Anerkennung des individuellen Lernfortschritts. Die Beobach-

tung, Feststellung und Bewertung der Lernergebnisse haben die

pädagogische Funktion der Bestätigung und Ermutigung, der

Lernförderung, der Selbsteinschätzung und Lernkorrektur. Die

Erziehungsberechtigten sind über den Leistungsstand und über

besondere Lernschwierigkeiten zu informieren. Davon unbe-

rührt sind bei einer Gefährdung der Versetzung die Terminrege-

lungen gemäß Bezugserlass zu d).

6.2 Die Leistungsbewertung darf sich nicht in punktueller Leis-

tungsmessung erschöpfen, sondern muss den Ablauf eines

Lernprozesses einbeziehen. Bei allen Entscheidungen, die für

den weiteren Bildungsweg von Bedeutung sein können, sind

auch die verschiedenen Bedingungen zu beachten, von denen der

Lernerfolg einer Schülerin oder eines Schülers abhängt.

6.3 Um eine kontinuierliche Förderung der einzelnen Schüle-

rin oder des einzelnen Schülers zu gewährleisten, sind im ersten

Halbjahr des 5. Schuljahrgangs außerdem die in der Grundschule

über die Schülerin oder den Schüler gewonnenen Erkenntnisse

zu berücksichtigen. Deshalb gelten die Bestimmungen des

Bezugserlasses zu g) über Notensprünge auch für den Übergang

von der Grundschule in die Realschule.

6.4 Die Bewertung von Leistungen erfolgt aufgrund der Über-

prüfung von Lernfortschritten und Lernergebnissen durch

mündliche, schriftliche und andere fachspezifische Lernkontrol-

len sowie durch kontinuierliche Beobachtung der Lernprozesse.

Unter anderen fachspezifischen Leistungen sind solche zu ver-
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Die Erstellung, regelmäßige Überarbeitung und ständige Weiter-

entwicklung der Arbeitspläne erfolgt in Abstimmung mit den

Grundschulen sowie bei schul- oder schulformübergreifenden

Angeboten mit den anderen Schulen.

4.10 Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte darf sich nicht auf

Absprachen über den Unterricht beschränken. Sie soll auch die

Betreuung der einzelnen Schülerinnen und Schüler auf der

Grundlage einer gezielten Förderplanung und die Gestaltung

des Schullebens insgesamt einbeziehen. Gegenseitige Unter-

richtsbesuche der Lehrkräfte und Gruppenhospitationen sind in

besonderer Weise geeignet, die Abstimmung und Konsensbil-

dung zu fördern.

4.11 In Sachfächern kann der Unterricht fremdsprachig erteilt

werden, wenn sichergestellt ist, dass jede Schülerin und jeder

Schüler auch eine Klasse besuchen kann, in der der Unterricht

ausschließlich deutschsprachig erteilt wird.

Die Einrichtung von fremdsprachigem Unterricht erfolgt auf

Beschluss der Gesamtkonferenz. Die Schule berichtet der Schul-

behörde von der Einrichtung fremdsprachigen Unterrichts.

4.12 In jedem Schuljahr soll Projektunterricht durchgeführt

werden, der klassenbezogen, jahrgangsbezogen, jahrgangs-

übergreifend sowie schul- oder schulformübergreifend organi-

siert werden kann. Für den Projektunterricht können insgesamt

bis zu fünf Unterrichtstage in Anspruch genommen werden.

Die Erziehungsberechtigten sind über die mit dem Projektunter-

richt verbundenen pädagogischen und organisatorischen Fragen

zu informieren und bei der Planung und Vorbereitung sowie

nach Möglichkeit an der Durchführung zu beteiligen.

4.13 Ab dem 9. Schuljahrgang werden berufsorientierende

Maßnahmen, wie Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen sowie

Betriebspraktika durchgeführt. Einzelheiten regeln die Bezugser-

lasse zu k) und l).

5. Individuelle Förderung und Differenzierung

5.1 Aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und

des individuellen Lernverhaltens der Schülerinnen und Schüler

sind differenzierende Lernangebote und Lernanforderungen

sowie eine individuelle Förderplanung erforderlich.

Förder- und Differenzierungsmaßnahmen haben das Ziel, dass

die Schülerinnen und Schüler die verbindlich vorgeschriebenen

Grundanforderungen unter Berücksichtigung des individuellen

Lernverhaltens erreichen. Darüber hinaus sollen durch Förderung

Lernrückstände ausgeglichen sowie Schülerinnen und Schüler in

ihren Lernstärken besonders gefördert werden, um bei entspre-

chenden Leistungen einen Schulformwechsel zu ermöglichen. 

5.2 Im Rahmen der Förderplanung entwickelt die Schule

Grundsätze ihres Förderkonzepts. Wesentliche Bestandteile des

Förderkonzepts sind Maßnahmen der inneren und äußeren Dif-

ferenzierung.

Die von der Grundschule dokumentierte individuelle Lernent-

wicklung wird in der Realschule für die Schülerinnen und Schü-

ler in den Schuljahrgängen 5 bis 10 fortgeschrieben. 

Die Dokumentation enthält Aussagen

– zur  Lernausgangslage,

– zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen,

– zur Maßnahme, mit deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll 

sowie

– zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch 

die Lehrkraft und durch die Schülerin oder den Schüler.

Die Klassenkonferenz erörtert die individuelle Lernentwicklung

und beschließt die sich daraus ergebenden Arbeitsschritte.

Die dokumentierte individuelle Lernentwicklung ist mit Grundlage

der Unterrichtung und Beratung der Erziehungsberechtigten

über die schulische Entwicklung ihrer Kinder. 

5.3 Innere Differenzierung ist wegen der Vielfalt der Lernvor-

aussetzungen und Lernziele notwendig. Sie erfordert einen

angemessenen Einsatz verschiedener Unterrichtsformen und

-methoden, die sich aus den didaktischen Anforderungen der

einzelnen Fächer ableiten. 

5.4 Formen der äußeren Differenzierung in der Realschule sind

– Fachleistungskurse;

– Wahlpflichtkurse;

– Förderunterricht;

– Arbeitsgemeinschaften.

5.4.1 In Fachleistungskursen werden die Schülerinnen und

Schüler nach ihrer individuellen Leistungsfähigkeit und Arbeits-

weise gefördert. Auch in Fachleistungskursen sind binnendiffe-

renzierende Maßnahmen notwendig.

In Realschulen mit wenigstens zwei Zügen kann in den Fächern

Mathematik und der 1. Fremdsprache oder in einem der Fächer

ab dem 9. Schuljahrgang eine Differenzierung nach Fachlei-

stungskursen A und B durchgeführt werden.

Die Anforderungen in den Fachleistungskursen B entsprechen

den Grundanforderungen des jeweiligen Faches. In den Fachlei-
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In einer nach § 106 Abs. 4 NSchG zusammengefassten Haupt-

und Realschule arbeiten die Schulzweige pädagogisch und orga-

nisatorisch zusammen.

Neben dem vorstehend aufgeführten gemeinsamen Unterricht

können auch schulzweigübergreifende Maßnahmen zur Berufs-

orientierung durchgeführt werden. Die Zensierung erfolgt

jeweils schulformspezifisch.

Sofern Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem För-

derbedarf die Realschule in der Absicht zielgleicher Integration

besuchen, arbeitet die Realschule mit der entsprechenden För-

derschule zusammen.

7.3 Vorrangig für Fragen der Übergänge in Schulen des

Sekundarbereichs II ist die Zusammenarbeit der Realschulen mit

den weiterführenden berufs- wie auch studienbezogenen Schul-

formen des Sekundarbereiches II notwendig.

Für die Zusammenarbeit der Realschulen mit den berufsbilden-

den Schulen eignen sich besonders gegenseitige Hospitationen,

Erkundungen in beruflichen Vollzeitschulen, gegenseitige Teil-

nahme an Konferenzen, sowie fach- oder fachbereichsbezogene

Arbeitsgruppen.

8. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

8.1 Das Erziehungsrecht der Eltern und die Wechselwirkung

von schulischen und außerschulischen Erziehungs- und Lernein-

flüssen erfordern eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit

zwischen Schule und Elternhaus.

8.2 Die Lehrkräfte haben die Pflicht, die Erziehungsberechtig-

ten über Grundsätze der schulischen Erziehung, über Inhalte,

Planung und Gestaltung des Unterrichts sowie über Kriterien der

Leistungsbewertung zu informieren. Darüber hinaus müssen die

Erziehungsberechtigten über die Entwicklung ihres Kindes in der

Schule, über sein Lern- und Sozialverhalten ebenso wie über Lern-

erfolge und Lernschwierigkeiten unterrichtet werden. Anderer-

seits benötigt auch die Schule Informationen der Erziehungsbe-

rechtigten über ihre Kinder. Diese gegenseitige Information trägt

dazu bei, Störungen des Bildungsprozesses zu vermeiden.

Schließlich sind die gemeinsamen Anstrengungen aller Beteilig-

ten notwendig, um die Schülerinnen und Schüler über ihren wei-

teren Bildungs- und Berufsweg richtig zu beraten. Auf diese

Weise wird auch sichergestellt, dass die Erziehungsberechtigten

über die mit dem Schulabschluss ihres Kindes verbundenen

Berechtigungen ausreichend unterrichtet sind.

8.3 Der gegenseitigen Information und Beratung dienen

Elternabende, Elternsprechtage, Sprechnachmittage, besondere

Informationsveranstaltungen und Einzelberatungen. Die Erzie-

hungsberechtigten sind vor Entscheidungen, dïe sie in Bezug auf

den Bildungsweg ihrer Kinder zu treffen haben, rechtzeitig zu

informieren und zu beraten.

8.3.1 Informationsveranstaltungen finden zu Beginn des 5.

Schuljahrgangs und in den Schuljahrgängen 8 und 9 statt.

Im 5. Schuljahrgang dienen sie der Information über Aufgaben

und Ziele der Realschule, über die Organisation des Unterrichts,

über Inhalte und Arbeitsweisen sowie Organisation der Wahl-

pflichtkurse.

Im 8. Schuljahrgang wird über Aufgaben und Organisation der

Fachleistungskurse und ihre Auswirkungen auf den Erwerb des

Schulabschlusses informiert, sofern diese eingerichtet werden.

Im 9. Schuljahrgang werden mögliche Schullaufbahnen und

Abschlüsse im allgemein bildenden und berufsbildenden Schul-

wesen dargestellt. Zu diesen Veranstaltungen werden Vertreter

der berufs- und studienbezogenen Schulformen des Sekundar-

bereichs II sowie der Berufsberatung der Arbeitsverwaltung ein-

geladen.

An diesen Informationsveranstaltungen sollten auch die Schüle-

rinnen und Schüler teilnehmen.

8.3.2 Einzelberatungen erstrecken sich u.a. auf Auskünfte über

die Lernsituation einer Schülerin oder eines Schülers, über Fragen

der Schullaufbahn und die im Zusammenhang damit zu erwä-

genden Maßnahmen sowie die Wahl von Arbeitsgemeinschaf-

ten, Wahlpflichtkursen, Kurszuweisungen und Bildungswegen.

Sie sind in der Regel zeitlich so anzusetzen, dass sie nicht in die

normale tägliche Arbeitszeit der Erziehungsberechtigten fallen.

Für die Einzelberatungen ist vor allem die Klassenlehrerin oder

der Klassenlehrer zuständig.

8.4 Einzelheiten zur Elternvertretung ergeben sich aus den

Bestimmungen des NSchG in den §§ 88 - 100.

9. Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in der Schule

9.1 Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit in der Realschule

gehört es, den Schülerinnen und Schülern die Mitwirkung und

die Mitgestaltung in der Schule zu ermöglichen.

Die Schule muss deshalb entsprechende Rahmenbedingungen

für eine altersgemäß angemessene Beteiligung der Schülerinnen

und Schüler an schulischen Entscheidungsprozessen und Fragen

schaffen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehören unter anderem:

– die Sicherstellung der Wahl der Schülervertretung sowie der 

Konferenzteilnahme von Schülervertreterinnen und -vertretern;

– die Nutzung der Schulanlagen durch die gewählte Schülerver-

tretung;
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stehen, die nicht oder nicht vorrangig mündlich oder schriftlich

erbracht werden (z. B. Planung und Aufbau von Versuchen in

den naturwissenschaftlichen Fächern). In allen Fächern haben

mündliche und andere fachspezifische Leistungen eine große

Bedeutung.

Lernkontrollen informieren über den Lernstand und Lernzu-

wachs der Schülerinnen und Schüler. Ihre Auswertung bildet in

Verbindung mit den Aussagen in der Dokumentation zur indivi-

duellen Lernentwicklung eine Grundlage für Maßnahmen der

individuellen Förderung, für Differenzierungsmaßnahmen und

für Zeugnisse. Sie geben der Lehrkraft Auskunft über den Erfolg

ihres Unterrichts und damit zugleich Hinweise für weitere unter-

richtliche Maßnahmen.

Die Benotung der Schülerleistungen in Fachleistungskursen und

Wahlpflichtkursen erfolgt kursbezogen.

6.5 In den Fächern Deutsch, Mathematik und in den Fremd-

sprachen sind in den Schuljahrgängen 5 bis 10 pro Schuljahr 5 – 7

schriftliche Lernkontrollen verpflichtend. Bei einem wöchentlich

vierstündig zu erteilenden Unterricht ist in der Regel von der

mittleren Zahl auszugehen. Die schriftlichen Lernkontrollen sol-

len in der Regel nicht länger als zwei Unterrichtsstunden, im

Fach Deutsch in den Klassen 9 und 10 in der Regel nicht länger

als drei Unterrichtsstunden dauern.

In den übrigen Fächern sind, mit Ausnahme der Fächer Sport, Tex-

tiles Gestalten und Gestaltendes Werken, zwei zensierte schrift-

liche Lernkontrollen im Schuljahr verbindlich. Wird der Unterricht

nur in einem Schulhalbjahr erteilt, entscheidet die Fachkonfe-

renz, ob eine oder zwei zensierte schriftliche Lernkontrollen ver-

bindlich sind; sofern eine verbindlich ist, kann diese nicht durch

eine andere Form von Lernkontrolle nach Nr. 6.6 ersetzt werden.

Die schriftlichen Lernkontrollen dauern in der Regel nicht länger

als 45  Minuten und beziehen sich auf eine für die Schülerinnen

und Schüler überschaubare Unterrichtseinheit.

6.6 An die Stelle einer der verbindlichen Lernkontrollen nach

Nr. 6.5 kann in den Schuljahrgängen 7 bis 9, in den Fächern

Musik und Kunst in den Schuljahrgängen 5 bis 9, nach Beschluss

der Fachkonferenz eine andere Form von Lernkontrolle treten,

die schriftlich oder fachpraktisch zu dokumentieren und münd-

lich zu präsentieren ist. Die Lernkontrolle hat sich auf die im

Unterricht behandelten Inhalte und Methoden zu beziehen.

6.7 In einem Schuljahrgang können fachbezogene verbindli-

che schriftliche Lernkontrollen auf der Grundlage landesweit

einheitlicher Aufgabenstellungen und Bewertungsvorgaben

geschrieben und bewertet werden. Das Nähere regelt die oberste

Schulbehörde.

6.8 Weitere Einzelheiten zu den schriftlichen Lernkontrollen sowie

zu den Zeugnissen sind durch die Bezugserlasse zu h) und g)  geregelt.

6.9 Für Versetzungen, Aufrücken, Übergänge, Überweisun-

gen und Abschlüsse gelten die Bezugsverordnungen zu c) und e)

sowie die Bezugserlasse zu d) und f).

7. Zusammenarbeit mit anderen Schulen

Eine enge Zusammenarbeit der Realschule mit den Grundschu-

len und anderen weiterführenden Schulen in ihrem Einzugsge-

biet ist Voraussetzung für einen kontinuierlichen Bildungsgang

der Schülerinnen und Schüler.

7.1 Zur Abstimmung und Koordinierung des Übergangs von

der Grundschule in die Realschule findet eine regelmäßige

Zusammenarbeit zwischen den Realschulen und den Grund-

schulen statt. 

Zur Gestaltung der Zusammenarbeit finden regelmäßig Schullei-

terdienstbesprechungen sowie Dienstbesprechungen der Fach-

lehrkräfte der 4. und 5. Schuljahrgänge insbesondere in den

Fächern Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik statt.

Die Realschulen werden von den Grundschulen über die am

Ende des 4. Schuljahrgangs erreichten Lernstände unterrichtet.

Zur Überprüfung und Weiterentwicklung der Bewertungs- und

Empfehlungskriterien, die der Schullaufbahnempfehlung zu

Grunde liegen, erfolgt von den Realschulen am Ende des 6.

Schuljahrgangs eine Rückmeldung an die Grundschule über den

Schulerfolg ehemaliger Grundschulschülerinnen und -schüler.

Es wird empfohlen, die Zusammenarbeit durch gegenseitige

Hospitationen, gemeinsame Klausurtagungen sowie gemeinsame

Schulveranstaltungen zusätzlich zu fördern.

Einzelheiten der Zusammenarbeit werden unter den beteiligten

Schulen abgestimmt.

7.2 Wegen des Wechsels von Schülerinnen und Schülern zwi-

schen einzelnen allgemein bildenden Schulen ist eine kontinu-

ierliche Zusammenarbeit nach § 25 NSchG zwischen den Schu-

len am gemeinsamen Schulstandort anzustreben.

Zur Aufrechterhaltung eines ausreichend differenzierten Unter-

richtsangebots kann es sich als notwendig erweisen, dass eine

Realschule mit anderen Schulen des Sekundarbereichs I

zusammenarbeitet und gemeinsamen Unterricht einrichtet. Die-

ser kann in Wahlpflichtkursen, Arbeitsgemeinschaften sowie in

den Fächern Religion, Werte und Normen und Sport erteilt wer-

den. Die Zensierung erfolgt jeweils schulformspezifisch. Grund-

lage für gemeinsame Unterrichtsangebote ist § 25 NSchG.
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Fachbereich/Fach Schuljahrgänge
5 6 7 8 9 10

Fachbereich Sprachen

Deutsch 5 4 4 4 4 4

1. Fremdsprache (Englisch) 4 4 4 4 4 4

2. Fremdsprache - + + + + +

Fachbereich Mathematik-Naturwissenschaften

Mathematik 5 4 4 4 3 4

Physik

Chemie 3 3 4 4 4 4

Biologie

Informatik - + + + + +

Fachbereich geschichtlich-soziale Weltkunde

Geschichte 1 2 2 1 1 1

Politik - - 1 1 1 1

Erdkunde 2 1 1 1 1 1

Fachbereich Arbeit/Wirtschaft – Technik

Wirtschaft - - - 1 2 1

Technik - - - - + +

Hauswirtschaft - - + + + +

Fachbereich musisch-kulturelle Bildung

Musik 2 1 1 1 1 1

Kunst 1 2 1 1 1 1

Gestaltendes Werken
1 1

+ + - -

Textiles Gestalten + + - -

Religion / Werte und Normen 2 2 2 2 2 2

Sport 2 2 2 2 2 2

Verfügungsstunden 1 - - - - -

Pflichtunterricht 29 26 26 26 26 26

Wahlpflichtunterricht - 4 4 4 4 4

Pflichtstunden pro Schülerin und Schüler 29 30 30 30 30 30

wahlfreier Unterricht 1) 

Förderunterricht/Arbeitsgemeinschaften x x x x x x

Höchststunden pro Schülerin oder Schüler x x x x x x

+ = Wahlpflichtunterricht

– die wöchentliche SV-Stunde für Versammlungen und Beratun-

gen innerhalb der regelmäßigen Unterrichtszeit;

– die Ermöglichung von bis zu je vier Schülerversammlungen 

und Schülerratssitzungen im Schuljahr;

– die Tätigkeit von SV-Beraterinnen oder SV-Beratern der Schü-

lerschaft.

9.2 Ein regelmäßiger Informationsaustausch, insbesondere vor

grundsätzlichen Entscheidungen, die die Schule betreffen, ist

Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-

schen Schule und Schülerschaft. Grundsätzlich bestehen ein

Informationsrecht der Schülervertretung sowie eine Informa-

tionspflicht der Schulleitung und der Lehrkräfte.

9.3 Die Einrichtung von eigenen Arbeitsgemeinschaften und

die Durchführung von eigenen Veranstaltungen, die die Schüler-

vertretung organisiert, sowie Mitteilungen der Schülervertretung

sollen nach dem Bildungsauftrag des NSchG einen für die Schü-

lerinnen und Schüler zur freien Gestaltung überlassenen Erfah-

rungsraum darstellen. Derartige Aktivitäten sind von der Schule

anzuregen, zu unterstützen und zu fördern.

9.4 Das Flugblatt, die Schülerzeitung, die von der Schülerver-

tretung gestaltete Homepage sowie die für politische, religiöse

oder weltanschauliche Richtungen eintretenden Schülergruppen

ermöglichen den Schülerinnen und Schülern, sich zu artikulieren

und ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen. Die Schule sollte

eine Vielfalt von Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler för-

dern und eine breite Meinungsbildung gewährleisten. 

9.5 Einzelheiten ergeben sich aus den Bestimmungen des NSchG

in den §§ 72 – 87.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Schulen können mit Genehmigung der obersten Schulbe-

hörde von den Regelungen dieses Erlasses abweichende Modelle

erproben.

10.2 Dieser Erlass tritt am 1. 8.2004 in Kraft. Er gilt erstmals für

diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zum 01.08.2004 in den

5., 6. und 7. Schuljahrgang der Realschule eintreten. Abweichend

hiervon können Schulen beschließen, die Umstellung der Stun-

dentafel für alle Schuljahrgänge zum 01.08.2004 vorzunehmen.

Der Bezugserlass zu a) wird vorbehaltlich der in Satz 2 getroffenen

Übergangsregelung aufgehoben.
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Anlage zu Nr. 3: Stundentafel

} } } } } }

} }

1) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen” erhalten die Schulen einen Stundenpool zur schuleigenen

Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem Pool dürfen für Differenzierungs- und Förder-

maßnahmen sowie für das Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden.
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1. Stellung der Schuljahrgänge 5 bis 10 des Gymnasiums

innerhalb des öffentlichen Schulwesens

1.1 Das Gymnasium umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 12, im

Sekundarbereich I die Schuljahrgänge 5 bis 10 (§§ 5 und 11

NSchG). Sonderregelungen für Gymnasien sind durch Gesetz

bestimmt (§§ 144 und 179 NSchG).

1.2 Das Gymnasium baut auf der Grundschule auf. Der Über-

gang der Schülerinnen und Schüler von der Grundschule in das

Gymnasium ist durch Bezugserlass zu b geregelt.

1.3 Die Zügigkeit des Gymnasiums wird durch Bezugsverord-

nung zu c bestimmt.

2. Aufgaben und Ziele

2.1 Das Gymnasium hat wie alle Schulformen die Aufgabe,

den im Niedersächsischen Schulgesetz festgelegten Bildungsauf-

trag zu erfüllen. Die besondere schulformbezogene Aufgabe ist

in § 11 Abs. 1 NSchG festgelegt.

2.2 Die Ziele, Inhalte und Methoden für den Unterricht in den

Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums sind in den Rahmen-

richtlinien nach Bezugserlass zu d sowie weiteren curricularen

Vorgaben festgelegt.

2.3 In den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasiums sollen

die Schülerinnen und Schüler insbesondere die Kenntnisse,

Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben, die Interessen entwickeln

sowie die Einstellungen und Erfahrungen gewinnen, die für den

Besuch der gymnasialen Oberstufe erforderlich und Grundlage

für eine Erfolg versprechende Mitarbeit in der gymnasialen

Oberstufe sind.

2.4 Am Gymnasium wird der Unterricht gemäß Nr. 3 erteilt.

Die Schule kann in den Schuljahrgängen 7 bis 9 für die verschie-

denen Klassen Unterricht mit besonderem Schwerpunkt oder

Wahlpflichtunterricht einrichten, um den Schülerinnen und

Schülern erste Erfahrungen mit der Fächerwahl nach Neigung

und Fähigkeit sowie mit der Bildung von Lernschwerpunkten zu

ermöglichen.

2.5 Die Arbeit in der Schule darf nicht nur auf Leistungen im

kognitiven Bereich ausgerichtet sein, sondern muss zugleich

emotionale und kreative Fähigkeiten fördern, muss sich um die

Herausbildung sozialer und humaner Verhaltensweisen und Ein-

stellungen bei den Schülerinnen und Schülern bemühen und die

soziale Integration fördern. Dieser Zielsetzung dienen der Unter-

richt, aber auch andere Formen des Umgangs miteinander in der

Schule, die den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit

geben, sich an den schulischen Belangen zu beteiligen und an

den für sie wesentlichen Entscheidungsprozessen angemessen

mitzuwirken. Ihr dient ferner ein Schulleben, das Anregungen

und Möglichkeiten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung gibt und

das die Teilnahme am politischen, kulturellen und sportlichen

Leben der Gemeinde unterstützt.

2.6 Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasi-

ums hat gesellschaftlich relevante Fragestellungen in einer Weise

zu berücksichtigen, dass den Schülerinnen und Schülern ihre

Bedeutung für die eigene Entwicklung einsichtig wird. Eine

wesentliche Aufgabe der Schule besteht darin, die Schülerinnen

und Schüler zunehmend zu bewegen, sich auch in Verantwor-

tung für die künftigen Generationen sachgerecht und aktiv für

den Erhalt der natürlichen Umwelt einzusetzen sowie für gute

Beziehungen und Toleranz unter den Menschen verschiedener

Nationen, Religionen und Kulturkreise einzutreten. Außerdem ist

die Gleichberechtigung der Geschlechter durch eine Erziehung

zu partnerschaftlichem Verhalten zu fördern, das einseitigen

Rollenorientierungen in den Familien, im Beruf und in der Gesell-

schaft entgegenwirkt.

2.7 Im Einzelnen sollen die Schülerinnen und Schüler

– ein tragfähiges Grundwissen erwerben und anwenden;

– über elementare Fertigkeiten sicher verfügen;

– über den Umgang mit Gegenständen und konkreten Sachver-

halten sowie in Auseinandersetzung mit Anschauungen und 

Erfahrungen zu Erkenntnissen gelangen;

– die Fähigkeit zu problemlösendem, abstrahierendem, Zusam-

menhänge erfassendem und produktivem Denken altersge-

mäß entwickeln;

– die Fähigkeit zu begrifflichem, urteilendem und schließendem

Denken altersgemäß entwickeln;

– an geistiger Auseinandersetzung und Aktivitäten im musisch-

kulturellen Bereich Interesse und Freude gewinnen;

– entsprechende selbstständige Lernbereitschaft entwickeln 

und mit Erfolgen, aber auch Misserfolgen eigenen Lernens 

und eigener Tätigkeit sowie mit Erfolgen und Misserfolgen 

anderer angemessen umgehen lernen;

– Erfahrungen mit individuellen Neigungen und individueller 

Leistungsfähigkeit sowie mit individuellen Sichtweisen gewinnen;

– sozialbestimmte Verhaltensweisen erkennen und soziale 

Beziehungen gestalten lernen;

– in einer Gruppe arbeiten und dabei Verantwortung übernehmen

lernen;

– sich an der Gestaltung von Schule und an schulischen Ent-

scheidungsprozessen altersgemäß beteiligen;
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gen in Wahlpflichtfächern werden zensiert und sind verset-

zungs- und abschlusswirksam.

3.4.3 Wahlpflichtunterricht ist nach den Möglichkeiten der

Schule einzurichten. Ein Anspruch der Schülerinnen und Schüler

auf ein bestimmtes Angebot besteht nicht. Die Schule richtet

Angebote aus verschiedenen Fachbereichen ein; darunter soll

mindestens ein Angebot aus dem fremdsprachlichen Fachbe-

reich und müssen mindestens zwei nichtsprachliche Angebote

sein. Wahlpflichtunterricht kann schuljahrgangs- und schulüber-

greifend durchgeführt werden. 

3.4.4 Die Entscheidung der Schülerinnen und Schüler für einen

bestimmten Wahlpflichtunterricht gilt im Regelfall für die Schul-

jahrgänge 7 bis 9. Im Ausnahmefall kann auf Antrag der Erzie-

hungsberechtigten und mit Zustimmung der zuständigen Klas-

senkonferenz ein Fach nach einem Schuljahrgang gewechselt

werden. In einem solchen Fall sind die fehlenden Kenntnisse von

den Schülerinnen und Schülern selbstständig nachzuholen. 

3.5 In Sachfächern kann der Unterricht nach Nr. 4.7.5 fremd-

sprachig erteilt werden.

3.6 Die Einrichtung und spezielle Ausgestaltung von Unter-

richt gemäß Nrn. 3.3 bis 3.5 in Verbindung mit Nr. 4.7.5 Satz 1

bedarf des Beschlusses der Gesamtkonferenz sowie der Zustim-

mung des Schulträgers; der Schulbehörde ist über die Einrich-

tung und Ausgestaltung zu berichten. 

3.7 Allgemeine Anmerkungen

3.7.1 Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler, zur Verbes-

serung fachspezifischer Lehr- und Lernverfahren sowie zur

Weiterentwicklung des fachübergreifenden und fächerverbin-

denden Lernens kann die Schule eine von den Stundentafeln

nach Nr. 3.1 abweichende Verteilung der Fachstunden vorneh-

men. Dabei sind die Gesamtwochenstunden je Fach für den

Durchgang in den Schuljahrgängen 5 bis 10 einzuhalten und soll

die Schülerpflichtstundenzahl je Schuljahrgang um nicht mehr

als eine Wochenstunde über- oder unterschritten werden. 

3.7.2 Die Schule kann entscheiden, vorübergehend zwei Lehr-

kräfte im Fachunterricht gleichzeitig einzusetzen oder Klassen-

teilungen vorzunehmen; aus diesen Gründen darf Pflicht- und

Wahlpflichtunterricht nicht gekürzt und können zusätzliche Leh-

rerwochenstunden nicht beansprucht werden. Im Schuljahrgang

5 können in der ersten Schulwoche freie Unterrichts- und

Arbeitsformen im Vordergrund stehen. Die Einhaltung der Fach-

stundenanteile gemäß Stundentafel kann hierbei nachrangig sein.

3.7.3 Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sollen in ihren

Klassen möglichst nicht weniger als vier Wochenstunden Unter-

richt erteilen. Fachlehrerinnen und Fachlehrer sollen in der Regel

eine Klasse in zwei aufeinander folgenden Schuljahren unter-

richten. Der Unterricht in einer Lerngruppe sollte von möglichst

wenigen Lehrkräften erteilt werden.

3.7.4 Die Verfügungsstunde dient der Wahrnehmung erzieheri-

scher und organisatorischer Aufgaben und wird in der Regel von

der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erteilt. In den Schuljahr-

gängen 6 bis 10 kann eine Verfügungsstunde eingerichtet werden;

zusätzliche Lehrerstunden können nicht beansprucht werden.

3.7.5 Ein in der Stundentafel einstündig ausgewiesenes Fach ist

in der Regel als Halbjahresunterricht mit zwei Wochenstunden

anzusetzen. Wird der Unterricht in mehreren Fächern in einer

Klasse durch eine Lehrkraft erteilt, ist Epochenunterricht zuläs-

sig. Bei geeigneten Unterrichtsinhalten und -methoden soll auch

fachübergreifend und fächerverbindend gearbeitet werden. 

3.7.6 Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunterricht

gemäß § 124 NSchG teilnehmen, sind zur Teilnahme am Unterricht

Werte und Normen verpflichtet, sofern sich nicht aus § 128 Abs. 1

NSchG anderes ergibt. Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu e.

3.7.7 Unterricht nach dem Curriculum „Mobilität“ ist Bestand-

teil des Pflichtunterrichts gemäß Bezugserlass zu f.

3.7.8 Für Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 5 bis 10

sind Wahlfächer in der Regel mit zwei Wochenstunden anzubie-

ten. Eine Wahlfremdsprache nach Nr. 4.7.4.4 wird drei- oder

vierstündig angeboten.

4. Organisation von Lernprozessen

4.1 Die Förderung der individuellen Begabungen, Fähigkeiten

und Neigungen sowie die unterschiedlichen Lernsituationen und

Lernfortschritte der Schülerinnen und Schüler erfordern einen

angemessenen Einsatz vielfältiger Unterrichtsverfahren und -for-

men. Aus den in Nr. 2 angegebenen Zielen ergibt sich die Not-

wendigkeit, Unterrichtsverfahren und -formen zu bevorzugen,

die problembezogenes Denken anregen, geistige Aktivität her-

ausfordern, selbstständiges Lernen fördern sowie zu der Fähig-

keit führen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Projektorientier-

tes Lernen und projektorientierte Arbeitsweisen sind besonders

gekennzeichnet durch fachübergreifende und fächerverbindende

Fragestellungen und Methoden und lassen es zu, dass sich die

Schule außerschulischen Lernorten öffnet.
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– auf die Anforderungen in der gymnasialen Oberstufe vorbe-

reitet und für ihre Aufgabenbereiche motiviert werden;

– die gesellschaftliche Bedeutung der Berufs- und Arbeitswelt 

erkennen und erste Einblicke in sie erhalten;

– altersgemäß in die in dem Bildungsauftrag des Niedersächsi-

schen Schulgesetzes genannten Wertvorstellungen und Nor-

men eingeführt und fähig werden, über sie zu reflektieren, 

kritisch zu wählen und sich zu entscheiden.

2.8 Die Zielsetzungen und Aufgaben in den Schuljahrgängen

5 bis 10 des Gymnasiums lassen sich nur verwirklichen und erfül-

len, wenn die Erziehungsberechtigten an den schulischen Belan-

gen und Entscheidungsprozessen beteiligt werden.

3. Stundentafeln

3.1 Der Unterricht in den Schuljahrgängen 5 bis 10 besteht

aus Pflichtunterricht, Unterricht mit besonderem Schwerpunkt

oder Wahlpflichtunterricht und wahlfreiem Unterricht nach

Stundentafel 1 (Anlage 1) oder aus Pflichtunterricht und wahl-

freiem Unterricht nach Stundentafel 2 (Anlage 2).

3.2 Die Gesamtkonferenz entscheidet im Benehmen mit dem

Schulelternrat, nach welcher Stundentafel der Unterricht erteilt

wird; sie kann auch entscheiden, dass der Unterricht für den

einen Teil der Lerngruppen nach Stundentafel 1 und für den

anderen Teil der Lerngruppen nach Stundentafel 2 erteilt wird. 

3.3 Zur Bildung von Profilen kann Unterricht mit besonderem

Schwerpunkt eingerichtet werden in

– alten Sprachen,

– neuen Sprachen,

– Musik,

– Mathematik / Naturwissenschaften.

Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. Für

den Unterricht werden die Stunden nach Buchstabe B (Profil-

unterricht) der Stundentafel 1 verwendet.

3.3.1 Am Gymnasium mit besonderem altsprachlichen Schwer-

punkt wird Griechisch als dritte Pflichtfremdsprache in den

Schuljahrgängen 7 bis 9 erteilt; im Schuljahrgang 10 kann Grie-

chisch an Stelle der ersten oder zweiten Pflichtfremdsprache

oder als Wahlfremdsprache fortgeführt werden.

3.3.2 Am Gymnasium mit besonderem neusprachlichen Schwer-

punkt wird eine an der Schule genehmigte Fremdsprache als

dritte Pflichtfremdsprache in den Schuljahrgängen 7 bis 9 erteilt,

die nicht erste oder zweite Pflichtfremdsprache für die jeweilige

Schülerin oder den jeweiligen Schüler ist; im Schuljahrgang 10

kann die dritte Pflichtfremdsprache an Stelle der ersten oder

zweiten Pflichtfremdsprache oder als Wahlfremdsprache fortge-

führt werden.

3.3.3 Am Gymnasium mit besonderem Schwerpunkt in Musik

wird Musik in den Schuljahrgängen 6 bis 9 mit erhöhter

Wochenstundenzahl erteilt.

3.3.4 Am Gymnasium mit besonderem Schwerpunkt in Mathe-

matik / Naturwissenschaften werden in den Schuljahrgängen 7

bis 9 die in der Stundentafel vorgegebenen Wochenstunden für

den Profilunterricht zur Verstärkung des Unterrichts im mathe-

matisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld verwendet. Die

Gesamtkonferenz entscheidet über die Verteilung der Wochen-

stunden auf die Fächer des Aufgabenfeldes, wobei insgesamt bis

zu zwei Wochenstunden für ein naturwissenschaftliches Prakti-

kum verwendet werden können. Das Fach Informatik kann in

dieses Unterrichtsangebot einbezogen werden, sofern an der

Schule für dieses Fach eine Unterrichtsgenehmigung erteilt ist. 

3.4 Zur Bildung von Profilen kann abweichend von Nr. 3.3

Wahlpflichtunterricht eingerichtet werden. Der Wahlpflicht-

unterricht wird in der Regel klassenübergreifend erteilt. Für den

Unterricht werden die Stunden nach Buchstabe B (Profilunter-

richt) der Stundentafel 1 verwendet. Der Wahlpflichtunterricht

umfasst folgende Fachbereiche und Fächer:

– Fremdsprachlicher Fachbereich: Hierzu gehören alle geneh-

migten Fremdsprachen, die nicht erste oder zweite Pflicht-

fremdsprache für die jeweilige Schülerin oder den jeweiligen 

Schüler sind und als dritte Pflichtfremdsprache oder als Wahl-

fremdsprache betrieben werden können;

– Musisch-künstlerischer Fachbereich: Musik, Kunst;

– Gesellschaftswissenschaftlicher Fachbereich: Geschichte, Politik,

Erdkunde, Religion /Werte und Normen, Arbeit-Wirtschaft-

Technik;

– Naturwissenschaftlicher Fachbereich: Physik, Chemie, Biologie.

3.4.1 Folgende Fächer können in den Wahlpflichtunterricht auf-

genommen werden, sofern an der Schule für diese Fächer eine

Unterrichtsgenehmigung erteilt ist: Informatik, Pädagogik,

Philosophie, Rechtskunde, Wirtschaftslehre, Ernährungslehre

mit Chemie und Darstellendes Spiel.

3.4.2 Die Schülerinnen und Schüler belegen im Wahlpflicht-

unterricht entweder eine weitere Fremdsprache als dritte Pflicht-

fremdsprache oder zwei Fächer in einem anderen Fachbereich

oder in zwei verschiedenen anderen Fachbereichen. Die Leistun-
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Unterrichtsthemen fremdsprachig zu unterrichten; dabei ist zu

gewährleisten, dass der Unterricht in dem Sachfach überwie-

gend in deutscher Sprache erfolgt.

4.8 Abgesehen von der Wahlfremdsprache wird wahlfreier

Unterricht im Rahmen der verfügbaren Lehrerstunden von der

Schule in der Regel ein- oder zweistündig eingerichtet; zum

wahlfreien Unterricht gehört auch Förderunterricht. Dabei soll

sich das Angebot im Rahmen der Möglichkeiten der Schule an

den Wünschen der Schülerinnen und Schüler sowie der Erzie-

hungsberechtigten orientieren. Benachbarte Schulen sollen das

Angebot in wahlfreiem Unterricht, insbesondere bei Förder-

unterricht und Arbeitsgemeinschaften, durch Kooperation

erweitern, sofern die Voraussetzungen hierfür bestehen.

4.9 Für Unterricht mit besonderem Schwerpunkt, Wahlpflicht-

unterricht sowie wahlfreien Unterricht entscheiden sich die

Schülerinnen und Schüler selbst. Sie werden dabei von der Schule

beraten. Die Zustimmung der Erziehungsberechtigten ist erfor-

derlich.

4.10 Abgesehen von der Wahlfremdsprache werden Wahlfä-

cher in thematisch bestimmten Schulhalbjahreseinheiten unter-

richtet, die in einem didaktischen Zusammenhang stehen können.

Arbeitsgemeinschaften dauern in der Regel ein halbes Schuljahr

und sind im Allgemeinen didaktisch voneinander unabhängig.

4.11 In jedem Schuljahrgang soll Projektunterricht gemäß Nr.

4.1 durchgeführt werden, der klassenbezogen, schuljahrgangs-

bezogen, schuljahrgangsübergreifend sowie schul- und schul-

formübergreifend organisiert werden kann. Für den Projekt-

unterricht können insgesamt bis zu sechs Unterrichtstage in

Anspruch genommen werden. Die Erziehungsberechtigten und

Schülerinnen und Schüler sollen über die mit dem Projektunter-

richt verbundenen pädagogischen und organisatorischen Fragen

rechtzeitig informiert werden; bei der Planung, Vorbereitung

sowie Durchführung sind die Schülerinnen und Schüler sowie

Erziehungsberechtigten nach Möglichkeit zu beteiligen.

4.12 Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasi-

ums schließt auch eine Orientierung über die Berufs- und

Arbeitswelt ein. Ab Schuljahrgang 8 sollen deshalb nach Mög-

lichkeit Betriebsbesichtigungen, -erkundungen oder -praktika durch-

geführt werden. Einzelheiten regeln die Bezugserlasse zu h und i.

4.13 In den Fächern, für die in der Stundentafel nur zwei

Wochenstunden vorgesehen sind, sollen Doppelstunden nur

dann angesetzt werden, wenn die Arbeitsbedingungen des

Faches dies erforderlich machen. Wahlfreier Unterricht, der mit

einer Wochenstunde angeboten wird, kann vierzehntägig mit

zwei Wochenstunden angesetzt werden. Ernährungslehre mit Che-

mie kann vierzehntägig jeweils vierstündig unterrichtet werden.

4.14 n den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen die Schülerinnen

und Schüler insbesondere in den folgenden Bereichen fachüber-

greifende methodische Kompetenzen erwerben:

– Umgang mit der Bibliothek und dem Internet;

– Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und einfachen Referaten;

– Textverarbeitung und Tabellenkalkulation;

– Gestaltung und Strukturierung mündlicher Vorträge;

– Mediengestützte Präsentationsverfahren.

Hierzu entwickelt die Schule ein Methodenkonzept und

bestimmt je Schuljahrgang ein Fach, in dem im Umfang von min-

destens zehn Wochenstunden im Schuljahr die entsprechenden

Methoden vermittelt werden.

5. Differenzierung und Förderung

5.1 Aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und

des unterschiedlichen Lernverhaltens der Schülerinnen und

Schüler sind differenzierende Lernangebote und -anforderungen

notwendig.

5.2 Innere Differenzierung erfordert einen angemessenen Ein-

satz verschiedener Unterrichtsformen und -methoden, die sich

aus den didaktischen Anforderungen des einzelnen Faches ableiten.

Besonderes Anliegen innerer Differenzierung ist es, gezielt auf

die einzelne Schülerin und den einzelnen Schüler einzugehen.

5.3 Formen der äußeren Differenzierung sind 

– Unterricht mit besonderem Schwerpunkt,

– Wahlpflichtunterricht,

– wahlfreier Unterricht,

– Förderunterricht,

– Arbeitsgemeinschaften.

5.4 Für den Unterricht mit besonderem Schwerpunkt und

Wahlpflichtunterricht gelten insbesondere die Aussagen in Nr. 3.

5.5 Wahlfreier Unterricht

5.5.1 Wahlfreier Unterricht ist für die Schülerinnen und Schüler

ein zusätzliches Angebot. Schülerinnen und Schüler, die sich für

ein Wahlangebot entschieden haben, sind jeweils ein Schulhalb-

jahr lang zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet.

Gymnasium | 57

4.2 Übungs- und Wiederholungsphasen sowie unterrichtsim-

manente Formen der Ergebnissicherung dienen der Festigung

und Vertiefung des Gelernten. Hausaufgaben sind hierzu eine

notwendige Ergänzung und sollen darüber hinaus anregen, sich

mit dem im Unterricht Gelernten zu beschäftigen sowie sich auf

den Unterricht vorzubereiten. Weitere Einzelheiten regelt der

Bezugserlass zu g.

4.3 Da die Schülerinnen und Schüler auf selbstständige Ent-

scheidungen über ihren Bildungsweg in der gymnasialen Ober-

stufe oder in berufsbezogenen Bildungsgängen vorbereitet wer-

den sollen, müssen sie in zunehmendem Maße an der Unter-

richtsplanung und -gestaltung Anteil haben. Zu Beginn des

Schuljahres sind diese mit den Schülerinnen und Schülern zu

erörtern. Von den Rahmenrichtlinien ausgehend, sollen im

Unterricht zudem fachbezogene und fachübergreifende sowie

fächerverbindende Themen von den Schülerinnen und Schülern

selber gewählt oder eingebracht werden können.

4.4 Zwischen den Klassen eines Schuljahrgangs ist ein annä-

hernd gleicher Leistungsstand sicherzustellen. Hierzu sind

Absprachen unter der Lehrerschaft ebenso zu treffen wie, bei

schul- oder schulformübergreifenden Angeboten, eine Abstim-

mung mit anderen Schulen.

4.5 Die in einer Klasse unterrichtenden Lehrkräfte sind gehal-

ten, den Unterricht in den einzelnen Fächern aufeinander abzu-

stimmen und nach Möglichkeit auch fachübergreifend und

fächerverbindend zu arbeiten. Zudem sind durch schulinterne

Absprachen insbesondere zu Beginn eines Schuljahres lang- und

kurzfristige Unterrichtsplanungen in den einzelnen Fächern

durchzuführen.

4.6 Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte darf sich nicht auf

Absprachen über den Unterricht beschränken. Sie soll auch die

Betreuung der einzelnen Schülerinnen und Schüler und die

Gestaltung des Schullebens insgesamt einbeziehen.

4.7 Fremdsprachen

4.7.1 Für Schülerinnen und Schüler mit Englisch als erster

Pflichtfremdsprache ist in der Regel Französisch oder Latein

zweite Pflichtfremdsprache. Für Schülerinnen und Schüler, die

Englisch nicht als erste Pflichtfremdsprache erlernen, ist Englisch

zweite Pflichtfremdsprache.

4.7.2 Am Unterricht in Griechisch als dritte Pflichtfremdsprache

können Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die Latein als

Pflichtfremdsprache erlernt haben. Die Schule kann Ausnahmen

zulassen.

4.7.3 Über die Genehmigung zur Einführung anderer Fremd-

sprachen als erste oder zweite Pflichtfremdsprache sowie zur

Einführung einer dritten Pflichtfremdsprache entscheidet die

oberste Schulbehörde. Französisch soll an jedem Standort ver-

treten sein. An Standorten mit ständig zwei oder mehr Klassen

im gleichen Schuljahrgang, in denen Englisch erste Pflichtfremd-

sprache ist, soll auch Latein als zweite Pflichtfremdsprache ange-

boten werden.

4.7.4 Als Wahlfremdsprache können Französisch, Spanisch, Ita-

lienisch, Niederländisch, Russisch, Griechisch und Latein ange-

boten werden. Die Einführung anderer als der genannten Wahl-

fremdsprachen ist mit Genehmigung der obersten Schulbehörde

zulässig.

4.7.4.1 Schulen, an denen vor Inkrafttreten dieses Erlasses im

Schuljahrgang 7 eine im Schuljahrgang 5 begonnene andere

erste Pflichtfremdsprache als Englisch fortgesetzt worden ist,

können diese Fremdsprache im Schuljahrgang 5 als Wahlfremd-

sprache anbieten und ab Schuljahrgang 6 als zweite Pflicht-

fremdsprache fortführen; ansonsten beginnt die Wahlfremd-

sprache im Schuljahrgang 7. 

4.7.4.2 In Fremdsprachen können auch Arbeitsgemeinschaften

angeboten werden, die in einem Schulhalbjahr oder in mehreren

aufeinander folgenden Schulhalbjahren in die betreffende Spra-

che oder in verschiedene Sprachen einführen. 

4.7.4.3Wahlfremdsprachenunterricht ab dem Schuljahrgang 7

soll nach Stundentafel 1 in Verbindung mit Wahlpflichtfremd-

sprachenunterricht erteilt werden; bei der Stundentafel 2 wird er

zusätzlich zum Pflichtunterricht erteilt. 

4.7.4.4Die Wahlfremdsprache wird in der Form eines Lehrgangs

unterrichtet, so dass der Besuch jeweils die Teilnahme in den vor-

hergehenden Schulhalbjahren zur Voraussetzung hat. Die Wahl-

fremdsprache nach Nr. 4.7.4.1 wird im Schuljahrgang 5 vier-

stündig, die Wahlfremdsprache ab Schuljahrgang 7 drei- oder

vierstündig nach Entscheidung der Schule erteilt.

4.7.5 In Klassen, in denen fremdsprachig erteilter Unterricht

(bilingualer Unterricht) nach Nrn. 3.5 und 3.6 angeboten wird,

ist dieser in mindestens einem Sachfach zu erteilen. Für die Leis-

tungsbewertung im bilingualen Sachfachunterricht sind die

fachlichen Leistungen entscheidend; die angemessene Verwen-

dung der Fremdsprache einschließlich der entsprechenden Fach-

sprache ist zu berücksichtigen.

Unabhängig von Nrn. 3.5 und 3.6 kann die Schule entscheiden,

in Sachfächern vorübergehend und zeitlich begrenzt geeignete
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Um eine kontinuierliche Förderung der einzelnen Schülerin oder

des einzelnen Schülers zu gewährleisten, sind im ersten Halbjahr

des Schuljahrgangs 5 außerdem Erkenntnisse über die Schülerin

oder den Schüler aus der Grundschule zu berücksichtigen. Des-

halb gelten die Bestimmungen des Bezugserlasses zu j über

Notensprünge auch für den Übergang von der Grundschule in

das Gymnasium.

6.3 Der Leistungsbewertung dienen schriftliche, mündliche

und andere fachspezifische Lernkontrollen. In allen Fächern

haben mündliche und fachspezifische Lernkontrollen eine große

Bedeutung.

6.4 Für die Anzahl der zu zensierenden schriftlichen Lernkon-

trollen gilt in den Schuljahrgängen 5 bis 10: In einem fünfstün-

digen Fach sind 5 bis 7, in einem vierstündigen Fach 4 bis 6 und

in einem dreistündigen Fach 3 bis 5 schriftliche Lernkontrollen je

Schuljahr zu schreiben; die mittlere Zahl gibt den Regelfall an.

6.5 In den übrigen Fächern sind mit Ausnahme des Faches

Sport zwei zensierte schriftliche Lernkontrollen im Schuljahr ver-

bindlich. Bei Unterricht, der nur ein Schulhalbjahr erteilt wird,

entscheidet die Fachkonferenz, ob eine zensierte schriftliche

Lernkontrolle verbindlich ist oder zwei zensierte schriftliche

Lernkontrollen verbindlich sind; sofern eine verbindlich ist, kann

diese nicht ersetzt werden durch eine andere Form von Lern-

kontrolle nach Nr. 6.7.

6.6 Die schriftlichen Lernkontrollen sollen in den Schuljahr-

gängen 5 und 6 in der Regel nicht länger als eine Unterrichts-

stunde, in den übrigen Schuljahrgängen in der Regel nicht län-

ger als zwei Unterrichtsstunden, im Fach Deutsch in den Schul-

jahrgängen 8 bis 10 in der Regel nicht länger als drei Unter-

richtsstunden dauern. 

6.7 An die Stelle einer der verbindlichen Lernkontrollen nach

den Nrn. 6.4 und 6.5 kann in den Schuljahrgängen 7 bis 9, in

den Fächern Musik und Kunst in den Schuljahrgängen 5 bis 9

nach Beschluss der Fachkonferenz eine andere Form von Lern-

kontrolle treten, die schriftlich oder fachpraktisch zu dokumen-

tieren und mündlich zu präsentieren ist. Die Lernkontrolle hat

sich auf die im Unterricht behandelten Inhalte und Methoden zu

beziehen. Das Nähere regelt die Fachkonferenz.

6.8 Weitere Einzelheiten zu den schriftlichen Lernkontrollen

sowie den Zeugnissen sind durch die Bezugserlasse zu j, k und l

geregelt.

6.9 In einem Schuljahrgang können fachbezogene verbindli-

che schriftliche Lernkontrollen auf der Grundlage landesweit

einheitlicher Aufgabenstellungen und Bewertungsvorgaben

geschrieben und bewertet werden. Das Nähere regelt die ober-

ste Schulbehörde.

6.10 Für Versetzungen, Übergänge und Abschlüsse gelten die

Bezugsverordnungen zu k und n sowie die Bezugserlasse zu l

und o.

7. Zusammenarbeit mit anderen Schulen

7.1 Eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium

und den Grundschulen in seinem Einzugsbereich ist Vorausset-

zung für einen kontinuierlichen Bildungsweg der Schülerin oder

des Schülers.

7.2 Zur Gestaltung der Zusammenarbeit des Gymnasiums mit

den Grundschulen finden regelmäßig Schulleiterdienstbespre-

chungen sowie Dienstbesprechungen der Fachlehrkräfte der

Schuljahrgänge 4 und 5 insbesondere in den Fächern Deutsch,

Fremdsprachen und Mathematik statt. Die Zusammenarbeit soll

zusätzlich gefördert werden durch gegenseitige Hospitationen,

gemeinsame Klausurtagungen und gemeinsame Schulveranstal-

tungen.

Zur Überprüfung und Weiterentwicklung der der Schullaufbah-

nempfehlung zugrundeliegenden Bewertungs- und Empfeh-

lungskriterien teilt das Gymnasium am Ende des Schuljahrgangs

6 den Grundschulen den bisherigen Schulerfolg ihrer ehemali-

gen Schülerinnen und Schüler mit. Einzelheiten der Zusammen-

arbeit werden unter den beteiligten Schulen abgestimmt.

7.3 Wegen des Wechsels einzelner Schülerinnen und Schüler

zwischen allgemein bildenden Schulen, aber auch im Hinblick

auf den weiteren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe ist

eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den Schulen am

gemeinsamen Schulstandort anzustreben (§ 25 NSchG).

7.4 Das Gymnasium hält Verbindung mit benachbarten Gym-

nasien, Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe und Fach-

gymnasien, um Schülerinnen und Schüler und Erziehungsbe-

rechtigte darüber informieren zu können, welche besonderen

Fachangebote in den benachbarten Schulen vorgehalten werden.

7.5 Das Gymnasium arbeitet mit weiteren berufsbildenden

Schulen und den Arbeitsämtern zusammen, um denjenigen

Schülerinnen und Schülern, die das Gymnasium vorzeitig oder

nach dem Schuljahrgang 10 verlassen, eine entsprechende Bera-

tung und Hilfestellung zu geben.
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5.5.2 Wahlfreier Unterricht kann in Form von Wahlfächern, För-

derunterricht oder Arbeitsgemeinschaften angeboten werden.

In Wahlfächern werden die Leistungen der Schülerinnen und

Schüler zensiert; das Nähere regelt der Bezugserlass zu j. Wahl-

freier Unterricht kann klassen-, schuljahrgangs-, schul- und

schulformübergreifend angeboten werden.

5.5.3 Im Rahmen des wahlfreien Unterrichts kann in den Schul-

jahrgängen 5 und 6 Gestaltendes Werken und Textiles Gestalten

angeboten werden. 

5.6 Im Gymnasium wird die von der Grundschule dokumen-

tierte individuelle Lernentwicklung für die Schülerinnen und

Schüler in den Schuljahrgängen 5 bis 9 fortgeschrieben. 

Die Dokumentation enthält Aussagen

– zur Lernausgangslage,

– zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen,

– zu Maßnahmen, mit deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll,

– zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch 

die Lehrkraft und durch die Schülerin oder den Schüler.

Die Klassenkonferenz erörtert die individuelle Lernentwicklung

und beschließt die sich daraus ergebenden Arbeitsschritte. Die

dokumentierte individuelle Lernentwicklung ist mit Grundlage

der Unterrichtung und Beratung der Erziehungsberechtigten

über die schulische Entwicklung ihres Kindes.

5.7 Förderunterricht

5.7.1 Förderunterricht soll im Rahmen des wahlfreien Unter-

richts für jene Schülerinnen und Schüler eingerichtet werden, die

Kenntnisdefizite haben. Förderunterricht ist vornehmlich in den

Fächern Deutsch, Mathematik oder den Pflichtfremdsprachen

anzubieten. Die Teilnahme am Förderunterricht erfolgt auf Vor-

schlag der betreffenden Fachlehrerin oder des betreffenden

Fachlehrers in Abstimmung mit der Klassenleitung sowie den

Erziehungsberechtigten. Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist

zu informieren. Nr. 5.5.1 Satz 2 gilt entsprechend.

5.7.2 Als pädagogische Maßnahme richtet sich der Förderunter-

richt vornehmlich an einzelne Schülerinnen und Schüler; er soll-

te deshalb die Dauer eines Schulhalbjahres nicht überschreiten.

5.7.3 Förderunterricht soll klassenbezogen eingerichtet und von

der Lehrkraft erteilt werden, die das entsprechende Fach in der

Klasse unterrichtet; sofern dieses nicht möglich ist, ist eine enge

Zusammenarbeit unter den Fachlehrkräften erforderlich.

5.8 Arbeitsgemeinschaften

5.8.1 Arbeitsgemeinschaften berücksichtigen die Interessen und

Neigungen der Schülerinnen und Schüler und geben Anregun-

gen für die Schul- und Freizeitgestaltung. Für alle Schuljahrgänge

können Arbeitsgemeinschaften für Chor, Orchester, Musizier-

gruppen, Darstellendes Spiel, Umweltprojekte, Fremdsprachen,

naturwissenschaftliche Schülerübungen, Informatische Bildung,

Sport und weitere fachbezogene, fachübergreifende und fächer-

verbindende oder fächerunabhängige Arbeitsgemeinschaften

mit jeweils ein bis zwei Wochenstunden angeboten werden.

5.8.2 Fachbezogene Arbeitsgemeinschaften sollten, sofern für

sie geeignete Unterrichtsangebote vorliegen, insbesondere in

den Schuljahrgängen angeboten werden, in denen ein Fach

gemäß Stundentafel nicht erteilt wird.

5.8.3 Arbeitsgemeinschaften, die geeignet sind, geschlechts-

spezifische Benachteiligungen von Schülerinnen und Schülern

im Unterricht zu verringern, können für Schülerinnen und Schü-

ler vorübergehend getrennt angeboten werden.

5.8.4 Die dritte Sportstunde wird in den Schuljahrgängen 5 bis

10 im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften bereitgestellt.

5.8.5 Arbeitsgemeinschaften dauern in der Regel ein Schulhalbjahr.

Die Teilnahme ist freiwillig und wird ohne Note im Zeugnis beschei-

nigt. Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Arbeitsgemeinschaft

entschieden haben, sind zur regelmäßigen Teilnahme verpflichtet. 

6. Leistungsbewertung, Versetzung, Abschlüsse und 

Übergänge

6.1 Die Beobachtung, Feststellung und Bewertung der Lerner-

gebnisse haben für die Schülerinnen und Schüler die pädagogi-

sche Funktion der Bestätigung, Ermutigung, Hilfe zur Selbstein-

schätzung und Korrektur. Individuelle Lernfortschritte sind dabei

zu berücksichtigen. In besonderen Fällen sind die Erziehungsbe-

rechtigten über den Leistungsstand und über Lernschwierigkei-

ten gesondert zu informieren. Davon unberührt sind die Termin-

regelungen gemäß Bezugsverordnung zu k und Bezugserlass zu l.

6.2 Die Leistungsbewertung darf sich nicht in punktueller Leis-

tungsmessung erschöpfen, sondern muss den Ablauf eines Lern-

prozesses einbeziehen. Bei allen Entscheidungen, die für den

weiteren Bildungsweg von Bedeutung sein können, müssen

neben der Leistungsbewertung auch die Bedingungen beachtet

werden, die den Lernerfolg einer Schülerin oder eines Schülers

beeinträchtigen können.
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den Schülergruppen ermöglichen den Schülerinnen und Schü-

lern sich zu artikulieren und ihre Meinung zum Ausdruck zu brin-

gen. Das Flugblatt und die Schülerzeitung unterliegen dem Pres-

serecht sowie den übrigen gesetzlichen Bestimmungen (§ 87

Abs. 3 NSchG).

10. Schlussbestimmungen

10.1 Einzelne Schulen können für bestimmte Unterrichtsberei-

che ein von den Regelungen dieses Erlasses abweichendes

Modell erproben. Die Genehmigung erteilt die oberste Schulbe-

hörde.

10.2 Genehmigungen für die Einführung einer zweiten und

dritten Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlfremdsprache, für Unter-

richt nach Nrn. 3.3 bis 3.5 oder für ein anderes Fach, die einzel-

nen Gymnasien erteilt worden sind, gelten weiter. Die erforder-

lichen Anpassungen an die Vorgaben dieses Erlasses erfolgt

durch die Schule.

10.3 Dieser Erlass tritt am 1.8.2004 in Kraft. Er gilt erstmals für

diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zum 1.8.2004 in den 5.

und 6. Schuljahrgang des Gymnasiums eintreten. Abweichend

von Satz 1 ist Nr. 10 des Erlasses in der bis zum 31.7.2004 gel-

tenden Fassung nur noch anzuwenden in denjenigen Schulen, in

denen eine besondere Klasse vor Inkrafttreten dieses Erlasses

genehmigt und eingerichtet worden ist. Der Bezugserlass zu a

tritt vorbehaltlich der Sätze 2 und 3 zum 31.7.2004 außer Kraft.
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7. In dem Fall, in dem Schülerinnen und Schüler mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf das Gymnasium in der Absicht

zielgleicher Integration besuchen, arbeitet das Gymnasium mit

der entsprechenden Förderschule zusammen.

8. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

8.1 Das Recht der Erziehungsberechtigten sowie die Aufgaben

der Schule erfordern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die

Erziehungsberechtigten sind an den schulischen Belangen und

Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Im Einzelnen gelten die

§§ 88 bis 100 NSchG.

8.2 Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die Erzie-

hungsberechtigten über Grundsätze der schulischen Erziehung

und über Inhalt, Planung und Gestaltung des Unterrichts zu

informieren und dieses mit ihnen zu erörtern. Außerdem müssen

die Erziehungsberechtigten über die Entwicklung ihres Kindes in

der Schule, über sein Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten sowie

über Lernerfolge und Lernschwierigkeiten unterrichtet werden.

Andererseits benötigt auch die Schule Informationen der Erzie-

hungsberechtigten über deren Kinder. Diese gegenseitige Infor-

mation trägt dazu bei, Störungen des Bildungsprozesses weitge-

hend zu vermeiden.

8.3 Der gegenseitigen Information und Beratung dienen

Elternabende, Elternsprechtage, besondere Informationsveran-

staltungen und Einzelberatungen.

8.4 Für die Erziehungsberechtigten einzelner Schuljahrgänge

sind besondere Informationsveranstaltungen anzubieten. Dabei

werden vor allem folgende Themen zu berücksichtigen sein:

– Schuljahrgang 5: Aufgaben und Organisation des Sekundar-

bereichs I, zweite Fremdsprache, ggf. bilingualer Unterricht, 

Unterricht mit besonderem Schwerpunkt Musik;

– Schuljahrgang 6: Unterricht mit besonderem Schwerpunkt, 

Wahlpflichtbereich und dritte Fremdsprache;

– Schuljahrgang 9: Bedeutung der Abschlüsse des Sekundarbe-

reichs I für die verschiedenen Schul- und Berufslaufbahnen; 

Struktur und Aufbau der gymnasialen Oberstufe, ggf. des 

Fachgymnasiums.

An diesen Informationsveranstaltungen sollten auch die Schüle-

rinnen und Schüler teilnehmen, soweit nicht für sie eigene Ver-

anstaltungen eingerichtet werden.

8.5 Termine für Elterninformationsveranstaltungen und Einzel-

beratungen sind in der Regel zeitlich so anzusetzen, dass sie auf

die Berufstätigkeit von Erziehungsberechtigten Rücksicht nehmen.

9. Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in der Schule

9.1 Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit in den Schuljahr-

gängen 5 bis 10 des Gymnasiums gehört es, den Schülerinnen

und Schülern frühzeitig Möglichkeiten der Mitwirkung sowie

Mitgestaltung in der Schule einzuräumen. Im Einzelnen gelten

die §§ 72 bis 87 NSchG.

9.2 Die Schule schafft entsprechende Rahmenbedingungen

für eine altersgemäß angemessene Beteiligung der Schülerinnen

und Schüler an schulischen Entscheidungsprozessen und Fragen.

Zu diesen Rahmenbedingungen gehören unter anderem:

– Die Sicherstellung der Wahl der Schülervertretung sowie der 

Konferenzteilnahme von Schülervertreterinnen und Schüler-

vertretern;

– die Nutzung der Schulanlagen durch die gewählte Schülerver-

tretung;

– die wöchentliche SV-Stunde für Versammlungen und Beratungen,

die innerhalb der regelmäßigen Unterrichtszeit freizuhalten ist;

– die Ermöglichung von bis zu jeweils vier Schülerversammlun-

gen sowie Schülerratssitzungen im Schuljahr;

– die Tätigkeit von SV-Beraterinnen und SV-Beratern der Schü-

lerschaft.

9.3 Ein regelmäßiger Informationsaustausch, insbesondere vor

grundsätzlichen Entscheidungen, die die Schule betreffen, ist

Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-

schen der Schule und der Schülerschaft. Grundsätzlich besteht

ein Informationsrecht der Schülervertretung sowie eine Informa-

tionspflicht der Schulleitung und der Lehrkräfte.

9.4 Die Einrichtung von eigenen Arbeitsgemeinschaften, die

Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie die Mitteilun-

gen der Schülervertretung sollen nach dem Bildungsauftrag des

Niedersächsischen Schulgesetzes einen für die Schülerinnen und

Schüler zur freien Gestaltung überlassenen Erfahrungsraum dar-

stellen. Derartige Aktivitäten sind, soweit sie den Bestimmungen

des Niedersächsischen Schulgesetzes nicht widersprechen, von

der Schule anzuregen, zu unterstützen und zu fördern.

9.5 Die Schule sollte eine Vielfalt von Aktivitäten der Schüle-

rinnen und Schüler fördern und eine breite Meinungsbildung

gewährleisten. Das Flugblatt, die Schülerzeitung sowie die für

politische, religiöse oder weltanschauliche Richtungen eintreten-
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1) Eine zweite Fremdsprache neu zu erlernen hat, wer in den Schuljahrgang 10 des Gymnasiums wechselt und im Sekundarbereich I der bisherigen Schule keine

zweite Fremdsprache erlernt hat. Die neu begonnene zweite Fremdsprache ist als Pflichtfremdsprache auch in den Schuljahrgängen 11 und 12 durchgehend 

zu betreiben.

2) An die Stelle der ersten oder zweiten Pflichtfremdsprache kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers eine dritte Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache 

treten. Diese ist auch in den Schuljahrgängen 11 und 12 durchgehend zu betreiben, wenn es sich um eine im Schuljahrgang 10 neu begonnene Fremdsprache

handelt. Eine im Sekundarbereich I begonnene dritte Fremdsprache kann im Schuljahrgang 10 auch als Wahlfremdsprache neben der ersten und zweiten 

Pflichtfremdsprache fortgeführt werden.

3) Im Fach Politik wird im Umfang von mindestens zehn Wochenstunden Unterricht zur Studien- und Berufswahl durchgeführt.

4) Der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern sollte fachübergreifend und fächerverbindend angelegt sein.

5) Schulen können im Schuljahrgang 5 eine Fremdsprache nach Nrn. 4.7.4.1 und 4.7.4.4 als vierstündige Wahlfremdsprache anbieten. Für diese Lerngruppe wer-

den Unterrichtsstunden aus dem Stundenkontingent nach Fußnote 6 verwendet und kann der Unterricht in der Fächergruppe Deutsch, erste und zweite Pflicht-

fremdsprache in den Schuljahrgängen 5 bis 9 um bis zu zwei Wochenstunden gekürzt werden.

6) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ in der jeweils geltenden Fassung erhalten die Schulen 

ein Stundenkontingent zur schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem Kontin-

gent dürfen für Differenzierungsmaßnahmen im Profilunterricht, Fördermaßnahmen sowie für das Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften 

verwendet werden. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, in den Schuljahrgängen 5 bis 12 am Wahlunterricht im Umfang von mindestens fünf 

Wochenstunden teilzunehmen. 
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1) Eine zweite Fremdsprache neu zu erlernen hat, wer in den Schuljahrgang 10 des Gymnasiums wechselt und im Sekundarbereich I der bisherigen Schule keine zweite 

Fremdsprache erlernt hat. Die neu begonnene zweite Fremdsprache ist als Pflichtfremdsprache auch in den Schuljahrgängen 11 und 12 durchgehend zu betreiben.

2) An die Stelle der ersten oder zweiten Pflichtfremdsprache kann nach Wahl der Schülerin oder des Schülers eine dritte Pflicht- oder Wahlpflichtfremdsprache 

treten. Diese ist auch in den Schuljahrgängen 11 und 12 durchgehend zu betreiben, wenn es sich um eine im Schuljahrgang 10 neu begonnene Fremdsprache

handelt. Eine im Sekundarbereich I begonnene dritte Fremdsprache kann im Schuljahrgang 10 auch als Wahlfremdsprache neben der ersten und zweiten 

Pflichtfremdsprache fortgeführt werden.

3) Für Schülerinnen und Schüler, die an dem Unterricht mit besonderem Schwerpunkt in Musik nach Nr. 3.3.3 teilnehmen, wird das Fach Musik im Schuljahrgang

6 dreistündig und in den Schuljahrgängen 7 bis 9 vierstündig erteilt; außerdem wird für sie in den Schuljahrgängen 6 und 7 das Fach Kunst einstündig erteilt

und werden für sie die in den Schuljahrgängen 7 bis 9 verbleibenden Stunden nach Buchstabe B (Profilunterricht) dem Pflicht- oder Wahlpflichtunterricht zuge-

ordnet. Insbesondere für diese Schülerinnen und Schüler kann der Musikunterricht durch Wahlunterricht im Fach Musik im Schuljahrgang 5 ergänzt werden.

4) Im Fach Politik wird im Umfang von mindestens zehn Wochenstunden Unterricht zur Studien- und Berufswahl durchgeführt.

5) Der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern sollte fachübergreifend und fächerverbindend angelegt sein.

6) Schulen können im Schuljahrgang 5 eine Fremdsprache nach Nrn. 4.7.4.1 und 4.7.4.4 als vierstündige Wahlfremdsprache anbieten. Für diese Lerngruppe werden

Unterrichtsstunden aus dem Stundenkontingent nach Fußnote 7 verwendet und kann der Unterricht in der Fächergruppe Deutsch, erste und zweite Pflicht-

fremdsprache in den Schuljahrgängen 5 bis 9 um bis zu zwei Wochenstunden gekürzt werden.

7) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ in der jeweils geltenden Fassung erhalten die Schulen ein Stun-

denkontingent zur schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem Kontingent 

dürfen für Differenzierungsmaßnahmen im Profilunterricht, Fördermaßnahmen sowie für das Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden.

Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, in den Schuljahrgängen 5 bis 12 am Wahlunterricht im Umfang von mindestens fünf Wochenstunden teilzunehmen. 

5 6 7 8 9 10

Deutsch 5 4 4 3 4 3 23

1. Fremdsprache 4 4 4 3 4 3 22

A
2. Fremdsprache - 4 4 4 3 4 19

3. Fremdsprache - - - - - (4) -

Musik 2 2 1 1 1 2 9

Kunst 2 2 2 1 1 2 10

Geschichte 1 2 2 2 1 2 10

B
Erdkunde 2 1 1 2 1 2 9

Politik - - - 2 2 2 6

Religion / Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 12

Mathematik 5 4 3 3 4 4 23

C
Biologie 2 1 1 2 9

Chemie 3 3 1 1 2 2 7

Physik 1 2 2 2 9

Sport 2 2 2 2 2 2 12

Verfügungsstunde 1 - - - - - 1

Profilunterricht (Unterricht 

mit besonderem Schwer-

punkt; Wahlpflichtunterricht; - - 3 4 4 - 11

ggf. Wahlfremdsprache)

Wahlunterricht (Wahlfremd-

sprachen; neue, für die gym-

nasiale Oberstufe zugelassene + + + + + + +7)

Fächer; Förderunterricht; 

Arbeitsgemeinschaften)

29 30 32 33 34 34 192

+ + + + + + +

Anlage 1 zu Nr. 3.1: Stundentafel 1

Bereich Aufgaben- Fach Schuljahrgang Gesamt-
feld stundenzahl
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} }

5 6 7 8 9 10

Deutsch 5 4 4 4 4 3 24

1. Fremdsprache 4 4 4 4 4 3 23

A
2. Fremdsprache - 4 4 4 4 4 20

3. Fremdsprache - - - - - (4) -

Musik 2 2 1 1 2 2 10

Kunst 2 2 2 1 2 2 11

Geschichte 1 2 2 2 2 2 11

B
Erdkunde 2 1 1 2 2 2 10

Politik - - - 2 2 2 6

Religion / Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 12

Mathematik 5 4 4 4 3 4 24

C
Biologie 2 2 1 2 10

Chemie 3 3 2 1 2 2 8

Physik 2 2 2 2 10 

Sport 2 2 2 2 2 2 12

Verfügungsstunde 1 - - - - - 1

Wahlunterricht (Wahlfremd-

sprachen; neue, für die gym-

nasiale Oberstufe zugelassene + + + + + + +6)

Fächer; Förderunterricht; 

Arbeitsgemeinschaften)

29 30 32 33 34 34 192

+ + + + + + +

Anlage 2 zu Nr. 3.1: Stundentafel 2

Bereich Aufgaben- Fach Schuljahrgang Gesamt-
feld stundenzahl
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1. Stellung der KGS innerhalb des öffentlichen Schul-

wesens

1.1 Die KGS umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 12 (§ 12 Abs. 3

Sätze 1 und 2 und Abs. 5 NSchG) oder 5 bis 13 (§ 12 Abs. 3

Sätze 1 bis 3 und 5 und  Abs. 4 NSchG), im Sekundarbereich I die

Schuljahrgänge 5 bis 10. In der KGS werden die Hauptschule, die

Realschule und das Gymnasium als miteinander verbundene und

aufeinander bezogene Schulzweige geführt.

1.2 Die KGS baut auf der Grundschule auf. Die Aufnahme in

die KGS kann nach § 59a NSchG beschränkt werden. Das Nähere

regelt die Schule in Abstimmung mit dem Schulträger.

1.3 An der KGS können in den jeweiligen Schulzweigen die-

selben Abschlüsse wie an den in §§ 9 bis 11 NSchG genannten Schul-

formen erworben werden. Das Nähere regelt die Bezugsverordnung

zu q und der Bezugserlass zu r. Bei Schülerinnen und Schülern

mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelten bei zieldifferenter

Integration die Bestimmungen der entsprechenden Förderschule.

1.4 In der KGS unterrichten Lehrkräfte mit dem Lehramt an

Grund-, Haupt- und Realschulen, an Gymnasien und ggf. an För-

derschulen.

1.5 Die Zügigkeit der KGS wird gemäß Bezugsverordnung zu f

bestimmt.

2. Aufgaben und Ziele

2.1 Die KGS hat wie alle Schulen die Aufgabe, den im Nieder-

sächsischen Schulgesetz festgelegten Erziehungs- und Bildungs-

auftrag zu erfüllen. Die besondere schulformbezogene Aufgabe

ist in § 12 Abs. 2 NSchG festgelegt.

Darüber hinaus gelten für die KGS in den Schuljahrgängen 5 bis

10 folgende Aufgaben und Ziele:

– Sie vermittelt gemeinsame Lernerfahrungen von Schülerinnen

und Schülern mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und

fördert soziales Lernen vor allem durch schulzweigübergrei-

fenden Unterricht und durch ein gemeinsames Schulleben;

– sie ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine neigungs-

gerechte und ihren jeweiligen Fähigkeiten entsprechende 

Schwerpunktbildung durch ein Angebot an Wahlmöglichkeiten,

die schulzweigbezogen aufeinander abgestimmt oder schul-

zweigübergreifend angelegt sind;

– sie bietet Formen der individuellen Förderung an, z.B. Kurse 

mit dem Ziel des Übergangs auf einen anderen Schulzweig;

– sie erleichtert die Übergänge zwischen den Schulzweigen 

durch Abstimmung von Lehrplänen und Schulbüchern in 

schulzweigübergreifenden Fachkonferenzen sowie durch 

schulzweigübergreifenden Lehrereinsatz.

2.2 Der Unterricht an einer KGS wird in den Schuljahrgängen

5 bis 10 schulzweigspezifisch und schulzweigübergreifend

erteilt. In Deutsch, erster Fremdsprache, Mathematik und in der

Regel in Naturwissenschaften wird schulzweigspezifischer

Unterricht, in Sport und in der Regel in den Fächern des Fachbe-

reichs musisch-kulturelle Bildung schulzweigübergreifender

Unterricht durchgeführt. In den anderen Fächern ggf. ein-

schließlich der Naturwissenschaften kann der Unterricht schul-

zweigspezifisch oder schulzweigübergreifend nach Entschei-

dung der Gesamtkonferenz der Schule erteilt werden. Der

Beschluss der Gesamtkonferenz bedarf der Zustimmung des

Schulelternrats sowie des Schülerrats. Auf § 12 Abs. 3 NSchG

wird hingewiesen. 

2.3 Für die Ziele, Inhalte und Methoden der einzelnen Fächer

im schulzweigspezifischen Unterricht sind die Rahmenrichtlinien

der den jeweiligen Schulzweigen entsprechenden Schulformen

verbindlich. Für den schulzweigübergreifenden Unterricht sind

die Rahmenrichtlinien der Integrierten Gesamtschule verbindlich.

Bei Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädagogischen

Förderbedarf sind bei zieldifferenter Integration die Rahmen-

richtlinien der entsprechenden Förderschule heranzuziehen.

2.4 Eine wesentliche Aufgabe der Schule besteht darin, die

Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich auch in Verantwor-

tung für die künftigen Generationen sachgerecht und aktiv für

den Erhalt der natürlichen Umwelt einzusetzen sowie für gute

Beziehungen und Toleranz unter den Menschen verschiedener

Nationen, Religionen und Kulturkreise einzutreten. Außerdem ist

die Gleichberechtigung der Geschlechter durch eine Erziehung

zu partnerschaftlichem Verhalten zu fördern, das einseitigen

Rollenorientierungen in Familie, Beruf und Gesellschaft ent-

gegenwirkt.

Eine wichtige Aufgabe ist schließlich die Orientierung der Schü-

lerinnen und Schüler über die Berufs- und Arbeitswelt durch

Unterricht und Erkundungen sowie Betriebspraktika. Einzelhei-

ten regeln die Bezugserlasse zu k und l.

2.5 Die Arbeit in der Schule zielt auf die Entwicklung der

gesamten Persönlichkeit. Sie muss also die kognitive Entwick-

lung der Schülerinnen und Schüler und zugleich ihre sozialen,

emotionalen, kreativen und praktischen Fähigkeiten fördern.

Dazu gehört, dass sie die Schülerinnen und Schüler in der Ent-
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Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10
der Kooperativen Gesamtschule (KGS)

RdErl. des MK vom 3.2.2004 – 303 - 81072

- VORIS 22410- 

Bezug:

a) Erlass „Die Arbeit in der Kooperativen Gesamtschule (KGS)“ vom 

6.5.1992 (SVBl. S. 147), zuletzt geändert durch RdErl. vom 

31.1.2002 (SVBl. S. 74) - VORIS 22410 01 00 47 004 -

b) RdErl. „Die Arbeit in der Grundschule“ vom 3.2.2004 (SVBl. S. 85)

c) RdErl. „Die Arbeit in der Hauptschule“ vom 3.2.2004 (SVBl. S. 94)

d) RdErl. „Die Arbeit in der Realschule“ vom 3.2.2004 (SVBl. S. 100)

e) RdErl. „Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 des Gymnasi-

ums“ vom 3.2.2004 (SVBl. S. 107)

f) Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (VO-SEP) vom 

19.10.1994 (Nds. GVBl. S. 460; SVBl. S. 311), geändert durch 

Verordnung vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 398; SVBl. 2004 S. 11)

g) RdErl. „Rahmenrichtlinien für das allgemein bildende Schulwesen“

vom 1.10.2003 (SVBl. S. 308) - VORIS 22410 -

h) Erl. „Organisatorische Regelungen für den Religionsunterricht 

und den Unterricht Werte und Normen“ vom 13.1.1998 (SVBl. S. 37)

- VORIS 22410 01 00 35 082 -

i) RdErl. „Einführung des Curriculums ‚Mobilität‘ in allgemein bilden-

den und berufsbildenden Schulen“ vom 3.9.2002 (SVBl. S. 384) 

- VORIS 22410 -

j) Erl. „Hausaufgaben an den allgemein bildenden Schulen“ vom 

27.1.1997 (SVBl. S. 66) - VORIS 22410 00 00 00 061 -

k) Erl. „Betriebspraktika für Schüler an allgemein bildenden Schulen“

vom 19.9.1998 (SVBl. S. 313) - VORIS 22410 01 00 40 058 -

l) Erl. „Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung“ vom 

11.6.1996 (SVBl. S. 216) - VORIS 22410 01 00 40 050 -

m) Erl. „Zeugnisse in den allgemein bildenden Schulen“ vom 

22.3.1996 (SVBl. S. 87), zuletzt geändert durch RdErl. vom 

8.2.2002 (SVBl. S. 128) - VORIS 22410 01 27 40 007 - 

n) Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über Versetzungen 

und Überweisungen an den allgemein bildenden Schulen (Durch-

lässigkeits- und Versetzungsverordnung) vom 19.6.1995 (Nds. 

GVBl. S. 184 und 440; SVBl. S. 182), zuletzt geändert durch Ver

ordnung vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 404; SVBl. 2004 S. 18)

o) Erl. „Ergänzende Bestimmungen zur Durchlässigkeits- und Verset-

zungsverordnung“ vom 19.6.1995 (SVBl. S. 185), zuletzt geändert 

durch RdErl. vom 19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 20) - VORIS 22410 

01 52 40 001 -

p) Erl. „Schriftliche Arbeiten in den allgemeinbildenden Schulen“ 

vom 21.10.1997 (SVBl. S. 395) - VORIS 22410 00 00 00 069 -

q) Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO-SI) 

vom 7.4.1994 (Nds. GVBl. S. 197; SVBl. S. 140), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 401; SVBl. 2004 

S. 13)

r) RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die 

Abschlüsse im Sekundarbereich I“ vom 19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 16)

- VORIS 22410 01 41 40 002 - 

s) Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) vom 

26.5.1997 (Nds. GVBl. S. 139; SVBl. S. 177), zuletzt geändert durch

Verordnung vom 2.12.2002 (Nds. GVBl. S. 764; SVBl. 2003 S. 6)

t) Erl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die gymna-

siale Oberstufe (EB-VO-GO) vom 26.5.1997 (SVBl. S. 187), zuletzt

geändert durch RdErl. vom 20.7.2001 (SVBl. S. 344)
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– Gesellschaftswissenschaftlicher Fachbereich: Geschichte, Politik,

Erdkunde, Religion / Werte und Normen;

– Naturwissenschaftlicher Fachbereich: Physik, Chemie, Biologie;

außerdem Informatik;

– Fachbereich Arbeit-Wirtschaft-Technik: Arbeitslehre, Arbeit-

Wirtschaft-Technik, Hauswirtschaft, Gestaltendes Werken und

Textiles Gestalten, sofern nicht bereits nach Nr. 3.3.4 gewählt.

3.3.4.2 Im Wahlpflichtbereich werden Fremdsprachen vierstün-

dig, die anderen Fächer zwei oder vierstündig erteilt. Falls die

Wochenstunden nicht im fremdsprachlichen Fachbereich belegt

werden, können sie durch Fächer in einem anderen Fachbereich

oder in verschiedenen anderen Fachbereichen belegt werden.

Die Leistungen in Wahlpflichtfächern werden zensiert und sind

versetzungs- und abschlusswirksam.

3.3.4.3 Im Realschulzweig und im Gymnasialzweig kann eine

zweite Fremdsprache als Wahlfremdsprache bereits im Schul-

jahrgang 6 mit vier Wochenstunden für diejenigen Schülerinnen

und Schüler angeboten werden, die diese Fremdsprache als

zweite Wahlpflicht- oder Pflichtfremdsprache im Schuljahrgang

7 wählen wollen. Auf Beschluss der Gesamtkonferenz und mit

Zustimmung des Schulelternrats kann die KGS eine zweite

Fremdsprache im Schuljahrgang 6 als zweite Wahlpflicht- oder

Pflichtfremdsprache anbieten bei gleichzeitig entsprechender

Kürzung des Pflichtunterrichts. Ein zusätzlicher Lehrerbedarf

kann nicht geltend gemacht werden. Als zweite Fremdsprache

ist Französisch, nach Möglichkeit auch Latein anzubieten; über

die Genehmigung zur Einführung einer anderen Sprache als

zweite Fremdsprache entscheidet die oberste Schulbehörde.

3.3.5 Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sollen mindestens

sechs Stunden Unterricht in ihrer Klasse erteilen. Fachlehrerin-

nen und Fachlehrer sollen in der Regel ihre Klasse oder Lern-

gruppe mindestens in zwei aufeinander folgenden Schuljahren

unterrichten. Die Anzahl der Lehrkräfte in einer Klasse soll mög-

lichst gering sein. 

3.3.6 Im Schuljahrgang 5 können in den ersten vier Wochen

freie Arbeits- und Unterrichtsformen im Vordergrund stehen. Die

Einhaltung der Stundenanteile der Fächer und Fachbereiche ist

hierbei nachrangig. Damit sollen der Übergang der Schülerinnen

und Schüler aus der Grundschule in die KGS und die Bildung

einer Klassengemeinschaft erleichtert werden.

3.3.7 Die Verfügungsstunde dient der Wahrnehmung erzieheri-

scher und organisatorischer Aufgaben und wird in der Regel von

der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erteilt. In den Schuljahr-

gängen 6 bis 10 kann eine Verfügungsstunde eingerichtet werden;

zusätzliche Lehrerstunden können nicht beansprucht werden.

3.3.8 Es können zwei bis vier Stunden Freiarbeit vorgesehen

werden. Damit können die Schülerinnen und Schüler stärker ent-

sprechend ihren Interessen und Fähigkeiten eigene Lernschwer-

punkte wählen und weitgehend selbstständig arbeiten. Die

dafür erforderlichen Stunden sind aus den Bereichen des Pflicht-

oder Wahlpflichtunterrichts zu nehmen. Die Lernangebote sol-

len sich dabei auf die hierfür in Anspruch genommenen Fächer

und Fachbereiche beziehen.

3.3.9 Ein in der Stundentafel einstündig ausgewiesenes Fach ist

in der Regel als Epochenunterricht oder als Halbjahresunterricht

zu erteilen. Der Unterricht kann auch fachübergreifend oder

fächerverbindend durchgeführt werden.

3.3.10 Arbeitsgemeinschaften werden in den Schuljahrgängen 5

bis 10 nach den Möglichkeiten der Schule angeboten. Die Teil-

nahme ist grundsätzlich freiwillig.

Arbeitsgemeinschaften sollen schulzweigübergreifend und kön-

nen schuljahrgangsübergreifend durchgeführt werden; ihre

Dauer beträgt in der Regel ein Schulhalbjahr. Sie können nach

Genehmigung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter auch

in Form von Blockunterricht durchgeführt werden.

Arbeitsgemeinschaften, die geeignet sind, geschlechtsspezifi-

sche Benachteiligungen im Unterricht zu verringern, können für

Schülerinnen und Schüler getrennt angeboten werden.

3.3.11 Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunter-

richt gemäß § 124 NSchG teilnehmen, sind zur Teilnahme am

Unterricht Werte und Normen verpflichtet, soweit sich nicht aus

§ 128 Abs. 1 NSchG anderes ergibt. Einzelheiten regelt der

Bezugserlass zu h.

3.3.12 Die dritte Sportstunde wird im Rahmen der Arbeitsge-

meinschaften oder des Ganztagsangebotes bereitgestellt.

3.3.13 Unterricht nach dem Curriculum „Mobilität“ ist Bestand-

teil des Pflichtunterrichts gemäß Bezugserlass zu i.

3.3.14 Ab Schuljahrgang 8 werden ggf. in Verbindung mit

Fächern des Fachbereichs Arbeit-Wirtschaft-Technik Betriebs-

und Arbeitsplatzerkundungen sowie Betriebspraktika durchge-

führt. Die Organisation erfolgt möglichst schulzweigübergrei-

fend. Einzelheiten regeln die Bezugserlasse zu k und l.
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wicklung ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeit zur Koope-

ration und Mitbestimmung unterstützt.

Diesen Zielen dient zum einen der Unterricht und zum anderen

ein Schulleben, das Anregungen gibt und mitmenschliche

Begegnungen ermöglicht. Dabei soll durch eine Öffnung von

Unterricht und Schule zur außerschulischen Umwelt hin auch die

Teilnahme am kulturellen und politischen Leben der Gemeinde

gefördert werden.

2.6 Im Sekundarbereich I der KGS sollen die Schülerinnen und

Schüler die Qualifikationen zur Fortsetzung ihres Bildungsweges

in berufs- und studienbezogenen Schulformen des Sekundarbe-

reichs II erwerben.

2.7 Im Übrigen gelten die für Hauptschule, Realschule und

Gymnasium festgelegten Aufgaben und Ziele entsprechend den

Bezugserlassen zu c bis e.

3. Stundentafeln

3.1 Stundentafel für die nach Schulzweigen gegliederte KGS

3.1.1 Für den Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlunterricht in der

nach Schulzweigen gegliederten KGS gelten die Stundentafeln

und Anmerkungen zu den Stundentafeln der dem Schulzweig

entsprechenden Schulform nach den Bezugerlassen zu c bis e.

Abweichend von Satz 1 kann die Schule in den Schuljahrgängen

5 und 6 im Fachbereich musisch-kulturelle Bildung die Fächer

Musik, Kunst, Gestaltendes Werken und Textiles Gestalten in

allen drei Schulzweigen mit jeweils gleichen Stundenanteilen

anbieten; das Verfahren nach Nr. 2.2 Sätze 3 bis 5 gilt entspre-

chend.

3.2 Stundentafel für die nach Schuljahrgängen gegliederte KGS 

3.2.1 Der Unterricht in den Schuljahrgängen 5 bis 10 besteht

aus Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlunterricht nach Anlage 1. Für

die Unterrichtsorganisation für Hauptschülerinnen und Haupt-

schüler gilt die berufsbezogene Orientierung nach dem Bezugs-

erlass zu c entsprechend.

3.3 Anmerkungen zu den Stundentafeln

3.3.1 Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler, zur Verbes-

serung fachspezifischer Lehr- und Lernverfahren, zur Weiterent-

wicklung des fachübergreifenden und fächerverbindenden Ler-

nens sowie zur Einrichtung schulzweigübergreifenden Unter-

richts kann die Schule eine von den Stundentafeln nach Nrn. 3.1

und 3.2 abweichende Verteilung der Fachstunden vornehmen.

Dabei sind die Gesamtwochenstunden je Fach für den Durch-

gang in den Schuljahrgängen 5 bis 10, für die Fächer des Fach-

bereichs musisch-kulturelle Bildung im Falle von Nr. 3.1.1 Satz 2

in den Schuljahrgängen 7 bis 10, einzuhalten und soll die Schü-

lerpflichtstundenzahl je Schuljahrgang um nicht mehr als eine

Wochenstunde über- oder unterschritten werden.

3.3.2 Die Stundentafeln sind auf die Schuljahrgänge 5 bis 10 der

KGS als Halbtagsschule ausgerichtet. Die KGS als Ganztagsschule

macht ihren Schülerinnen und Schülern ein ganztägiges Unter-

richts- und Freizeitangebot. 

3.3.3 Wahlpflichtunterricht in der nach Schulzweigen geglieder-

ten KGS

In der nach Schulzweigen gegliederten KGS gelten für den

Wahlpflichtunterricht die Rahmenvorgaben für die dem Schul-

zweig entsprechende Schulform. Wahlpflichtunterricht kann

schulzweigübergreifend für die Fächer eingerichtet werden, die

nach Nr. 2.2 für schulzweigübergreifenden Unterricht zugelas-

sen sind. 

3.3.4 Wahlpflichtunterricht in der nach Schuljahrgängen geglie-

derten KGS

In der nach Schuljahrgängen gegliederten KGS haben die Schü-

lerinnen und Schüler aller Schulzweige in den Schuljahrgängen

7 bis 10 eines der Fächer Musik oder Kunst zu wählen; sofern

das Fach Darstellendes Spiel an der Schule genehmigt ist, kann

es statt Kunst oder Musik gewählt werden. Im Gymnasialzweig

haben sie außerdem im Schuljahrgang 6, im Hauptschul- und

Realschulzweig außerdem in den Schuljahrgängen 6 bis 10 ein

Fach aus dem Fachbereich Arbeit-Wirtschaft-Technik zu wählen,

wobei mindestens für den Hauptschulzweig ab Schuljahrgang 7

Technik und Hauswirtschaft an Stelle der Fächer Gestaltendes

Werken und Textiles Gestalten zur Wahl zu stellen ist.

3.3.4.1 Im Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig ist in den

Schuljahrgängen 7 bis 10 Wahlpflichtunterricht anzubieten. Der

Wahlpflichtunterricht kann eingerichtet werden für folgende

Fachbereiche und Fächer:

– Fremdsprachlicher Fachbereich: Hierzu gehören alle geneh-

migten Fremdsprachen, die nicht erste oder zweite Pflicht-

fremdsprache für die jeweilige Schülerin oder den jeweiligen 

Schüler sind und als zweite oder dritte Wahlpflichtfremdspra-

che oder als Wahlfremdsprache betrieben werden können;

– Fachbereich musisch-kulturelle Bildung: Musik oder Kunst, 

sofern nicht bereits nach Nr. 3.3.4 gewählt;
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5.2.1 Bei entsprechenden Leistungen einer Schülerin oder eines

Schülers des Haupt- oder des Realschulzweiges in Deutsch, Eng-

lisch, Mathematik, der zweiten Fremdsprache oder in den Natur-

wissenschaften kann die Klassenkonferenz auf Vorschlag der

Fachlehrerin oder des Fachlehrers nach vorangegangener

Zustimmung der Erziehungsberechtigten entscheiden, ob sie

oder er in dem jeweiligen Fach am Unterricht des Realschul- oder

des Gymnasialschulzweiges teilnimmt.

5.2.2 Förderunterricht ist vorwiegend für die Schülerinnen und

Schüler einzurichten, die in den Fächern Deutsch, Mathematik

oder in den Fremdsprachen Kenntnisdefizite haben und ihre Leis-

tungen verbessern wollen.

Die Teilnahme am Förderunterricht ist freiwillig und erfolgt auf

Vorschlag der betreffenden Fachlehrkraft in Abstimmung mit der

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und den Erziehungsbe-

rechtigten. Der Förderunterricht findet in der Regel im Rahmen

des wahlfreien Unterrichts statt.

Der Förderunterricht soll von der jeweiligen Fachlehrkraft erteilt

werden; anderenfalls ist eine enge Zusammenarbeit der Fach-

lehrkräfte erforderlich.

Die Durchführung des Förderunterrichts für ausländische Schü-

lerinnen und Schüler und für Aussiedlerkinder bleibt hiervon

unberührt.

5.2.3 In begründeten Einzelfällen kann eine zweite Lehrkraft

zeitlich befristet im Pflichtunterricht zur individuellen Förderung

von Schülerinnen und Schülern oder zur Verbesserung fachspe-

zifischer Lehr- und Lernverfahren eingesetzt werden. Die hierfür

erforderlichen Lehrerstunden dürfen nicht zur Kürzung im

Pflicht- und Wahlpflichtunterricht führen.

5.2.4 In der KGS wird die von der Grundschule dokumentierte

individuelle Lernentwicklung für die Schülerinnen und Schüler in

den Schuljahrgängen 5 bis 10, im Gymnasialzweig der nach

Schulzweigen gegliederten KGS in den Schuljahrgängen 5 bis 9

fortgeschrieben.

Die Dokumentation enthält Aussagen

– zur Lernausgangslage,

– zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen,

– zu Maßnahmen, mit deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll,

– zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch 

die Lehrkraft und durch die Schülerin oder den Schüler.

Die Klassenkonferenz erörtert die individuelle Lernentwicklung

und beschließt die sich daraus ergebenden Arbeitsschritte. Die

dokumentierte individuelle Lernentwicklung ist mit Grundlage

der Unterrichtung und Beratung der Erziehungsberechtigten

über die schulische Entwicklung ihrer Kinder.

6. Leistungsbewertung, Lernkontrollen und Zeugnisse

6.1 Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen Anspruch auf

Anerkennung des individuellen Lernfortschritts. Die Beobach-

tung des Lernprozesses, die Feststellung der Lernergebnisse und

schließlich die Leistungsbewertung haben für sie oder ihn die

pädagogische Funktion der Bestätigung und Lernkorrektur, der

Hilfe zur Selbsteinschätzung, der Lernhilfe und Ermutigung. Den

Erziehungsberechtigten dient die Leistungsbewertung zur Infor-

mation über die Lernentwicklung und ggf. über besondere Lern-

schwierigkeiten.

6.2 Die Leistungsbewertung darf sich nicht in punktueller Leis-

tungsmessung erschöpfen, sondern muss den Ablauf eines Lern-

prozesses einbeziehen. Bei allen Entscheidungen, die für den

weiteren Bildungsgang von Bedeutung sind, müssen neben den

Ergebnissen der Lernkontrollen auch die verschiedenen Bedin-

gungen bedacht werden, von denen der Lernerfolg einer Schü-

lerin oder eines Schülers abhängt.

6.3 Grundlage für die Leistungsbewertung sind schriftliche,

mündliche und andere fachspezifische Lernkontrollen. In allen

Fächern und Fachbereichen haben mündliche und fachspezifi-

sche Lernkontrollen eine große Bedeutung.

6.4 Für die schriftlichen Lernkontrollen gelten die Bestimmun-

gen für die den Schulzweigen entsprechenden Schulformen

nach den Bezugserlassen zu c bis e.

6.5 Im schulzweigübergreifenden Unterricht werden die Leis-

tungen nach den Maßstäben des Schulzweiges beurteilt, dem

die Schülerin oder der Schüler angehört. Falls eine Schülerin oder

ein Schüler gemäß Ziffer 5.2.1 dieses Erlasses am Unterricht

eines anderen Schulzweiges teilnimmt, wird eine entsprechende

schulzweigspezifische Zensur in diesem Fach erteilt. Im Übrigen

gelten die entsprechenden Bestimmungen nach den Bezugser-

lassen zu c bis e.

6.6 Für den Erwerb von Zeugnissen, Versetzungen und

Abschlüssen in den Schulzweigen gelten die für die entspre-

chenden weiterführenden Schulformen im Sekundarbereich I

festgelegten Bestimmungen entsprechend den Bezugsverord-

nungen zu n und q sowie den Bezugserlassen zu m, o und r.
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4. Organisation von Lernprozessen

4.1 Die Lehr- und Lernverfahren sollen den unterschiedlichen

Lernvoraussetzungen, den individuellen Begabungen, Fähigkei-

ten und Neigungen und dem unterschiedlichen Lernverhalten

gerecht werden. 

4.2 Der Unterricht ist so zu planen und zu gestalten, dass das

selbstständige und kooperative Lernen sowie das handlungs-

orientierte und problembezogene Arbeiten der Schülerinnen

und Schüler angeregt und unterstützt werden. Große Bedeu-

tung kommt deshalb neben dem Klassenunterricht den Sozial-

formen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit und neben dem

Lehrgangsunterricht den Unterrichtsformen Freiarbeit, Wochen-

planarbeit und Projektunterricht zu.

4.3 Übungs-, Wiederholungs-, Anwendungs- und Übertra-

gungsphasen sind wichtig für die Sicherung, Einfügung und spä-

tere Anwendung des Gelernten. Deshalb sollen die Schülerinnen

und Schüler lernen, wie sinnvoll geübt und übertragen werden

kann und wie sie selbstständig Ergebnisse sichern können.

Dazu dienen auch die Hausaufgaben. Die Lehrkräfte würdigen

durch regelmäßige Durchsicht die häusliche Arbeit der Schüle-

rinnen und Schüler und vergewissern sich damit u.a. des indivi-

duellen Lernfortschrittes. Weitere Einzelheiten regelt der

Bezugserlass zu j.

4.4 Schülerinnen und Schüler sollen in zunehmendem Maße

an der Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung beteiligt

werden. Dem dienen Besprechungen der Halbjahrespläne mit

fach- und fachbereichsbezogenen und fachübergreifenden und

fächerverbindenden Vorhaben, die Diskussion der Planung für

einzelne Unterrichtseinheiten und die selbstständige Wahl und

Erarbeitung von Aufgaben, Schwerpunkten und Projekten.

4.5 Es ist sicherzustellen, dass die Unterrichtsplanung und

Unterrichtsgestaltung auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien

einen annähernd gleichen Leistungsstand zwischen den Klassen

im Schulzweig eines Schuljahrgangs gewährleistet. Entspre-

chend der besonderen Lernausgangslage jeder Klasse, der Pla-

nung der einzelnen Lehrkraft und der eventuellen Mitplanung

von Schülerinnen und Schülern sollen aber auch klassenbezogene

Schwerpunktsetzungen im Rahmen der Jahresplanung möglich sein.

Zum Erreichen dieser Ziele ist eine enge Zusammenarbeit der

Lehrkräfte, insbesondere im Rahmen von Klassenkonferenzen,

Fach- und Fachbereichskonferenzen erforderlich. 

Die zuständigen Konferenzen erstellen auf der Grundlage der

Rahmenrichtlinien schuleigene Lehrpläne; hierbei sind fachüber-

greifende und fächerverbindende Fragen und Inhalte angemes-

sen zu berücksichtigen.

4.6 Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte soll sich auf Fragen

des Unterrichts und auch auf Probleme und Schwierigkeiten ein-

zelner Schülerinnen und Schüler beziehen. Außerdem ist die

Gestaltung des Schullebens gemeinsam abzusprechen.

4.7 In jedem Schuljahr können mehrtägige Projekte durchge-

führt werden; insgesamt können bis zu zehn Unterrichtstage

dafür angesetzt werden. Die projektbezogene Arbeit kann dabei

klassenbezogen, jahrgangsbezogen, jahrgangsübergreifend

sowie schulzweigübergreifend organisiert werden.

Die Erziehungsberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler

sollen über die mit den Projekten verbundenen pädagogischen

und organisatorischen Fragen rechtzeitig informiert werden; bei

der Planung, Vorbereitung sowie Durchführung sind die Schüle-

rinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten nach Möglich-

keit zu beteiligen.

4.8 In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen die Schülerinnen

und Schüler insbesondere in den folgenden Bereichen fachüber-

greifende methodische Kompetenzen erwerben:

– Umgang mit der Bibliothek und dem Internet;

– Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und einfachen Referaten;

– Textverarbeitung und Tabellenkalkulation;

– Gestaltung und Strukturierung mündlicher Vorträge;

– Mediengestützte Präsentationsverfahren.

Hierzu entwickelt die Schule ein Methodenkonzept und bestimmt

je Schuljahrgang ein Fach, in dem im Umfang von mindestens

zehn Wochenstunden im Schuljahr die entsprechenden Metho-

den vermittelt werden; die Schule kann hiervon abweichen,

wenn sie vergleichbare Festlegungen zur Umsetzung des Metho-

denkonzepts beschließt.

5. Differenzierung und Förderung

5.1 Für die Differenzierungs- und Fördermaßnahmen der nach

Schulzweigen gegliederten KGS gelten grundsätzlich die glei-

chen Bestimmungen wie für die entsprechenden weiterführen-

den Schulformen im Sekundarbereich I.

5.2 Für die KGS ergeben sich in den Schuljahrgängen 5 bis 10

zusätzlich folgende Formen der Differenzierung:
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9. Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in der 

Schule

9.1 Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit in den Schuljahr-

gängen 5 bis 10 der KGS gehört es, den Schülerinnen und Schü-

lern frühzeitig Möglichkeiten der Mitwirkung sowie der Mitge-

staltung in der Schule einzuräumen. Im Einzelnen gelten die §§

77 bis 87 NSchG.

9.2 Die Schule muss deshalb entsprechende Rahmenbedin-

gungen für eine altersgemäß angemessene Beteiligung der

Schülerinnen und Schüler an schulischen Entscheidungsprozes-

sen und Fragen schaffen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehö-

ren u.a.:

– die Sicherstellung der Wahl der Schülerinnen- und Schülerver-

tretung sowie der Konferenzteilnahme von Schülervertreterinnen

und -vertretern;

– die Nutzung der Schulanlagen durch die gewählten Schülerinnen-

und Schülervertretungen;

– die wöchentliche SV-Stunde für Versammlungen und Beratun-

gen innerhalb der regelmäßigen Unterrichtszeit;

– bis zu je vier Schülerinnen- und Schülerversammlungen sowie

Schülerinnen- und Schülerratssitzungen im Schuljahr;

– die Tätigkeit von SV-Beraterinnen oder SV-Beratern der Schü-

lerschaft.

9.3 Ein regelmäßiger Informationsaustausch, insbesondere vor

grundsätzlichen Entscheidungen, die die Schule betreffen, ist

Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-

schen Schule und Schülerschaft. Grundsätzlich besteht ein Infor-

mationsrecht der Schülerinnen- und Schülervertretung sowie

eine Informationspflicht der Schulleitung und der Lehrkräfte.

9.4 Die Einrichtung von eigenen Arbeitsgemeinschaften und

die Durchführung von eigenen Veranstaltungen, die die Schüle-

rinnen- und Schülervertretung organisiert, sowie Mitteilungen

der Schülerinnen- und Schülervertretung sollen nach dem Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag des NSchG einen für die Schülerin-

nen und Schüler zur freien Gestaltung überlassenen Erfahrungs-

raum darstellen. Derartige Aktivitäten sind, soweit sie den

Bestimmungen des NSchG nicht widersprechen, von der Schule

anzuregen, zu unterstützen und zu fördern.

9.6 Die Schule sollte eine Vielfalt von Aktivitäten der Schüle-

rinnen und Schüler fördern und eine breite Meinungsbildung

gewährleisten. Das Flugblatt, die Schülerzeitung sowie die für

politische, religiöse oder weltanschauliche Richtungen eintreten-

den Schülergruppen ermöglichen den Schülerinnen und Schü-

lern sich zu artikulieren und ihre Meinung zum Ausdruck zu brin-

gen. Das Flugblatt und die Schülerzeitung unterliegen dem Pres-

serecht sowie den übrigen gesetzlichen Bestimmungen (§ 87

Abs. 3 NSchG).

10. Vorzeitiger Wechsel in die gymnasiale Oberstufe

10.1 Die Gesamtkonferenz einer nach Schuljahrgängen geglie-

derten KGS mit gymnasialer Oberstufe kann beschließen, zu

Beginn des Schuljahrgangs 5 im Gymnasialzweig eine Klasse ein-

zurichten, die von denjenigen Schülerinnen und Schülern des

Schuljahrgangs besucht wird, die beabsichtigen, durch Über-

springen eines Schuljahrgangs vorzeitig in die gymnasiale Ober-

stufe zu wechseln. Ziel des Unterrichts in dieser Klasse ist es, die

Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die allgemeine Hoch-

schulreife ein Schuljahr früher zu erwerben. Ein Notenzeugnis

nach Nr. 4.6 der Ergänzenden Bestimmungen zur Durchlässig-

keits- und Versetzungsverordnung ist Voraussetzung für die Auf-

nahme in diese Klasse.

10.2 Die Klasse ist eine der in dem betreffenden Schuljahrgang

zu bildende Klasse. Die Schülerzahl dieser Klasse muss minde-

stens 24 Schülerinnen und Schüler betragen.

10.3 Die Schule entscheidet, welcher Schuljahrgang bis zum

Ende des Schuljahrgangs 10 von den Schülerinnen und Schülern

dieser Klasse übersprungen werden soll und legt das Lehrplan-

konzept für diese Klasse in den Schuljahrgängen 5 bis 10 fest.

Dabei ist auch der Wechsel nach einem Schulhalbjahr in den

nächsthöheren Schuljahrgang zulässig.

10.4 Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler dieser Klasse

erhält die Schule zusätzlich zehn Förderstunden. Die Schule ent-

scheidet in eigener Verantwortung über die Verteilung dieser

Stunden.
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6.7 Bei den Zeugnissen ist im Zeugniskopf außer der Schule

und der Schulform der besuchte Schulzweig anzugeben.

7. Zusammenarbeit mit anderen Schulen

7.1 Die enge Zusammenarbeit zwischen der KGS und den

Grundschulen in ihrem Einzugsbereich ist Voraussetzung für

einen kontinuierlichen Bildungsweg der Schülerin oder des

Schülers. 

7.2 Für die Gestaltung der Zusammenarbeit mit den im Ein-

zugsgebiet einer KGS liegenden Schulen sind die für die Grund-

schulen und die entsprechenden Schulformen geltenden Bestim-

mungen nach den Bezugserlassen zu c bis e anzuwenden.

7.3 In dem Fall, in dem Schülerinnen und Schüler mit sonder-

pädagogischem Förderbedarf die KGS in der Absicht zielgleicher

oder zieldifferenter Integration besuchen, arbeitet die KGS mit

der entsprechenden Förderschule zusammen.

7.4 Um die Übergänge in den Sekundarbereich II möglichst

reibungslos zu gestalten, ist an jeder KGS eine Beauftragte oder

ein Beauftragter für Fragen der Zusammenarbeit mit den

benachbarten berufsbildenden Schulen und Gymnasien von der

Gesamtkonferenz zu bestimmen. Die Schulleiterin oder der

Schulleiter regelt die Zusammenarbeit im Einvernehmen mit den

Leiterinnen und Leitern der in Betracht kommenden Schulen.

Die Zusammenarbeit mit der Berufsberatung ist durch Bezugser-

lass zu l geregelt.

8. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

8.1 Das Recht der Erziehungsberechtigten sowie die Aufgaben

der Schule erfordern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die

Erziehungsberechtigten sind an den schulischen Belangen und

Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Im Einzelnen gelten die

§§ 87 bis 100 NSchG.

8.2 Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die Erzie-

hungsberechtigten über Grundsätze der schulischen Erziehung

und über Ziele und Inhalte, Planung und Gestaltung des Unter-

richts zu informieren und diese mit ihnen zu erörtern. Sie müs-

sen außerdem die Erziehungsberechtigten über die Entwicklung

ihres Kindes in der Schule, über sein Lern-, Arbeits- und Sozial-

verhalten sowie über Lernerfolge und Lernschwierigkeiten

unterrichten. Die Lehrerinnen und Lehrer benötigen ihrerseits

Informationen der Erziehungsberechtigten über deren Kind.

Diese gegenseitigen Informationen sind hilfreich für die Förde-

rung der Kinder; sie können dazu beitragen, Störungen des Bil-

dungsprozesses zu vermeiden.

Die gegenseitigen Informationen und die Zusammenarbeit sind

notwendig, um die Schülerinnen und Schüler über ihren weite-

ren Bildungs- und Berufsweg richtig beraten zu können. Damit

wird auch sichergestellt, dass die Erziehungsberechtigten über

die mit dem jeweiligen Schulabschluss verbundenen Berechti-

gungen ausreichend unterrichtet sind.

8.3 Der gegenseitigen Information und Beratung dienen

Elternabende, Elternsprechtage, Sprechnachmittage, besondere

Informationsveranstaltungen und Einzelberatungen; letztere

können auch in Form von Hausbesuchen erfolgen. Die Erzie-

hungsberechtigten sind vor Entscheidungen, die sie in Bezug auf

den Bildungsweg ihrer Kinder zu treffen haben, rechtzeitig zu

informieren und zu beraten.

8.4 Für die Erziehungsberechtigten einzelner Schuljahrgänge

finden Informationsveranstaltungen insbesondere zu folgenden

Themen statt:

Im Schuljahrgang 5 dienen sie der Information über Aufgaben

und Ziele der KGS, über die Organisation des Unterrichts, über

Inhalte und Arbeitsweisen sowie über das Schulleben.

Darüber hinaus sind die Erziehungsberechtigten rechtzeitig über

die Fremdsprachenregelungen und Schwerpunktbildung im

Wahlpflichtunterricht sowie die sich daraus ergebenden Konse-

quenzen für den Sekundarbereich II zu informieren.

In den Schuljahrgängen 9 oder 10 werden mögliche Schullauf-

bahnen und Abschlüsse im allgemein bildenden und berufsbil-

denden Schulwesen dargestellt. Zu diesen Veranstaltungen werden

Vertreterinnen und Vertreter von berufs- und studienbezogenen

Schulformen des Sekundarbereichs II und der Berufsberatung

eingeladen.

8.5 Einzelberatungen erstrecken sich u.a. auf Auskünfte über

die Lernsituation einer Schülerin oder eines Schülers, über Fragen

der Schullaufbahn und die dazu zu erwägenden Maßnahmen. 

Für die Einzelberatung ist vor allem die Klassenlehrerin oder der

Klassenlehrer zuständig.

8.6 Termine für Elterninformationsveranstaltungen und Einzel-

beratungen sind in der Regel zeitlich so anzusetzen, dass sie auf

die Berufstätigkeit von Erziehungsberechtigten Rücksicht nehmen.

72 | Kooperative Gesamtschule



Kooperative Gesamtschule | 75

11. Schlussbestimmungen

11.1 Schulen können mit Genehmigung der obersten Schulbe-

hörde von den Regelungen dieses Erlasses abweichende Modelle

erproben.

11.2 Genehmigungen für die Einführung einer zweiten und

dritten Pflicht-, Wahlpflicht oder Wahlfremdsprache oder für ein

anderes Fach, die einzelnen Kooperativen Gesamtschulen erteilt

worden sind, gelten weiter. Die erforderlichen Anpassungen an

die Vorgaben dieses Erlasses erfolgt durch die Schule.

11.3 Dieser Erlass tritt zum 1.8.2004 in Kraft. Im Einzelnen gel-

ten für die nach Schulzweigen gegliederten KGS die Regelungen

des In-Kraft-Tretens nach den Bezugserlassen zu c bis e; für die

nach Schuljahrgängen gegliederte KGS gilt der Erlass erstmals

für diejenigen Schülerinnen und Schülern, die zum 1.8.2004 in

den 5. und 6. Schuljahrgang eintreten oder zurücktreten. Ent-

sprechend tritt der Bezugserlass zu a außer Kraft.
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H = Hauptschulzweig    R = Realschulzweig    G = Gymnasialzweig

1) Wahlfremdsprachen-, ggf Wahlpflicht- oder Pflichtfremdsprachenunterricht nach Nr. 3.3.4.3

2) Wahlpflichtunterricht

3) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ in der jeweils geltenden Fassung erhalten Schulen ein Stunden-

kontingent zur schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem Kontingent dürfen für Differen-

zierungsmaßnahmen im Wahlpflichtunterricht sowie weitere Differenzierungs- und Fördermaßnahmen und für das Angebot von Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften 

verwendet werden.

Anlage 1 zu Nr. 3.2.1: Stundentafel für die nach Schuljahrgängen gegliederte KGS

Fach/Fachbereich Schuljahrgang Gesamt-
stunden

zahl

3)3)3)

2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)2)

1) 2) 2) 2) 2) 2)1)

}

}

}

}

}

5 6 7 8 9 10

H R G H R G H R G H R G H R G H R G H R G

Deutsch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 24 24 23

Englisch

(1. Fremdsprache)
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 23 23 22

Mathematik 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 24 23

Naturwissenschaften

- Physik

- Chemie 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 22 22 21

- Biologie

2. Fremdsprache - - - - + + - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 16 16

Religion /

Werte und Normen
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12

Gesellschaftswissenschaften

- Geschichte

- Politik 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 18 18 16

- Erdkunde

Arbeit-Wirtschaft-Technik

- Arb.-Wirtschaft

- Arbeitslehre 

- Technik
- - - 2 2 2 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 10 10 2

- Hauswirtschaft

Musisch-kulturelle Bildung

- Musik

- Kunst
3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 13 13

- Gest. Werken

- Text. Gestalten
2 2 2 2 2 2 + + + + + + + + + + + + 4 4 4

Wahlpflichtbereich - - - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 16 16 14

Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12

Verfügungsstunde 1 1 1 + + + + + + + + + + + + + + + 1 1 1

Wahlbereich

(Fremdsprache /Arbeitsge-

meinschaft / Förderunter-
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

richt / Wahlfächer)

Schülerpflichtstundenzahl 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 179

Schülerhöchststundenzahl + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
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1. Stellung der IGS innerhalb des öffentlichen Schulwesens

1.1 Die IGS umfasst die Schuljahrgänge 5 bis 13, im Sekundar-

bereich I die Schuljahrgänge 5 bis 10 (§§ 5 und 12 NSchG). Im

Sekundarbereich I ist die IGS nach Schuljahrgängen gegliedert.

1.2 Die IGS baut auf der Grundschule auf. Die Aufnahme in

die IGS kann nach § 59a NSchG beschränkt werden; das Nähere

regelt die Schule in Abstimmung mit dem Schulträger.

1.3 An der IGS können dieselben Abschlüsse wie an den in §§

9 bis 11 NSchG genannten Schulformen erworben werden. Das

Nähere regelt die Bezugsverordnung zu n und der Bezugserlass

zu o. Bei Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädagogi-

schen Förderbedarf gelten bei zieldifferenter Integration die

Bestimmungen der entsprechenden Förderschule.

1.4 In den Schuljahrgängen 5 bis 10 der IGS unterrichten Lehr-

kräfte mit dem Lehramt an Grund- und Hauptschulen, an Real-

schulen, an Gymnasien und ggf. an Förderschulen.

1.5 Die Zügigkeit der IGS wird gemäß Bezugsverordnung zu c

bestimmt.

2. Aufgaben und Ziele

2.1 Die IGS hat wie alle Schulen die Aufgabe, den im Nieder-

sächsischen Schulgesetz festgelegten Erziehungs- und Bildungs-

auftrag zu erfüllen. Ihre Arbeit ist geprägt durch das Bestreben,

Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichen Lernvorausset-

zungen gemeinsame Lernerfahrungen zu vermitteln und sie

durch differenzierenden Unterricht individuell zu fördern. Die

besondere schulformbezogene Aufgabe ist in § 12 Abs. 2 NSchG

festgelegt.

2.2 Die Ziele, Inhalte und Methoden für den Unterricht in den

Schuljahrgängen 5 bis 10 sind in den Rahmenrichtlinien nach

dem Bezugserlass zu d sowie weiteren curricularen Vorgaben für

die IGS festgelegt. Bei Schülerinnen und Schülern mit einem

sonderpädagogischen Förderbedarf sind bei zieldifferenter Inte-

gration die Rahmenrichtlinien der entsprechenden Förderschule

heranzuziehen.

2.3 Eine wesentliche Aufgabe der Schule besteht darin, die

Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich auch in Verantwor-

tung für die künftigen Generationen sachgerecht und aktiv für

den Erhalt der natürlichen Umwelt einzusetzen sowie für gute

Beziehungen und Toleranz unter den Menschen verschiedener

Nationen, Religionen und Kulturkreise einzutreten. Außerdem ist

die Gleichberechtigung der Geschlechter durch eine Erziehung

zu partnerschaftlichem Verhalten zu fördern, das einseitigen

Rollenorientierungen in Familie, Beruf und Gesellschaft ent-

gegenwirkt.

Eine wichtige Aufgabe ist schließlich die Orientierung der Schü-

lerinnen und Schüler über die Berufs- und Arbeitswelt durch

Unterricht und Erkundungen sowie Betriebspraktika. Einzelhei-

ten regeln die Bezugserlasse zu h und i.

2.4 Die Arbeit in der Schule zielt auf die Entwicklung der

gesamten Persönlichkeit. Sie muss also die kognitive Entwick-

lung der Schülerinnen und Schüler und zugleich ihre sozialen,

emotionalen, kreativen und praktischen Fähigkeiten fördern.

Dazu gehört, dass sie die Schülerinnen und Schüler in der Ent-

wicklung ihrer Selbstständigkeit und ihrer Fähigkeit zu Koopera-

tion und Mitbestimmung unterstützt.

Diesen Zielen dient zum einen der Unterricht und zum anderen

ein Schulleben, das Anregungen gibt und mitmenschliche

Begegnungen ermöglicht. Dabei soll durch eine Öffnung von

Unterricht und Schule zur außerschulischen Umwelt hin auch die

Teilnahme am kulturellen und politischen Leben der Gemeinde

gefördert werden.

2.5 Im Sekundarbereich I der IGS sollen die Schülerinnen und

Schüler die Qualifikationen erwerben, mit denen sie ihren Bil-

dungsweg in berufs- oder studienbezogenen Schulformen des

Sekundarbereichs II fortsetzen können.

3. Stundentafel

3.1 Der Unterricht in den Schuljahrgängen 5 bis 10 besteht

aus Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlunterricht nach Anlage 1.

3.2 Anmerkungen zur Stundentafel

3.2.1 Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler, zur Verbes-

serung fachspezifischer Lehr- und Lernverfahren sowie zur

Weiterentwicklung des fachübergreifenden und fächerverbin-

denden Lernens kann die Schule eine von der Stundentafel nach

Nr. 3.1 abweichende Verteilung der Fachstunden vornehmen.

Dabei sind die Gesamtwochenstunden je Fach für den Durch-

gang in den Schuljahrgängen 5 bis 10 einzuhalten und soll die

Schülerpflichtstundenzahl je Schuljahrgang um nicht mehr als

eine Wochenstunde über- oder unterschritten werden.

3.2.2 Die Stundentafel ist auf die Schuljahrgänge 5 bis 10 der

IGS als Halbtagsschule ausgerichtet. Die IGS als Ganztagsschule
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Die Arbeit in den Schuljahrgängen 5 bis 10 der Integrierten

Gesamtschule (IGS)

RdErl. des MK vom 3.2.2004 – 303 - 81071

- VORIS 22410 -

Bezug:

a) Erl. „Die Arbeit in der Integrierten Gesamtschule (IGS)“ vom 

6.5.1992 (SVBl. S. 155 und 210), zuletzt geändert durch RdErl. vom

31.1.2002 (SVBl. S. 76) - VORIS 22410 01 00 47 005 -

b) RdErl. „Die Arbeit in der Grundschule“ vom 3.2.2004 (SVBl. S. 85)

c) Verordnung zur Schulentwicklungsplanung (VO-SEP) vom 

19.10.1994 (Nds. GVBl. S. 460; SVBl. S. 311), geändert durch Ver-

ordnung vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 398; SVBl. 2004 S. 11)

d) RdErl. „Rahmenrichtlinien für das allgemein bildende Schulwesen“ 

vom 1.10.2003 (SVBl. S. 308) - VORIS 22410 -

e) Erl. „Organisatorische Regelungen für den Religionsunterricht und 

den Unterricht Werte und Normen“ vom 13.1.1998 (SVBl. S. 37) 

- VORIS 22410 01 00 35 082 -

f) RdErl. „Einführung des Curriculums ‚Mobilität‘ in allgemein bilden

den und berufsbildenden Schulen“ vom 3.9.2002 (SVBl. S. 384) 

- VORIS 22410 -

g) Erl. „Hausaufgaben an den allgemein bildenden Schulen“ vom 

27.1.1997 (SVBl. S. 66) - VORIS 22410 00 00 00 061 -

h) Erl. „Betriebspraktika für Schüler an allgemein bildenden Schulen“

vom 19.9.1998 (SVBl. S. 313) - VORIS 22410 01 00 40 058 -

i) Erl. „Zusammenarbeit von Schule und Berufsberatung“ vom 

11.6.1996 (SVBl. S. 216) - VORIS 22410 01 00 40 050 -

j) Erl. „Zeugnisse in den allgemein bildenden Schulen“ vom 22.3.1996

(SVBl. S. 87), zuletzt geändert durch RdErl. vom 8.2.2002 (SVBl. S. 128)

- VORIS 22410 01 27 40 007 - 

k) Verordnung über die Durchlässigkeit sowie über Versetzungen und 

Überweisungen an den allgemein bildenden Schulen (Durchlässig-

keits- und Versetzungsverordnung) vom 19.6.1995 (Nds. GVBl. S. 184

und 440; SVBl. S. 182), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 404; SVBl. 2004 S. 18)

l) Erl. „Ergänzende Bestimmungen zur Durchlässigkeits- und Verset-

zungsverordnung“ vom 19.6.1995 (SVBl. S. 185), zuletzt geändert 

durch RdErl. vom 19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 20) - VORIS 22410 01 

52 40 001 -

m) Erl. „Schriftliche Arbeiten in den allgemeinbildenden Schulen“ vom

21.10.1997 (SVBl. S. 395) - VORIS 22410 00 00 00 069 -

n) Verordnung über die Abschlüsse im Sekundarbereich I (AVO-SI) vom

7.4.1994 (Nds. GVBl. S. 197; SVBl. S. 140), zuletzt geändert durch 

Verordnung vom 19.11.2003 (Nds. GVBl. S. 401; SVBl. 2004 S. 13)

o) RdErl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die 

Abschlüsse im Sekundarbereich I“ vom 19.11.2003 (SVBl. 2004 S. 16)

- VORIS 22410 01 41 40 002 - 

p) Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) vom 26.5.1997

(Nds. GVBl. S. 139; SVBl. S. 177), zuletzt geändert durch Verordnung

vom 2.12.2002 (Nds. GVBl. S. 764; SVBl. 2003 S. 6)

q) Erl. „Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die gymnasiale

Oberstufe (EB-VO-GO) vom 26.5.1997 (SVBl. S. 187), zuletzt geän-

dert durch Erl. vom 20.7.2001 (SVBl. 344)
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3.2.14 Schülerinnen und Schüler können im Schuljahrgang 9

und 10 an einer dreistündig anzubietenden Wahlfremdsprache

teilnehmen.

3.2.15 Unterricht nach dem Curriculum „Mobilität“ ist Bestand-

teil des Pflichtunterrichts gemäß Bezugserlass zu f.

3.2.16 In Arbeit-Wirtschaft-Technik werden ab Schuljahrgang 8

Betriebs- und Arbeitsplatzerkundungen sowie Betriebspraktika

durchgeführt. Einzelheiten regelt der Bezugserlass zu h.

3.2.17 In begründeten Einzelfällen kann eine zweite Lehrkraft

zeitlich befristet im Pflichtunterricht zur individuellen Förderung

von Schülerinnen und Schülern oder zur Verbesserung fachspe-

zifischer Lehr- und Lernverfahren eingesetzt werden. Die hierfür

erforderlichen Lehrerstunden dürfen nicht zur Kürzung im

Pflichtunterricht führen.

4. Organisation von Lernprozessen

4.1 Die Lehr- und Lernverfahren sollen den unterschiedlichen

Lernvoraussetzungen, den individuellen Begabungen, Fähigkei-

ten und Neigungen und dem unterschiedlichen Lernverhalten

gerecht werden.

4.2 Der Unterricht ist so zu planen und zu gestalten, dass das

selbstständige und kooperative Lernen sowie das handlungs-

orientierte und problembezogene Arbeiten der Schülerinnen

und Schüler angeregt und unterstützt werden. Große Bedeu-

tung kommt deshalb neben dem Klassenunterricht den Sozial-

formen Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit und neben dem

Lehrgangsunterricht den Unterrichtsformen Freiarbeit, Wochen-

planarbeit und Projektunterricht zu.

4.3 Übungs-, Wiederholungs-, Anwendungs- und Übertra-

gungsphasen sind wichtig für die Sicherung, Einfügung und spä-

tere Anwendung des Gelernten. Deshalb sollen die Schülerinnen

und Schüler auch lernen, wie sinnvoll geübt und übertragen

werden kann und wie sie selbstständig Ergebnisse sichern kön-

nen.

4.4 Schülerinnen und Schüler sollen in zunehmendem Maße

an der Unterrichtsplanung und Unterrichtsgestaltung beteiligt

werden. Dem dienen Besprechungen der Schulhalbjahrespläne

mit fachübergreifenden sowie fächerverbindenden Vorhaben,

die Diskussion der Planung für einzelne Unterrichtseinheiten und

die selbstständige Wahl und Erarbeitung von Aufgaben, Schwer-

punkten und Projekten.

4.5 Es ist sicherzustellen, dass die Unterrichtsplanung und

Unterrichtsgestaltung auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien

einen annähernd gleichen Leistungsstand zwischen den Klassen

eines Schuljahrganges gewährleistet. Entsprechend der beson-

deren Lernausgangslage jeder Klasse, der Planung der einzelnen

Lehrkraft und der evtl. Mitplanung von Schülerinnen und Schü-

lern sollen aber auch klassenbezogene Schwerpunktsetzungen

im Rahmen der Jahrgangsplanung möglich sein.

Zum Erreichen dieser Ziele ist eine enge Zusammenarbeit der

Lehrkräfte, insbesondere im Rahmen von Klassenkonferenzen,

Fach- und Fachbereichskonferenzen erforderlich. 

Die zuständigen Konferenzen erstellen auf der Grundlage der

Rahmenrichtlinien schuleigene Lehrpläne; hierbei sind fachbe-

reichsübergreifende und fachbereichsverbindende Fragen und

Inhalte angemessen zu berücksichtigen.

4.6 Die Zusammenarbeit der Lehrkräfte soll sich auf Fragen

des Unterrichts und auch auf Probleme und Schwierigkeiten ein-

zelner Schülerinnen und Schüler beziehen. Außerdem ist die

Gestaltung des Schullebens gemeinsam abzusprechen.

4.7 In jedem Schuljahr können mehrtägige Projekte durchge-

führt werden; insgesamt können bis zu zehn Unterrichtstage

dafür angesetzt werden. Die projektbezogene Arbeit kann dabei

klassenbezogen, jahrgangsbezogen sowie jahrgangsübergrei-

fend organisiert werden.

Die Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten sind

über die mit den Projekten verbundenen pädagogischen und

organisatorischen Fragen zu informieren, bei der Planung und

Vorbereitung sowie nach Möglichkeit an der Durchführung zu

beteiligen.

4.8 In den Schuljahrgängen 5 bis 10 sollen die Schülerinnen

und Schüler insbesondere in den folgenden Bereichen fachüber-

greifende methodische Kompetenzen erwerben:

– Umgang mit der Bibliothek und dem Internet;

– Anfertigen von Unterrichtsprotokollen und einfachen Referaten;

– Textverarbeitung und Tabellenkalkulation;

– Gestaltung und Strukturierung mündlicher Vorträge;

– Mediengestützte Präsentationsverfahren.

Hierzu entwickelt die Schule ein Methodenkonzept und bestimmt

je Schuljahrgang ein Fach, in dem im Umfang von mindestens

zehn Wochenstunden im Schuljahr die entsprechenden Metho-

den vermittelt werden. Die Schule kann hiervon abweichen,
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macht ihren Schülerinnen und Schülern im Sekundarbereich I ein

ganztägiges Unterrichts- und Freizeitangebot. 

3.2.3 Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer sollen in den Schul-

jahrgängen 5 bis 8 mindestens sechs, in den Schuljahrgängen 9

und 10 mindestens vier Stunden in ihrer Klasse erteilen. Fach-

lehrerinnen und Fachlehrer sollen in der Regel ihre Klasse oder

ihren Kurs mindestens in zwei aufeinander folgenden Schuljah-

ren unterrichten. Die Anzahl der Lehrkräfte in einer Klasse soll

möglichst gering sein.

3.2.4 Im Schuljahrgang 5 können in den ersten vier Wochen

freie Arbeits- und Unterrichtsformen im Vordergrund stehen. Die

Einhaltung der Stundenanteile der Fächer und Fachbereiche ist

hierbei nachrangig. Damit sollen der Übergang der Schülerinnen

und Schüler aus der Grundschule in die IGS und die Bildung einer

Klassengemeinschaft erleichtert werden.

3.2.5 Soweit in einem Fachbereich fachübergreifend oder

fächerverbindend unterrichtet wird, entfallen auf die einzelnen

Fächer im Schuljahresmittel gleiche Stundenanteile.

3.2.6 Ein in der Stundentafel einstündig ausgewiesenes Fach ist

in der Regel als Epochenunterricht oder als Halbjahresunterricht

zu erteilen. 

3.2.7 Die Verfügungsstunde dient der Wahrnehmung erzieheri-

scher und organisatorischer Aufgaben und wird in der Regel von

der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer erteilt. In den Schuljahr-

gängen 6 bis 10 kann eine Verfügungsstunde eingerichtet werden;

zusätzliche Lehrerstunden können nicht beansprucht werden.

3.2.8 Es können zwei bis vier Stunden für Freiarbeit vorgesehen

werden. Damit können die Schülerinnen und Schüler stärker ent-

sprechend ihren Interessen und Neigungen eigene Lernschwer-

punkte wählen und weitgehend selbstständig erarbeiten. Die

dafür erforderlichen Stunden sind in der Regel aus dem Bereich

des Pflicht- oder Wahlpflichtunterrichts zu nehmen; die Lernan-

gebote sollen sich dabei auf die hierfür in Anspruch genomme-

nen Fächer und Fachbereiche beziehen.

3.2.9 In den Schuljahrgängen 7 bis 10 wird Wahlpflichtunter-

richt angeboten, der nach den Möglichkeiten der Schule gestal-

tet wird. Dabei sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten:

In den Schuljahrgängen 7 und 8 sind Arbeit-Wirtschaft-Technik,

eine zweite Fremdsprache, Naturwissenschaften und möglichst

auch Gesellschaftslehre sowie Fächer des Fachbereichs musisch-

kulturelle Bildung anzubieten; es können weitere Fächer mit

Ausnahme der Fächer Deutsch, erste Fremdsprache und Mathe-

matik angeboten werden. Wahlpflichtunterricht kann auch fach-

übergreifend oder fächerverbindend durchgeführt werden. Eine

zweite Fremdsprache ist vierstündig, die anderen Fächer sind

zwei- oder vierstündig vorzusehen. Die Schülerin oder der Schü-

ler hat aus dem Angebot ein vierstündiges Fach oder zwei zwei-

stündige Fächer auszuwählen. Mit Ausnahme der zweiten

Fremdsprache, die für die Dauer von vier Schuljahren beizube-

halten ist, sind die gewählten Fächer in der Regel für mindestens

zwei Schuljahrgänge beizubehalten. In den Schuljahrgängen 9

und 10 kann die Schülerin oder der Schüler nach Maßgabe des

Angebots der Schule die beiden in den Schuljahrgängen 7 und 8

gewählten Fächer weiterführen, aber auch zwei neue Fächer

wählen; Satz 4 gilt entsprechend. 

3.2.9.1 Auf Beschluss der Gesamtkonferenz und mit Zustimmung

des Schulelternrats kann die Schule den Wahlpflichtunterricht im

Schuljahrgang 9 und 10 um je zwei Wochenstunden erhöhen bei

gleichzeitig entsprechender Kürzung des Pflichtbereichs in den

Fachbereichen Gesellschaftslehre, Naturwissenschaften und

musisch-kulturelle Bildung. Bezüglich des Fachangebots in die-

sem Wahlpflichtunterricht gilt Nr. 3.2.9 entsprechend. Ein

zusätzlicher Lehrerbedarf kann nicht geltend gemacht werden.

3.2.10 An der IGS kann eine zweite Fremdsprache als Wahl-

fremdsprache bereits im Schuljahrgang 6 mit vier Wochenstun-

den für diejenigen Schülerinnen und Schüler angeboten werden,

die diese Fremdsprache als zweite Fremdsprache im Schuljahr-

gang 7 wählen wollen. Auf Beschluss der Gesamtkonferenz und

mit Zustimmung des Schulelternrats kann die IGS eine zweite

Fremdsprache im Schuljahrgang 6 als zweite Wahlpflichtfremd-

sprache anbieten bei gleichzeitig entsprechender Kürzung des

Pflichtunterrichts. Ein zusätzlicher Lehrerbedarf kann nicht gel-

tend gemacht werden. Als zweite Fremdsprache ist in jeder IGS

Französisch, nach Möglichkeit auch Latein anzubieten. Über die

Genehmigung zur Einführung einer anderen Sprache als zweite

Fremdsprache entscheidet die oberste Schulbehörde.

3.2.11 Arbeitsgemeinschaften sind nach den Möglichkeiten der

Schule anzubieten. Die Teilnahme ist freiwillig. Im Einzelfall kann

eine Schülerin oder ein Schüler die Höchststundenzahl durch

Teilnahme an Arbeitsgemeinschaften überschreiten, wenn die

Erziehungsberechtigten zustimmen.

3.2.12 Schülerinnen und Schüler, die nicht am Religionsunter-

richt gem. § 124 NSchG teilnehmen, sind zur Teilnahme am

Unterricht Werte und Normen verpflichtet, soweit sich nicht aus

§ 128 Abs. 1 NSchG anderes ergibt. Einzelheiten regelt der

Bezugserlass zu e.

3.2.13 Die dritte Sportstunde wird im Rahmen der Arbeitsge-

meinschaften oder des Ganztagsangebotes bereitgestellt.
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5.3.4 Förderunterricht

Förderunterricht ist vorwiegend für die Schülerinnen und Schü-

ler einzurichten, die in den Fächern Deutsch, Mathematik oder

Fremdsprachen Kenntnisdefizite haben und ihre Leistungen ver-

bessern wollen.

Die Teilnahme am Förderunterricht ist freiwillig und erfolgt auf

Vorschlag der betreffenden Fachlehrkraft in Abstimmung mit der

Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer und den Erziehungsbe-

rechtigten. Der Förderunterricht findet im Rahmen des wahl-

freien Unterrichts statt.

Der Förderunterricht soll von der jeweiligen Fachkraft erteilt wer-

den; andernfalls ist eine enge Zusammenarbeit der Fachlehrkräfte

erforderlich.

Die Durchführung des Förderunterrichts für ausländische Schü-

lerinnen und Schüler und für Aussiedlerkinder bleibt hiervon

unberührt.

5.3.5 Individuelle Lernentwicklung

In der IGS wird die von der Grundschule dokumentierte indivi-

duelle Lernentwicklung für die Schülerinnen und Schüler in den

Schuljahrgängen 5 bis 10 fortgeschrieben. 

Die Dokumentation enthält Aussagen

– zur Lernausgangslage,

– zu den im Planungszeitraum angestrebten Zielen,

– zu Maßnahmen, mit deren Hilfe das Ziel erreicht werden soll,

– zur Beschreibung und Einschätzung des Fördererfolgs durch 

die Lehrkraft und durch die Schülerin oder den Schüler.

Die Klassenkonferenz erörtert die individuelle Lernentwicklung

und beschließt die sich daraus ergebenden Arbeitsschritte. Die

dokumentierte individuelle Lernentwicklung ist mit Grundlage

der Unterrichtung und Beratung der Erziehungsberechtigten

über die schulische Entwicklung ihres Kindes.

6. Leistungsbewertung und Lernkontrollen, Lernent-

wicklungsberichte und Notenzeugnisse

6.1 Jede Schülerin und jeder Schüler hat einen Anspruch auf

Anerkennung des individuellen Lernfortschritts. Die Beobach-

tung des Lernprozesses, die Feststellung der Lernergebnisse und

schließlich die Leistungsbewertung haben für sie oder ihn die

pädagogische Funktion der Bestätigung und Lernkorrektur, der

Hilfe zur Selbsteinschätzung, der Lernhilfe und Ermutigung. Den

Erziehungsberechtigten dient die Leistungsbewertung zur Infor-

mation über die Lernentwicklung und ggf. über besondere Lern-

schwierigkeiten.

6.2 Die Leistungsbewertung darf sich nicht in punktueller Leis-

tungsmessung erschöpfen, sondern muss den Ablauf eines Lern-

prozesses einbeziehen. Bei allen Entscheidungen, die für den

weiteren Bildungsgang von Bedeutung sein können, müssen

neben den Ergebnissen der Lernkontrollen auch die verschiede-

nen Bedingungen berücksichtigt werden, von denen der Lern-

erfolg einer Schülerin oder eines Schülers abhängt.

6.3 Grundlage für die Leistungsbewertung sind neben Beobach-

tungen des Lernprozesses schriftliche, mündliche und besondere

fachspezifische Lernkontrollen. In allen Fächern haben mündli-

che und fachspezifische Lernkontrollen eine große Bedeutung. 

Lernkontrollen und weitere Ergebnisse aus der Unterrichtsarbeit

informieren über die Lernentwicklung und den Lernstand der

Schülerinnen und Schüler. Ihre Auswertung bildet zusammen

mit den Ergebnissen der Schülerbeobachtung die Grundlage für

die individuelle Förderung, für zusätzliche Differenzierungsmaß-

nahmen und für die Lernentwicklungsberichte und Notenzeug-

nisse. Sie geben den Lehrkräften zudem Auskunft über die Wirk-

samkeit des Unterrichts und damit über evtl. erforderliche Ver-

änderungen.

6.4 Für die Anzahl der zu zensierenden schriftlichen Lernkon-

trollen gilt in den Schuljahrgängen 5 bis 10: In einem fünfstün-

digen Fach sind 5 bis 7, in einem vierstündigen Fach 4 bis 6 und

in einem dreistündigen Fach 3 bis 5 schriftliche Lernkontrollen je

Schuljahr zu schreiben; die mittlere Zahl gibt den Regelfall an.

6.5 In den übrigen Fächern sind mit Ausnahme des Faches

Sport zwei zensierte schriftliche Lernkontrollen im Schuljahr ver-

bindlich. Bei Unterricht, der nur ein Schulhalbjahr erteilt wird,

entscheidet die Fachkonferenz, ob eine zensierte schriftliche

Lernkontrolle verbindlich ist oder zwei zensierte schriftliche

Lernkontrollen verbindlich sind; sofern eine verbindlich ist, kann

diese nicht ersetzt werden durch eine andere Form von Lern-

kontrolle nach Nr. 6.7.

6.6 Die schriftlichen Lernkontrollen sollen in der Regel in den

Schuljahrgängen 5 und 6 nicht länger als eine Unterrichtsstunde,

in den übrigen Schuljahrgängen nicht länger als zwei Unter-

richtsstunden, im Fach Deutsch in den Schuljahrgängen 8 bis 10

nicht länger als drei Unterrichtsstunden dauern.
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wenn sie vergleichbare Festlegungen zur Umsetzung des

Methodenkonzepts beschließt.

5. Differenzierung und Förderung

5.1 Differenzierungsmaßnahmen dienen der individuellen För-

derung der Schülerinnen und Schüler. Mit einer Differenzierung

der Ziele, Inhalte und Methoden sollen die unterschiedlichen

Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler, die Unter-

schiede in ihren Leistungsfähigkeiten und Interessen und Nei-

gungen berücksichtigt werden. Durch Formen einer Fachleis-

tungsdifferenzierung sollen möglichst alle Schülerinnen und

Schüler die Grundanforderungen der Rahmenrichtlinien und

möglichst viele darüber hinaus erhöhte Anforderungen erfüllen.

Durch Formen einer Wahldifferenzierung sollen sie in ihren Inte-

ressen und Neigungen gefördert werden und Lernschwerpunkte

entwickeln können. Durch zusätzliche Fördermaßnahmen sollen

einzelne Schülerinnen und Schüler Lernrückstände ausgleichen

und vorhandene Lernschwierigkeiten abbauen können.

Der Pflichtunterricht findet in den unter 5.3.1 genannten

Fächern und Schuljahrgängen in Fachleistungskursen, in den

anderen Schuljahrgängen in diesen Fächern sowie in den ande-

ren Fächern in der Regel im Klassenverband statt.

5.2 Innere Differenzierung ist wegen der unterschiedlichen

Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler erforderlich.

Sie ist Unterrichtsprinzip beim Unterricht in den Klassen und Kur-

sen und dient der Berücksichtigung unterschiedlicher Leistungs-

fähigkeiten durch eine Differenzierung in den Anforderungen

(Grund- und Zusatzanforderungen), in der methodischen Gestal-

tung der Lernprozesse sowie in der Förderung von Interessen

und Neigungen durch die Wahl von Schwerpunkten, Aufgaben,

Methoden und Medien.

5.3 Formen äußerer Differenzierung in der IGS sind:

– Fachleistungskurse,

– Wahlpflichtkurse,

– Wahlunterricht,

– Arbeitsgemeinschaften,

– Förderunterricht.

5.3.1 Fachleistungskurse

Für die äußere Fachleistungsdifferenzierung durch Fachleis-

tungskurse gelten folgende Rahmenbedingungen:

In Deutsch, Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften wird

der Unterricht auf mindestens zwei Anspruchsebenen – minde-

stens A-Kurs und B-Kurs – durchgeführt; im A-Kurs werden auf

Grund entsprechender Vorgaben in den Rahmenrichtlinien

erhöhte Anforderungen gestellt. Auf Beschluss der Gesamtkon-

ferenz kann in diesen Fächern insgesamt eine zusätzliche

Anspruchsebene – Z-Kurs – eingerichtet werden. 

In Mathematik und Englisch ist eine äußere Fachleistungsdiffe-

renzierung ab Schuljahrgang 7, in Deutsch ab Schuljahrgang 8,

und in den Naturwissenschaften ab Schuljahrgang 9 durchzu-

führen.

Bei der Ersteinstufung und bei Umstufungen von Schülerinnen

und Schülern sind die Erziehungsberechtigten rechtzeitig und

umfassend zu informieren. 

5.3.2 Wahlpflichtfächer

Neben dem Pflichtunterricht wird Wahlpflichtunterricht angebo-

ten, mit dem den Schülerinnen und Schülern die Wahl von Lern-

schwerpunkten ermöglicht wird. Im Laufe der Schuljahrgänge 6

und 8 beraten die Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler und

ihre Erziehungsberechtigten bei der Wahl des Wahlpflichtunter-

richts.

5.3.3 Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften

Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften berücksichtigen die

Interessen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler und

geben auch Anregungen für die Freizeitgestaltung. Der Wahl-

unterricht in einer Fremdsprache im Schuljahrgang 6 nach Nr.

3.2.10 ermöglicht eine gezielte Vorbereitung auf den Wahl-

pflichtunterricht ab Schuljahrgang 7. In Zusammenarbeit von

Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Erziehungsberech-

tigten wird ein möglichst ausgewogenes Angebot an fachbezo-

genen, fachübergreifenden und fächerunabhängigen Arbeitsge-

meinschaften entsprechend den örtlichen Möglichkeiten

zusammengestellt. Arbeitsgemeinschaften können klassen- und

jahrgangsübergreifend durchgeführt werden; ihre Dauer beträgt

in der Regel ein Schulhalbjahr. Sie können mit Genehmigung

durch die Schulleiterin oder den Schulleiter in Form von Block-

unterricht durchgeführt werden.

Arbeitsgemeinschaften, die geeignet sind, geschlechtsspezifi-

sche Benachteiligungen im Unterricht zu verringern, können für

Schülerinnen und Schüler getrennt angeboten werden.
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unterrichten. Die Lehrerinnen und Lehrer benötigen ihrerseits

Informationen der Erziehungsberechtigten über deren Kind.

Diese gegenseitigen Informationen sind hilfreich für die Förde-

rung der Kinder; sie können dazu beitragen, Störungen des Bil-

dungsprozesses zu vermeiden.

Die gegenseitigen Informationen und die Zusammenarbeit sind

notwendig, um die Schülerinnen und Schüler über ihren weite-

ren Bildungs- und Berufsweg richtig beraten zu können. Damit

wird auch sichergestellt, dass die Erziehungsberechtigten über

die mit dem jeweiligen Schulabschluss verbundenen Berechti-

gungen ausreichend unterrichtet sind.

8.3 Der gegenseitigen Information und Beratung dienen

Elternabende, Elternsprechtage, Sprechnachmittage, besondere

Informationsveranstaltungen und Einzelberatungen; letztere

können auch in Form von Hausbesuchen erfolgen. Die Erzie-

hungsberechtigten sind vor Entscheidungen, die sie in Bezug auf

den Bildungsweg ihrer Kinder zu treffen haben, rechtzeitig zu

informieren und zu beraten.

8.4 Informationsveranstaltungen

Für die Erziehungsberechtigten einzelner Schuljahrgänge finden

Informationsveranstaltungen insbesondere zu folgenden Themen

statt:

Im Schuljahrgang 5 dienen sie der Information über Aufgaben

und Ziele der IGS, über die Organisation des Unterrichts, über

Inhalte und Arbeitsweisen und über das Schulleben.

Im Schuljahrgang 6 soll informiert werden über Aufgaben und

Organisation der Fachleistungskurse und Wahlpflichtkurse und

ihre Auswirkungen auf den Erwerb des Schulabschlusses. Im

Schuljahr 8 soll erneut über die Schwerpunktbildungen durch

Wahlpflichtkurse und die sich daraus ergebenden Konsequen-

zen für den Sekundarbereich II informiert werden.

Im Schuljahrgang 9 oder 10 werden mögliche Schullaufbahnen

und Abschlüsse im allgemein bildenden und berufsbildenden

Schulwesen dargestellt. Zu diesen Veranstaltungen werden Ver-

treterinnen und Vertreter von berufs- wie auch studienbezoge-

nen Schulformen des Sekundarbereichs II und der Berufsbera-

tung eingeladen.

8.5 Einzelberatungen

Einzelberatungen erstrecken sich u.a. auf Auskünfte über die

Lernsituation einer Schülerin oder eines Schülers, über Fragen

der Schullaufbahn und die dabei zu erwägenden Maßnahmen. 

Für die Einzelberatungen ist vor allem die Klassenlehrerin oder

der Klassenlehrer zuständig.

8.6 Termine für Elterninformationsveranstaltungen und Einzel-

beratungen sind in der Regel zeitlich so anzusetzen, dass sie auf

die Berufstätigkeit von Erziehungsberechtigten Rücksicht nehmen.

9. Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in der 

Schule

9.1 Zu den Aufgaben und Zielen der Arbeit in den Schuljahr-

gängen 5 bis 10 der IGS gehört es, den Schülerinnen und Schülern

frühzeitig Möglichkeiten der Mitwirkung sowie der Mitgestal-

tung in der Schule einzuräumen. Im Einzelnen gelten die §§ 77

bis 87 NSchG.

9.2 Die Schule muss deshalb entsprechende Rahmenbedin-

gungen für eine altersgemäß angemessene Beteiligung der

Schülerinnen und Schüler an schulischen Entscheidungsprozes-

sen und Fragen schaffen. Zu diesen Rahmenbedingungen gehö-

ren u.a.: 

– die Sicherstellung der Wahl der Schülerinnen- und Schülerver-

tretung sowie der Konferenzteilnahme von Schülervertreterinnen

und -vertretern;

– die Nutzung der Schulanlagen durch die gewählte Schülerinnen-

und Schülervertretung;

– die wöchentliche SV-Stunde für Versammlungen und Beratun-

gen innerhalb der regelmäßigen Unterrichtszeit;

– bis zu je vier Schülerinnen- und Schülerversammlungen sowie

Schülerinnen- und Schülerratssitzungen im Schuljahr;

– die Tätigkeit von SV-Beraterinnen oder SV-Beratern der Schü-

lerschaft.

9.3 Ein regelmäßiger Informationsaustausch, insbesondere vor

grundsätzlichen Entscheidungen, die die Schule betreffen, ist

Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwi-

schen Schule und Schülerschaft. Grundsätzlich besteht ein

Informationsrecht der Schülerinnen- und Schülervertretung

sowie eine Informationspflicht der Schulleitung und der Lehr-

kräfte.

9.4 Die Einrichtung von eigenen Arbeitsgemeinschaften und

die Durchführung von eigenen Veranstaltungen, die die Schüle-

rinnen- und Schülervertretung organisiert, sowie Mitteilungen

der Schülerinnen- und Schülervertretung sollen nach dem Erzie-

hungs- und Bildungsauftrag des NSchG einen für die Schülerin-

nen und Schüler zur freien Gestaltung überlassenen Erfahrungs-

raum darstellen. Derartige Aktivitäten sind, soweit sie den
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6.7 An die Stelle einer der verbindlichen Lernkontrollen nach

den Nrn. 6.4 und 6.5 kann in den Schuljahrgängen 7 bis 9, in

den Fächern Musik und Kunst in den Schuljahrgängen 5 bis 9

nach Beschluss der Fachkonferenz eine andere Form von Lern-

kontrolle treten, die schriftlich oder fachpraktisch zu dokumen-

tieren und mündlich zu präsentieren ist. Die Lernkontrolle hat

sich auf die im Unterricht behandelten Inhalte und Methoden zu

beziehen. Das Nähere regelt die Fachkonferenz.

6.8 Weitere Einzelheiten zu den schriftlichen Arbeiten sowie

den Zeugnissen sind durch die Bezugserlasse zu j und m geregelt.

6.9 In einem Schuljahrgang können fachbezogene verbindli-

che schriftliche Lernkontrollen auf der Grundlage landesweit

einheitlicher Aufgabenstellungen und Bewertungsvorgaben

geschrieben und bewertet werden. Das Nähere regelt die ober-

ste Schulbehörde.

6.10 In den Schuljahrgängen 5 bis 8 können entweder Lernent-

wicklungsberichte erstellt oder Notenzeugnisse erteilt werden.

Der Lernentwicklungsbericht enthält für alle Fächer und Fachbe-

reiche und ggf. fachübergreifend eine Darstellung der Lernent-

wicklung der Schülerin oder des Schülers und Hinweise für die

weitere Förderung. Der Selbsteinschätzung der Schülerin oder

des Schülers, der Rückmeldung für die Lehrkräfte und dem

gemeinsamen Gespräch über das weitere Lernen – auch mit den

Erziehungsberechtigten – können Schülerberichte dienen; sie

enthalten eine Stellungnahme der Schülerin oder des Schülers

zur eigenen Lernentwicklung und zum eigenen Lernstand.

6.11 Ab Schuljahrgang 9 werden am Schluss des Schulhalbjah-

res und des Schuljahres Notenzeugnisse erteilt. Außerdem wer-

den Übergangs-, Abgangs- und Abschlusszeugnisse sowie auf

besonderes Verlangen der Erziehungsberechtigten Zwischen-

zeugnisse zur Vorlage bei Bewerbungen ausgestellt. Dem Noten-

zeugnis kann ein Lernentwicklungsbericht beigefügt werden.

Auf dem Zeugnisformular für den Erweiterten Sekundarab-

schluss I ist für Schülerinnen und Schüler, die vom 7. bis 10.

Schuljahr durchgehend in einer zweiten Fremdsprache unter-

richtet worden sind, zu vermerken, dass die Anforderungen in

der zweiten Fremdsprache lehrplanmäßig den Anforderungen

im Gymnasium entsprechen.

Weitere Einzelheiten zur Vergabe von Lernentwicklungsberich-

ten und Notenzeugnissen regelt der Bezugserlass zu j.

6.12 In den Fächern und Fachbereichen mit äußerer Fachleis-

tungsdifferenzierung sind die Noten auf die Anspruchsebene des

jeweiligen Kurses bezogen.

7. Zusammenarbeit mit anderen Schulen

7.1 Die enge Zusammenarbeit zwischen der IGS und den

Grundschulen in ihrem Einzugsbereich ist Voraussetzung für

einen kontinuierlichen Bildungsweg der Schülerin oder des

Schülers.

7.2 Zur Abstimmung und Koordinierung des Übergangs von

der Grundschule in die IGS findet eine regelmäßige Zusammen-

arbeit zwischen den Grundschulen und der IGS statt. Für diese

Zusammenarbeit sind Schulleiterdienstbesprechungen vorzuse-

hen; gegenseitige Hospitationen in den abgebenden und auf-

nehmenden Jahrgangsklassen sind anzustreben.

7.3 Wegen des Übergangs einzelner Schülerinnen und Schüler

von der IGS auf andere Schulformen des Sekundarbereichs I oder

von diesen Schulformen auf die IGS ist eine Zusammenarbeit mit

den Schulformen anzustreben.

Die Zusammenarbeit mit der entsprechenden Förderschule wird

notwendig, wenn Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-

gischem Förderbedarf die Gesamtschule in der Absicht zielglei-

cher oder zieldifferenter Integration besuchen.

7.4 Um Übergänge in den Sekundarbereich II möglichst rei-

bungslos zu gestalten, ist an jeder IGS eine Beauftragte oder ein

Beauftragter für Fragen der Zusammenarbeit mit den benach-

barten berufsbildenden Schulen und Gymnasien von der Schul-

leitung zu bestimmen. Die Schulleiterin oder der Schulleiter

regelt die Zusammenarbeit im Einvernehmen mit den Leiterinnen

und Leitern der in Betracht kommenden Schulen. Die Zusam-

menarbeit mit der Berufsberatung ist durch den Bezugserlass zu

i geregelt.

8. Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

8.1 Das Recht der Erziehungsberechtigten sowie die Aufgaben

der Schule erfordern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die

Erziehungsberechtigten sind an den schulischen Belangen und

Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Im Einzelnen gelten die

§§ 87 bis 100 NSchG.

8.2 Die Lehrerinnen und Lehrer sind verpflichtet, die Erzie-

hungsberechtigten über Grundsätze der schulischen Erziehung

und über Ziele und Inhalte, Planung und Gestaltung des Unter-

richts zu informieren und diese mit ihnen zu erörtern. Sie müs-

sen außerdem die Erziehungsberechtigten über die Entwicklung

ihres Kindes in der Schule, über sein Lern-, Arbeits- und Sozial-

verhalten sowie über Lernerfolge und Lernschwierigkeiten
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1) Wahlpflichtunterricht nach Nr. 3.2.9, ggf. in Verbindung mit Nr. 3.2.9.1

2) Wahlfremdsprachen-, ggf. Wahlpflichtfremdsprachenunterricht nach Nr. 3.2.10

3) Nach dem Erlass „Klassenbildung und Lehrerstundenzuweisung an den allgemein bildenden Schulen“ in der jeweils geltenden Fassung erhalten die Schulen 

ein Stundenkontingent zur schuleigenen Schwerpunktsetzung und Gestaltung in den verschiedenen Schuljahrgängen. Die Lehrerstunden aus diesem Kontin-

gent dürfen für Differenzierungsmaßnahmen im Wahlpflichtunterricht sowie für weitere Differenzierungs- und Fördermaßnahmen und für das Angebot von 

Wahlunterricht und Arbeitsgemeinschaften verwendet werden. 
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Bestimmungen des NSchG nicht widersprechen, von der Schule

anzuregen, zu unterstützen und zu fördern.

9.5 Die Schule sollte eine Vielfalt von Aktivitäten der Schüle-

rinnen und Schüler fördern und eine breite Meinungsbildung

gewährleisten. Das Flugblatt, die Schülerzeitung sowie die für

politische, religiöse oder weltanschauliche Richtungen eintreten-

den Schülergruppen ermöglichen den Schülerinnen und Schü-

lern sich zu artikulieren und ihre Meinung zum Ausdruck zu brin-

gen. Das Flugblatt und die Schülerzeitung unterliegen dem Pres-

serecht sowie den übrigen gesetzlichen Bestimmungen (§ 87

Abs. 3 NSchG).

10. Vorzeitiger Wechsel in die gymnasiale Oberstufe

10.1 Die Gesamtkonferenz einer IGS mit gymnasialer Oberstufe

kann beschließen, zu Beginn des Schuljahrgangs 5 eine Klasse

einzurichten, die von denjenigen Schülerinnen und Schülern des

Schuljahrgangs besucht wird, die beabsichtigen, durch Über-

springen eines Schuljahrgangs vorzeitig in die gymnasiale Ober-

stufe zu wechseln. Ziel des Unterrichts in dieser Klasse ist es, die

Schülerinnen und Schüler zu befähigen, die allgemeine Hoch-

schulreife ein Schuljahr früher zu erwerben. Ein Notenzeugnis

nach Nr. 4.6 der Ergänzenden Bestimmungen zur Durchlässig-

keits- und Versetzungsverordnung ist Voraussetzung für die Auf-

nahme in diese Klasse.

10.2 Die Klasse ist eine der in dem betreffenden Schuljahrgang

zu bildende Klasse. Die Schülerzahl dieser Klasse muss minde-

stens 24 Schülerinnen und Schüler betragen.

10.3 Die Schule entscheidet, welcher Schuljahrgang bis zum

Ende des Schuljahrgangs 10 von den Schülerinnen und Schülern

dieser Klasse übersprungen werden soll und legt das Lehrplan-

konzept für diese Klasse in den Schuljahrgängen 5 bis 10 fest.

Dabei ist auch der Wechsel nach einem Schulhalbjahr in den

nächsthöheren Schuljahrgang zulässig.

10.4 Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler dieser Klasse

erhält die Schule zusätzlich zehn Förderstunden. Die Schule ent-

scheidet in eigener Verantwortung über die Verteilung dieser

Stunden.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Schulen können mit Genehmigung der obersten Schulbe-

hörde abweichende Modelle erproben.

11.2 Genehmigungen für die Einführung einer zweiten und

dritten Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlfremdsprache oder für

ein anderes Fach, die einzelnen Integrierten Gesamtschulen

erteilt worden sind, gelten weiter. Die erforderlichen Anpassun-

gen an die Vorgaben dieses Erlasses erfolgt durch die Schule.

11.3 Dieser Erlass tritt am 1.8.2004 in Kraft. Er gilt erstmals für

diejenigen Schülerinnen und Schüler, die zum 1.8.2004 in den 5.

und 6. Schuljahrgang der IGS eintreten oder zurücktreten. Ent-

sprechend tritt der Bezugserlass zu a außer Kraft.
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5 6 7 8 9 10

Deutsch 4 4 3 4 4 4 23

Englisch 4 4 4 3 3 4 22

Mathematik 4 4 3 4 4 4 23

Religion / Werte und Normen 2 2 2 2 2 2 12

Sport 2 2 2 2 2 2 12

Gesellschaftslehre

(Geschichte, Erdkunde, Politik)
3 4 3 3 3 3 19

Naturwissenschaften

(Physik, Chemie, Biologie)
4 4 4 4 3 3 22

Musisch-kulturelle Bildung

(Kunst, Musik)
3 4 3 3 3 3 19

Arbeit-Wirtschaft-Technik

(einschl. Hauswirtschaft)
2 2 2 1 2 1 10

Verfügungsstunde 1 - - - - - 1 

Wahlpflichtbereich - + 4 4 4 4 16

Wahlbereich (Fremdsprache; Wahlfächer; 
+ + + + + + +

Förderunterricht; Arbeitsgemeinschaften)

29 30 30 30 30 30 179

+ + + + + + +

Anlage 1 zu Nr. 3.1.1: Stundentafel 

Bereich Fach/Fachbereich Schuljahrgang Gesamt-
stundenzahl

2) 1)

2) 3)

1) 1) 1)
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Schülerpflichtstundenzahl

Schülerhöchststundenzahl
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